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Vorwort 
 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,  

sehr geehrte Damen und Herren. 

 

Unsere Stadt Kaltenkirchen wurde in 2013 40 
Jahre jung, war und ist weiter auf Entwicklungs-
kurs. Der allgemein negative Trend der demo-
graphischen Entwicklung in unserem Land wird 
weitgehend durch strategisch wichtige Entschei-
dungen unserer Stadtvertretung zugunsten der 
Einwohner- und Gewerbeentwicklung aufgehal-
ten werden können.  

Wirtschaftsförderung ist für uns ein sehr ernst 
zu nehmendes Thema und stetige Aufgabe, nicht nur bei der Ansiedlung neuer Unterneh-
men, sondern auch bei der Pflege der ansässigen Wirtschaftsstruktur. Das Unternehmerfo-
rum, bei dem sich die örtliche Wirtschaft jährlich bis zu 3 mal in großer Anzahl trifft, die 
Durchführung der Kaltenkirchener Gewerbemesse erstmals wieder in 2013 und auch in 
2015 am grünen Markt, die laufende Zusammenarbeit im Wirtschaftsverbund Nordgate (mit 
Kaltenkirchen 6 Städte entlang der A7 im Verbund zur Vermarktung der Gewerbeflächen), 
die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinigungen wie dem Kaltenkirchener Ring, dem 
Stadtmarketing und dem BusinessClub, die Teilnahme an Wirtschaftsmessen und nicht zu-
letzt die besonders wichtigen zahlreichen direkten Kontakte zu den einzelnen Unternehmen 
sind wichtige Bestandteile unserer Arbeit. 

Es haben und werden  sich im bereits vorhandenen Gewerbegebiet und im neuen Gewerbe-
gebiet des B-Planes Nr. 74 weitere Unternehmen ansiedeln, welche zusätzliche Arbeitsplätze 
schaffen und somit der immer noch zu hohen Arbeitslosenquote von ca. 8  % entgegen wir-
ken. Es wird für die Einwohnerentwicklung neuer Wohnraum geschaffen, auch für junge Fa-
milien. An der Süderstraße ist der Wohnungsbau (120 Wohnungen) ab Ende 2013 in vollem 
Gang. Die Bebauungspläne für Wohnungsbau an der Alvesloher Straße (Reihenhäuser, 
Deutsche Reihenhaus) und am Wiesendamm (Einzelhäuser, Kaltenkirchener Bank) sowie 
am Hochhaus (ein-bis mehrgeschossig, Hanseatische Real Estate Finanz Holding AG) sind 
weiter in Bearbeitung und sollen bald ihre Rechtskraft erlangen. Auch in der Innenstadt wird 
im Wohnungssegment weiter gebaut, so z. Bsp. an der Friedensstraße. 

Trotz des allgemeinen Trends der immer älter werdenden Bevölkerung sind wir aufgrund un-
serer positiven städtischen Entwicklung im Lebensaltersdurchschnitt in Kaltenkirchen 40 
Jahre jung. Da kommt es natürlich auch darauf an, dass wir weiterhin eine familienfreundli-
che Stadt mit bedarfsgerechten Kinderbetreuungseinrichtungen bleiben. Im Zuge des weite-
ren Wohnungsbaus sind weitere Kindereinrichtungen an der Alvesloher Straße, am Wie-
sendamm und am Hochhaus geplant. Für das barrierefreie Wohnen im Alter kommt es da-
rauf an, dass wir möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen und mit der Rente bezahl-
baren vier Wänden leben können. Auch dafür muss im Wohnungsbau gesorgt werden. Der 
Seniorenbeirat ist uns dabei ein guter Partner, insbesondere wenn es um die Belange der äl-
teren Generation geht. Auch ausreichende Sitzgelegenheiten in der Stadt, gut Fußwege ohne 
Stolperfallen, der Stadtbus, die medizinische Versorgung usw. sind wichtige Themen. 

In 2013 wurden die Grundsteine für die weitere Entwicklung des Einkaufszentrums Ohland-
park am  Kisdorfer Weg (Famila), den Wohnungs- und Geschäftsbau am Bahnhof (Ferox) und 
den neuen Globus-Baumarkt an der Kieler Straße gelegt. Diese Projekte werden in 2014 
weiter an Gestalt annehmen. Da wir den alten maroden Edeka-Markt am Kretelmoor neben 
der VHS kaufen konnten, wurde dieser abgerissen und es soll nun eine neuer Lebensmittel-
Markt entstehen. Nach 2-jähriger Verhandlung hat nun endlich das Land Schleswig-Holstein 
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einer Erweiterung des Unternehmens Dodenhof für 6500 m² (insbesondere Mode und Mö-
bel) zugestimmt. 

Für den Bau der neuen Feuerwache an der Süderstraße wurde mit den Erdarbeiten begon-
nen. In 2015 soll der Bau beginnen und in 2016 abgeschlossen sein. Zurzeit werden die 
Planungs- und Ausschreibungsunterlagen erarbeitet.  

In 2013 wurden umfangreiche Straßen- und Kanalbaumaßnahmen durchgeführt, wie z. B. in 
der Schmalfelder Straße. Diese Maßnahme wird in 2014 bis zum Sommer in der Friedens-
straße fortgeführt. Die 2,5 Mill. Euro schwere Sanierung des Parkhauses hat sich gelohnt 
und der Abbau von mehr als 200 Verkehrszeichen hat den Schilderwald in der Stadt ausge-
dünnt. 

Auch in 2014 wird es weitere Baumaßnahmen im Straßenbau geben, wie z. Bsp. der Umbau 
des Parkplatzes an Grundschule am Flottkamp, der Umbau des Kreisels am Gymnasium und 
am Hochhaus, der Kreuzung Ehrenhain/Radensweg/Schmalfelder Straße, der Bau des 
Radweges nach Moorkaten u.a. mehr. Dieses auch vor dem Hintergrund, dass der 6-spurige 
Ausbau der A7 in 2014 beginnt und wir möglichst viele notwendige große Baumaßnahmen 
im Straßenbereich vorher erledigt haben. Die Sanierung der derzeit maroden aus den 60er 
Jahren stammenden Straße Kisdorfer Weg und die dortige Kanalsanierung (Regenwasser 
und Abwasser) wird zurzeit geplant und soll in 2015 und 2016 in 2 Bauabschnitten erfolgen. 
Wir werden uns weiterhin für den Ausbau der AKN als S-Bahn nach Hamburg einsetzen. 

Gute Voraussetzungen schaffen für das Arbeiten, Wohnen, die Bildung und die soziale Be-
treuung sowie den Verkehr waren und sollten auch für die kommenden Jahre wesentliche 
Schwerpunkte unseres Handelns sein.  

Für die erfolgreiche Vorbereitung und Durchführung all dieser Maßnahmen benötigen wir 
ausreichend und fachlich gut qualifiziertes Verwaltungspersonal. Deshalb ist es erforderlich, 
den Stellenplan der Stadtverwaltung den Aufgaben entsprechend stetig anzupassen. Die 
Umstellung der kameralistischen Buchführung des Stadthaushaltes auf die kaufmännische 
Buchführung befindet sich im zweiten Jahr der Vorbereitung. Ab 2016 soll die bisherige ka-
meralistische Buchführung der Vergangenheit angehören. Damit einhergehend sind umfang-
reiche organisatorische und personelle Veränderungen durchzuführen. 

Die gute wirtschaftliche und friedliche Entwicklung in Deutschland bzw. auch in unserem 
Kaltenkirchen ist leider nicht überall auf der Welt anzutreffen. Es ist deshalb eine zuneh-
mende Herausforderung geworden, die steigende Anzahl der Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerber in unsere Gesellschaft aufzunehmen. 

Im Verwaltungsbericht der Stadtverwaltung erhalten Sie einen kurzen Überblick über das 
Handeln im vergangenen Haushaltsjahr 2013. Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, 
den haupt- und ehrenamtlichen Beteiligten, den Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern und 
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ihre Mitwirkung an der Gestaltung und Bele-
bung unserer Stadt.  

 

     Ihr 

 
  Hanno Krause 
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Anschrift 

Stadt Kaltenkirchen 

Holstenstraße 14 
24568 Kaltenkirchen 
Telefon: 04191 939 0 
Telefax: 04191 939 100 

 

Öffnungszeiten: 

Montag  09:00 bis 12.30 Uhr 
   14.00 bis 16.00 Uhr 
Dienstag  09.00 bis 12.30 Uhr 
   14.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch  geschlossen 
Donnerstag 09.00 bis 12.30 Uhr 
   14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag  09.00 bis 12.30 Uhr 

 

Bürger-Service-Büro 

Montag  07.30 bis 16.00 Uhr 
Dienstag  07.30 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch  07.30 bis 12.30 Uhr 
Donnerstag 07.30 bis 18.00 Uhr 
Freitag  07.30 bis 12.30 Uhr 
 

Kaltenkirchen, plattdeutsch auch Koldenkarken ge-
nannt, liegt 30 Minuten von Hamburg entfernt an der 
A 1 des regionalen Bahnunternehmens AKN. Kalten-
kirchen ist Endpunkt der Entwicklungsachse Nord der 
Metropolregion Hamburg. 

Geografische Lage 

53°,   nördliche Breite 

 9° 97  östliche Länge 

31 m ü. NN Höhenlage 

 

Gebietsstruktur 

Größe des Stadtgebietes  23,1 km² 
Davon bebaute städtische Lage 
Davon Landwirtschaftsfläche 
Davon Wald- u. Erholungsfläche 

1. Politik 

Das Jahr 2013 stand ganz im Zeichen der Kommu-
nalwahlen. Am 26. Mai wurde die Stadtvertretung neu 
gewählt. Neben den herkömmlichen Parteien wie 
CDU, SPD und FDP stellten sich auch Die Linke und 
die Wählergemeinschaft ProKaki zur Wahl. Die Wahl 
hat zu folgendem Ergebnis geführt: 

 
 

Grundsätzlich besteht die Stadtvertretung aus 27 Mit-
gliedern. Durch Überhang- und Ausgleichsmandaten 
verfügt die Stadtvertretung in der Wahlzeit 2013 bis 
2018 über 31 Sitze. 

Die Stadtvertretung legt nach der Gemeindeordnung 
die Ziele und Grundsätze für die Verwaltung der Stadt 
fest. Sie trifft alle für die Stadt wichtigen Entscheidun-
gen in Selbstverwaltungsangelegenheiten und über-
wacht ihre Durchführung.  

Den Vorsitz in der Stadtvertretung hat 
der Bürgervorsteher. In der 1. Sitzung 
nach der Kommunalwahl wurde Rüdiger 
Gohde (CDU) zum Bürgervorsteher ge-
wählt. Er leitet die Sitzungen der Stadt-
vertretung und repräsentiert die Stadt. 

Bei öffentlichen Anlässen wird die Stadt durch den 
Bürgervorsteher und durch den Bürgermeister vertre-
ten, die ihr Auftreten für die Stadt im Einzelfall mitei-
nander abstimmen.  

Zum ersten stellv. Bürgervorsteher wurde Siegfried 
Raabe (SPD) und zur zweiten stellv. Bürgervorsteherin 
Renate Volkland (Wählergemeinschaft ProKaki) ge-
wählt. 

In der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl wurden 
auch die Stellvertretenden des Bürgermeisters ge-
wählt. 

Erster Stadtrat ist seit dem 1. Juni 2013 Hauke von 
Essen (CDU) Er vertritt Bürgermeister Hanno Krause 
im Falle der Verhinderung. Unterstützt wird er durch 
den 2. stellv. Bürgermeister Frank Günter (Wählerge-
meinschaft ProKaki).  

Die Stadtvertretung kann Entscheidungen, für be-
stimmte Aufgabenbereiche, durch die Hauptsatzung 
oder im Einzelfall durch Beschluss auf die Ausschüsse 
oder den Bürgermeister übertragen. 
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Zu den ständigen Ausschüssen gehören 

der Hauptausschuss, 
der Ausschuss für Jugend, Sport und Bildung, 
der Sozial- und Gleichstellungsausschuss, 
der Bau- und Umweltausschuss 

Die Zusammensetzung der Ausschüsse sieht wie folgt 
aus: 

Hauptausschuss: CDU 3; SPD 3; ProKaki 2; FDP 1 
 
1. Vorsitzender  Kurt Barkowsky  CDU 
2. stellv. Vorsitzender  Bernd Schädler  SPD 
3. Mitglied   ESR Hauke von Essen CDU 
4. Mitglied  Hans-Jürgen Scheiwe CDU 
5. Mitglied  Eberhard Bohn  FDP 
6. Mitglied   Siegfried Raabe  SPD 
7. Mitglied   Georg  Loger  SPD 
8. Mitglied   Reinhard Bundschuh  Pro Kaki 
9. Mitglied   2. St. Bgm Frank Günter Pro Kaki 
10. Beratend  Bürgermeister Hanno Krause 
 
Jugend- Sport- und Bildungsausschuss: CDU 3; SPD 3; 
ProKaki 2, FDP 1 
 
Vorsitzender Karl Stanek    SPD 
stellv. Vorsitzender Martin Eßmann  CDU 
Mitglied Michael Schwegler   CDU 
Mitglied Matthias Rolke    CDU 
Mitglied Katharina Loedige   FDP 
Mitglied Christopher Schmidt   SPD 
Mitglied Susanne Steenbuck   SPD 
Mitglied Cornelia Meier    Pro Kaki 
Mitglied Henrik Böttcher    Pro Kaki 
 
Sozial- und Gleichstellungsausschuss: CDU 3; ProKaki 
3; SPD 2, FDP 1 
 
Vorsitzende Werner Krieger   CDU 
stellv. Vorsitzende Renate Volkland  Pro Kaki 
Mitglied Rüdiger Gohde    CDU 
Mitglied Kurt Barkowsky    CDU 
Mitglied Nadine  Sievert    FDP 
Mitglied Tanzer Kocapinar   SPD 
Mitglied Kai Tesch    SPD 
Mitglied Uwe Meier    Pro Kaki 
Mitglied Barbara Retschko   Pro Kaki 
 
Bau- und Umweltausschuss: CDU 3; ProKaki 3, SPD 2, 
FDP 1 
 
Vorsitzender Thies  Rickert   Pro Kaki 
stellv. Vorsitzender Dieter Bracke   CDU 
Mitglied Kurt Barkowsky    CDU 
Mitglied Karl-Heinz Krause   CDU 
Mitglied Georg Loger    SPD 
Mitglied Hagen Meyer    SPD 
Mitglied Frank Sievert    FDP 
Mitglied Carsten Hohensee   Pro Kaki 
Mitglied Raimund Böttcher   Pro Kaki 

Die Stadtvertretung bildet einen oder mehrere Aus-
schüsse zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse und zur 
Kontrolle der Stadtverwaltung. Der Hauptausschuss 

hat nach der Gemeindeordnung eine Sonderstellung. 

Der Hauptausschuss koordiniert die Arbeit der Aus-
schüsse und kontrolliert die Umsetzung der von der 
Stadtvertretung festgelegten Ziele und Grundsätze in 
der von dem Bürgermeister geleiteten Stadtverwal-
tung.  

1.1. Anzahl der Sitzungen 
Ausschuss 2011 2012 2013 

Stadtvertretung 10 8 8 
Hauptausschuss 8 10 8 
Gemeindewahlausschuss / Wahlprüfungs-
ausschuss 5 1 5 
Einwohnerversammlung 1 1 1 
Bau- u. Umweltausschuss 10 13 11 
Jugend-, Sport- u. Bildungsausschuss 5 5 5 
Sozial- u. Gleichstellungsausschuss 4 5 3 
Jugendstadtvertretung 3 3 1 
AG Stadtfest 1 9 3 
AG Schulwegsicherung 0 1 1 
Arbeitsausschuss Kaltenkirchen-Kisdorf 0 0 0 
AG Städtepartnerschaft  3 3 2 
Beirat Kita Arche Noah 0 1 0 
Beirat Kita Fröbelweg 0 1 0 
Beirat Kita Kunterbunt 1 1 1 
Beirat Kita „Takatuka“ 1 1 1 
Beirat Kita Märchenwald 1 1 0 
Beirat Kita Abenteuerland 1 1 0 
Beirat Heilpädagogische Kita "Pusteblume" 1 1 2 
Beirat Kita Waldorfkindergarten 1 1 1 
Beirat Kita Tausendfüßler 0 1 3 
AG Rettungsdienste u. Hilfsorganisationen 3 1 2 
Verteilerausschuss Weihnachtshilfswerk 1 1 1 
  60 70 59 

Schulverband: 2011 2012 2013 
Schulverbandsvertretung 2 2 2 
Hauptausschuss 5 4 4 
  8 7 6 

Zweckverband Wasserversorgung: 2011 2012 2013 
Verbandsversammlung  
Zweckverband Wasser 2 2 3 
Rechnungsprüfungsausschuss 1 1 1 
  3 3 4 

Städtische Gesellschaften 2011 2012 2013 
Aufsichtsrat Städtische Betriebe 6 4 4 
Gesellschafterversammlung 1 2 2 
  7 6 6 

Gesamt: 78 86 75 

Die Gesamtzahl der Sitzungen hat sich gegenüber 
dem Vorjahr ein wenig reduziert. Gleichwohl ist der 
zeitliche Aufwand der ehrenamtlichen Gremienmit-
glieder erheblich. Eine Sitzung dauert durchschnittlich 
2,5 Stunden. Bei 75 Sitzungen wären es 187,5 Stun-
den im Jahre. Im Schnitt 3-4 Stunden beträgt der wö-
chentliche Zeitaufwand für die Damen und Herren der 
Politik. 

1.2. Aufwandsentschädigung 

 

Bezeichnung 2011 2012 2013
Aufwandsentschädigung  18.506,74 € 22.870,67 €
Aufwandsentsch.und Sitzungsgeld 41.701,00 € 34.273,50 € 34.795,00 €

Gesamt 60.207,74 € 57.144,17 €
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Rechtsgrundlage für die monatliche Entschädigung 
der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger ist 
die Entschädigungssatzung der Stadt Kaltenkirchen.  

Die Stadtvertreterinnen und -vertreter erhalten nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine Auf-
wandsentschädigung, die teilweise als monatliche 
Pauschale und als Sitzungsgeld für die Teilnahme an 
Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse und 
der Fraktionen gewährt wird. Der Bürgervorsteher, die 
Stellvertretenden des Bürgervorstehers, die Stellver-
tretenden des Bürgermeisters und die Fraktionsvorsit-
zenden erhalten zusätzlich eine Aufwandsentschädi-
gung. 

2. Verwaltung 

Bürgermeister Hanno Krause ist der Leiter der Stadt-
verwaltung. Die Struktur der Verwaltung ist in Abtei-
lungen und Stabsstellen unterteilt. Der Leiter der 
Hauptabteilung ist gleichzeitig Büroleiter. Seit 1. Ja-
nuar hat die Verwaltung ein eigenes Rechnungsprü-
fungsamt. 

3. Repräsentationen 

Die Stadt Kaltenkirchen überbringt zu besonderen 
Ehe- und Altersjubiläen Glückwünsche an die Bürge-
rinnen und Bürger. Sofern die Jubilare dem Besuch 
zustimmen, werden die Glückwünsche und Urkunden 
durch den Bürgermeister, den Bürgervorsteher oder 
deren Vertreter überbracht.  

 
Bei Vollendung des 90., 100. Lebensjahres sowie ab 
dem 100. Lebensjahr erhalten die Jubilare eine Ur-
kunde des Ministerpräsidenten des Landes Schles-
wig-Holstein. Rechtzeitig vor dem Jubiläum erfolgt mit 
den Bürgerinnen und Bürgern eine Abstimmung über 
einen Besuch durch die Repräsentanten der Stadt.  

 
Zur Ermittlung der Jubilare greift die Hauptabteilung 
auf die Eheschließungs- und Geburtsdaten des Bür-
ger-Service-Büros zurück. Dies geschieht allerdings 
nur bei den Jubilaren, die einer Ehrung nicht aus-
drücklich widersprochen haben. Durch den demogra-
fischen Wandel ist insbesondere die Anzahl der Gol-
denen Hochzeiten in 2013 erheblich gestiegen. 

4. Dienstfahrzeug 

Die Stadt verfügt zurzeit über insgesamt 4 Dienstfahr-
zeuge. Sie stehen dem Bürgermeister, dem Außen-
dienst des Ordnungsamtes, dem Vollstreckungsbeam-
ten der Stadtkasse und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Stadt zur Verfügung. Mit dem Fahr-
zeug der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden im 
Jahr 2013 ca. 15.380 km zurückgelegt. Die Kosten 
hierfür sind in der Tabelle aufgeführt.  

Kostenaufstellung 

 

5. Arbeitslosenquoten 

Über die Agentur für Arbeit werden die Arbeitslosen-
quoten für den Dienststellenbereich und das Stadtge-
biet veröffentlicht.  

5.1. Dienststelle Kaltenkirchen 

 
Zum Dientstellenbereich Kaltenkirchen der Agentur 
für Arbeit gehören die Gemeinden des Umlandes und 
die Stadt Kaltenkirchen. Die Arbeitslosenquote ist im 
Laufe des Berichtsjahres von 4,9 % auf 4, 6% 
gesunken. 

5.2. Arbeitslosenquote Stadt Kaltenkirchen 

 

Altersjubiläen 2008 2009 2010 2011 2012 2013
90 21 15 40 19 19 26
95 13 13 6 3 7

100 1 1 1 3
101 1 1 1 2
102 2 1 1
103 1 1 1

Gesamt 37 29 49 21 24 40

Ehejubiläen 2008 2009 2010 2011 2012 2013
50 J. Gold 32 27 24 18 12 50

60 J. Diamant 6 6 6 2 3 9
65 J. Eiserne 3 1 2 1 3

Gesamt 41 33 31 22 16 62

Ausgaben Summe
Leasingrate 2.755,92 €
Steuern 126,00 €
Versicherung 575,90 €
Eigenanteil für Vers. Schäden 30,00 €
Tanken, waschen u. Kleinmaterial 1.560,61 €
Werkstattleistungen 692,60 €
Gesamtausgaben 5.741,03 €
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Im Stadtgebiet hat sich die Arbeitslosenquote wie im 
Vorjahr positiv entwickelt. Zu Beginn des Jahres waren 
es 7,8 % und am Ende des Jahres sank die Zahl auf 
7,6 %. 

 
Vergleicht man die Zahlen der Dienststelle Kaltenkir-
chen mit denen des Stadtgebietes, so gibt es eine Dif-
ferenz von rd. 3 % 

Arbeitslosenzahlen (absolut) 

 

6. Versicherungsprämien 

Bezeichnung Euro Schäden 
Vermögensschaden 10.650,08 1 
Sachversicherungen 41.953,41 13 
allg. Haftpflicht 5.050,00 8 
KFZ Haftpflicht 7.059,80 3 
KFZ Kasko 10.292,70 3 
Elektronik Rathaus 385,56 0 
Mietverlust 142,37 0 
Gesamt 75.533,92 28 

 
Die jährlichen Versicherungsprämien für die Stadt be-
laufen sich auf rd. 75.500,00 Euro. 

7. Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger 

Seit 2005 ehrt die Stadt Einwohner/-innen bzw. 
Gruppen für ihr über das normale Maß hinaus gehen-
de bzw. die über einen langen Zeitraum ehrenamtlich  
geleistete Arbeit zum Wohle Kaltenkirchens – sei es in 
der Kinder- und Jugendarbeit, in der Schule, auf kultu-
reller, sportlicher, sozialer oder kirchlicher Ebene.  

Alle eingereichten Vorschläge werden in einer Verga-
bekommission, die sich aus je einem Vertreter bzw. 
einer Vertreterin der in der Stadtvertretung vertrete-
nen Parteien, dem Bürgervorsteher, dem Vorsitzenden 
des Seniorenbeirates und einem Mitglied der Jugend-
stadtvertretung zusammensetzt, bewertet. Bei der 
während des Neujahrsempfanges stattfindenden Eh-
rung werden eine Urkunde und eine silberne Ehren-
nadel überreicht.  

2013 wurden Frau Inge Carstensen und Herr Jürgen 
Wittgrefe für ihre seit vielen Jahren ehrenamtliche und 
unentgeltliche Betreuung von Menschen mit Behinde-
rung beim Schwimmen in der HolstenTherme geehrt. 
Für Menschen mit Behinderung bedeutet schwimmen 
eine Steigerung des Unabhängigkeitsgefühls, d.h. 
körperliche Aktivität, Steigerung der Fertigkeiten und 
Interaktion mit anderen Personen. Dieses führt zu ei-
ner Steigerung des Selbstvertrauens, was zu einer 
höheren Lebensqualität dieser Menschen führen 
kann. Mit großem Engagement widmen sich Inge 
Carstensen und Jürgen Wittgrefe alle 14 Tage erfolg-
reich dem Behindertenschwimmen, sehr zum Wohle 
der Teilnehmer.  

8. Stadtteilgespräche 

In den Monaten Juni, August und Oktober führte Bür-
germeister Hanno Krause wieder die Stadtteilgesprä-
che durch. Die drei Veranstaltungen wurden von ins-
gesamt 140 Personen besucht. Bei den einzelnen 
Stadtteilen handelt es sich um die Gebiete 

• südlich der Hamburger Straße, des Flottkamps 
und der Alvesloher Straße, 

• nördlich der Alvesloher Straße, des Flottkamps 
und der Kieler Straße, 

• nördlich der Hamburger Straße und der Kieler 
Straße 

Es wurden aktuelle Themen angesprochen, die die 
Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen bewegen. 
Aber auch gebietsübergreifende Themen wurden in 
der Veranstaltung diskutiert. Bürgermeister Hanno 
Krause geht in die Wohnquartiere, weil viele Bürgerin-
nen und Bürger ein Anliegen haben, die Verwaltung es 
aber nicht erfährt. Die Stadtteilgespräche in 2013 wa-
ren erfolgreich. Es hat sich bestätigt, dass Bürgernähe 
vor Ort stattfinden sollte. Die angesprochenen The-
men wurden von der Verwaltung auf Umsetzbarkeit 
geprüft, mit den politischen Gremien besprochen und 
soweit möglich realisiert.  

9. Öffentlichkeitsarbeit 

In 2013 wurden insgesamt 144 Pressemitteilungen 
herausgegeben. 2012 waren es 113 und 2011 wur-
den 81 Mitteilungen veröffentlicht. Die Öffentlich-
keitsarbeit bildet die Grundlage für eine Kommunika-
tion der Dienstleistungen der Stadtverwaltung nach 
außen. Außerdem wurde eine neue Ortsbroschüre er-
stellt.  

Monat Stadt Dienststelle
Januar 740 2,705
Februar 749 2,774
März 753 2,742
April 796 2,815
Mai 804 2,765
Juni 752 2,721
Juli 777 2,84
August 727 2,645
September 685 2,563
Oktober 709 2,524
November 696 2,466
Dezember 724 2,579
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10. Personal 

10.1. Umsetzung des Stellenplanes 
Aufgrund der Ausweisungen des Stellenplanes 2013 
erfolgten Anhebungen bei den individuellen Arbeits-
zeiten von Teilzeitkräften im Bereich der Hauptabtei-
lung, der Finanzabteilung der Bau- und Planungsabtei-
lung sowie bei der Stadtbücherei. Im Bereich der Fi-
nanzabteilung erfolgte die Besetzung von zwei Plan-
stellen, die im Zusammenhang mit der Einführung der 
Doppik geschaffen wurden. Im Baubetriebshof konn-
ten zwei Stellen ab 1.2.2013 mit geförderten Arbeits-
verhältnissen besetzt werden Eine Planstelle wurde 
aufgrund fehlender Förderungszusagen durch die 
Agentur für Arbeit nicht besetzt. Im Bereich der 
Hauptabteilung wurde die für die EDV-Betreuung vor-
gesehene Planstelle zunächst nicht wieder besetzt 
Stattdessen erfolgte die Aufgabenübertragung auf ei-
nen externen Dienstleister. Weiterhin erfolgte der Ab-
schluss eines befristeten Arbeitsverhältnisses für eine 
Elternzeitvertretung. Für Verwaltungstätigkeiten im 
Bereich der freiwilligen Feuerwehr erfolgte über den 1. 
Nachtrag zum Stellenplan 2013 die Einrichtung einer 
Planstelle für eine geringfügige Beschäftigung, die 
kurzfristig besetzt wurde. 

10.2. Entwicklung der Beschäftigtenzahlen 

 
Untergliedert nach Dienstverhältnis und Geschlecht 
ergeben sich folgende Zahlen zum 31.12.2013: 

 
10.3. Teilzeitarbeit 
Unterteilt nach Voll- und Teilzeitkräften sah die Situa-
tion zum 31.12.2013 in den Abteilungen wie folgt 
aus: 

 

 

 
10.4. Darstellung der Planstellen 
In 2013 wurden im Bereich der Verwaltung und der 
öffentlichen Einrichtungen neue Planstellen eingerich-
tet und vorhandene Planstellenanteile angehoben.  

 
In der folgenden Darstellung erfolgt eine Unterteilung 
nach der haushaltstechnischen Verwaltungsgliede-
rung.  

 

Beschäftigungsgruppe 31.12.2012 31.12.2013
Beamte 5 7
Beschäftigte 105 106
Auszubildende 3 4
Geringfügig Beschäftigte 2 3
Altersteilzeit, Freistellungsphase 2 1
Elternzeit ohne Tätigkeit 3 4
Sonderurlaub ohne Bezüge 0 0
Gesamt 120 125

Anzahl der Beschäftigten 
zum 31.12.2013 M W gesamt

Beamter auf Zeit 1 0 1
Beamte auf Lebenszeit 5 1 6
Tariflich Beschäftigter 56 58 114
AZUBI/Tariflich Beschäftigter 1 3 4
Gesamt 63 62 125

Abteilung Vollzeit Teilzeit Gesamt
Bürgermeister u. 
Hauptabteilung 

9 6 15

Finanzabteilung 11 3 14
Wirtschaftsförderung 1 1 2
Abteilung f. öffentl. Ordnung 
u. Sozialwesen

15 8 23

Abteilung Vollzeit Teilzeit Gesamt
Abteilung f. Jugend, Bildung, 
Sport u. Kultur
Bau- und Planungsabteilung 9 2 11
Baubetriebshof 23 0 23
Rechnungsprüfung 1 0 1
Gleichstellungsbeauftragte 0 1 1
Zuweisung an 
andere Arbeitgeber
Auszubildende 4 0 4
Elternzeit 3 1 4

Freistellungsphase Altersteilzeit 1 0 1

Gesamt 91 34 125

12 11 23

2 1 3

Beschäftigtengruppe 2012 2013
Beamte, Verwaltung 6 7
Beamte, Einrichtungen 0 0

Tariflich Beschäftigte, Verwaltung 56,146 58,857

Tariflich Beschäftigte, Betriebe
und Einrichtungen

35,6346 39,3256

insgesamt 97,7392 105,1826

tariflich 
Beschäf-

tigte
A. 

Verwaltung
0 Gemeindeorgane 2 1 1

Rechnungs-
prüfungsamt

200 Hauptverwaltung 10,815 1 9,815
Gleichstellungs-
beauftragte

300 Finanzverwaltung 13,808 1 13,808
500 Standesamt 1 1 0

Öffentliche 
Ordnung

20000 Schulverwaltung 6,821 0 6,821

40000 Allg. 
Sozialverwaltung

5,5 0 5,5

Umweltschutz 
u. Grünplanung
Allgemeine 
Bauverwaltung

61000 Stadtplanungen 2 0 2

68100 Parkraumbe-
wirtschaftung

1 0 1

70000 Abwasser-
beseitigung

2 0 2

79100 Wirtschafts-
förderung

1,769 1 0,769

Summe 65,857 58,857

5800 1 0 1

60000 5 0 5

0

2500 0,5 0 0,5

11000 11,645 1 10,645

Aufteilung nach 
Verwaltungsgliederung 

insge-
samt Beamte

100 1 1
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10.5. Alterstruktur  
Das Durchschnittsalter der Beschäftigten lag zum 
31.12.2013 bei 44,98 Jahren.  

 
10.6. Personalkostenentwicklung 
Die Personalkosten entwickelten sich in 2013 wie 
folgt: 

 
11. Standesamt 

Das Standesamt ist organisatorisch der Hauptabtei-
lung als Sachgebiet zugeordnet. Der Standesamtsbe-
zirk umfasst das Gebiet der Stadt Kaltenkirchen.  

11.1. Das digitale Standesamt 
Im vergangenen Jahr 2013 ist das Standesamt den 
Weg in Richtung der digitalen Verwaltung weiter ge-
gangen. Seit 2009 werden die Personenstandsregis-
ter nur noch als elektronische Register geführt. Die 

Übernahme älterer Register erfolgt nur im Einzelfall. 
Im vergangenen Jahr wurden 2.275 Geburtsbeurkun-
dungen früherer Jahrgänge im elektronischen Perso-
nenstandsregister nacherfasst. Seit Oktober 2013 ist 
das Standesamt auch an das elektronische Mittei-
lungsverfahren von Dataport angeschlossen. Mittei-
lungen die bisher per Briefpost an andere Standesäm-
ter und Einwohnermeldeämter gesandt wurden, wer-
den jetzt per „elektronischer Post“ übermittelt.  

11.2. Die Beurkundungen 2013 

 
(x) Paare die in Kaltenkirchen wohnen und ihre Eheschließung deshalb 
hier anmelden müssen, aber bei einem anderen Standesamt heiraten wol-
len. 

Die folgende Übersicht macht deutlich, dass auch 
2013 nicht der Mai der beliebteste Hochzeitsmonat in 
Kaltenkirchen war:  

 
Im Kaminzimmer des Bürgerhauses fanden 7 Trauun-
gen statt und 6 Paare haben an einem Sonnabend im 
Rathaus geheiratet. In Zusammenarbeit mit der AKN 
bietet das Standesamt auch Trauungen in dem histo-
rischen Schienenbus „Uerdinger“ an. Dieses Angebot 
wurde jedoch von keinem Paar nachgefragt.  

 

B. 
Einrichtung

13000 Feuerwache 1,18 0 1,18

21100 Grundschule 
Marschweg

1,439 0 1,439

21110 Grundschule 
Flottkamp

1,769 0 1,769

Städtisches 
Gymnasium

29500 Verkehrsübungs-
platz

0,175 0 0,175

35200 Stadtbücherei 4,891 0 4,891

46000 Jugendprojekt 
KAKTUS

1,795 0 1,795

Städtischer
Betriebshof
Summe 39,326 39,326

Gesamt 105,18 98,183

23000 3,077 0 3,077

77100 25 0 25

0 20 40 60 80 100100 80 60 40 20

60 - 69

50 - 59

40 - 49

30 - 39

20 - 29

 Bis 19

73,33

60,61

53,85

25,00

33,33

50,00

26,67

39,39

46,15

75,00

66,67

50,00

männlich
w eiblich
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g
ru
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Anzahl in Prozent

2012 2013
Personalkosten 5.056.528,09 € 5.462.935,78 €
abzügl. Erstattungen 
d. Bundesagentur f. Arbeit
abzügl. Personalkosten-erstattung der
ARGE

66.290,27 € 36.938,66 €

abzügl. Zuweisungen des Landes für 
Personalkosten Bücherei 
abzügl. Zuweisungen des Kreises für 
Personalkosten Bücherei

0,00 € 70.751,38 €

52.911,20 € 53.906,89 €

54.325,10 € 55.040,72 €

Eheschließungen 2010 2011 2012 2013

insgesamt 66 73 81 70
davon Paare, die nicht in 
Kaltenkirchen wohnen 6 15 8 13

Eheanmeldungen für 
Eheschließungen bei einem 
anderen Standesamt (x)

38 32 30 38

Ehefähigkeitszeugnisse zur 
Eheschließung im Ausland

3 4 6 2

Eintragung einer im Ausland 
geschlossenen Ehe in das 
Eheregister

6 1 2 0

2009 2010 2011 2012 2013
Januar 0 0 1 1 1
Februar 0 1 0 3 2
März 6 3 1 3 5
April 2 9 6 5 5
Mai 7 11 5 7 9
Juni 2 4 14 8 4
Juli 11 9 8 9 5
August 9 11 11 11 10
September 10 5 11 9 8
Oktober 7 7 2 4 7
November 6 3 9 5 6
Dezember 5 3 5 16 8

Geburten 2010 2011 2012 2013
Geburten in Kaltenkirchen 0 2 0 0
ausgestellte Urkunden 527 712 604 659
Vaterschaftsanerkennungen 43 30 26 34
Eintragung von Hinweisen 921 871 963 1000
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In Kaltenkirchen gibt es nur noch sogenannte Haus-
geburten.  

 

1. Rechnungsprüfungsamt und behördlicher Daten-
schutzbeauftragter 

Mit Beginn des Jahres 2013 erhielt die Stadt Kalten-
kirchen aufgrund Ihrer Einwohnerzahl nach § 114 der 
Gemeindeordnung ein Rechnungsprüfungsamt. Das 
Rechnungsprüfungsamt (RPA) ist derzeit mit einer 
Vollzeitstelle besetzt. Zu den gesetzlichen Pflichtauf-
gaben nach § 116 Gemeindeordnung (bzw. nach § 14 
Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit) gehört 
die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt und des 
Schulverbandes Kaltenkirchen. Der Prüfbericht über 
die Jahresrechnung der Stadt Kaltenkirchen wurde 
am 05.08.13 der Verwaltung vorgelegt und in der 
Stadtvertretersitzung vom 17.12.13 beschlossen. Die 
Jahresrechnung incl. des Prüfberichtes liegt derzeit in 
der Kämmerei zur Einsichtnahme aus.  

Der Prüfbericht über die Jahresrechnung 2012 des 
Schulverbandes wurde am 23.07.13 der Verwaltung 
vorgelegt und in der Sitzung des Schulverbandes vom 
15.08.13 beschlossen. Auch dieser kann öffentlich 
eingesehen werden. Ebenfalls zu den gesetzlichen 
Aufgaben gehört die Kassenprüfung. In 2013 erfolg-
ten zwei Kassenprüfungen der Stadtkasse, eine da-
von erfolgte unvermutet. Im Rahmen der ersten Kas-
senprüfung im Februar/März wurden alle 17 Hand-
vorschüsse der Stadt und des Schulverbandes ge-
prüft. Hierzu wurde seitens des RPA der Entwurf einer 
Dienstanweisung für die Handvorschüsse vorgelegt. 
Auch sind regelhaft halbjährlich die Asylbewerberleis-
tungen zu prüfen. 

Zu den unregelmäßig anfallenden Aufgaben gehören: 
Die Prüfung von Zuwendungen die durch die Stadt 
vergeben werden. Hier wurden drei Jahresrechnungen 
eines Vereines mit einem Gesamtvolumen von 
27.000 Euro geprüft. Das RPA dient ebenfalls als Vor-
prüfungsstelle für die öffentlichen Zuwendungsgeber 
Bund und Land. Insgesamt wurden hier zwei Maß-
nahmen mit einem Bauvolumen von 1,296 Mio Euro 
und einer Fördersumme von 677.000 Euro geprüft. 
Im Rahmen der Vergaben nimmt das RPA regelmäßig 
an den Submissionsterminen teil bzw. sieht die 
Vergabeunterlagen im Vorwege bzw. die erstellten 
Vergabevermerke ein. Weiterhin wurden diverse Stel-
lungsnahmen zu schriftlichen oder mündlichen Anfra-
gen bzw. zu Beschlussvorlagen abgegeben.  

Da der Stelleninhaber in der Funktion des Rech-
nungsprüfers neu war, bestand ein besonderer Fort-
bildungsbedarf. Insgesamt wurden zu den Themen 

Vergaberecht und Tariftreuegesetz 3,5 Fortbil-
dungstage besucht. 

Aus der vorherigen Position des Stelleninhabers ergab 
sich, dass dieser bereits die Weiterbildungsmaßnah-
me zum Erwerb des kommunalen Bilanzbuchhalters 
begonnen hatte. Diese Weiterbildungsmaßnahme 
konnte im Juni 2013 mit Bestehen der Prüfung abge-
schlossen werden. Auf diese Maßnahme entfielen 
13,5 Fortbildungstage. Aus dem Verständnis einer 
begleitenden und beratenden Rechnungsprüfung her-
aus, wurde das in den o.g. Fortbildungen erworbene 
Wissen eingesetzt. Hierzu gehört, dass das Rech-
nungsprüfungsamt zum erweiterten Personenkreis 
der AG Doppik gehört. Insgesamt erfolgte die Teil-
nahme an den Workshops zur Bewertung des Vermö-
gens, zur Produktbildung und zur Erstellung des Leis-
tungsverzeichnisses für die Doppik-Software. Zum 
Selbstverständnis eines RPA gehört ebenso die Wei-
tergabe von Wissen. In diesem Rahmen erfolgte die 
Durchführung eines Workshops zum Thema „Neue-
rung im Vergaberecht durch das Tariftreuegesetz“ für 
die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Für das Eh-
renamt wurden zwei Schulungsabende zum Thema 
„Der kamerale Haushalt“ durchgeführt.  

Mit Wirkung zum 01.09.2013 wurde die Funktion des 
behördlichen Datenschutzbeauftragten (bDSB) auf 
den Rechnungsprüfer übertragen. Zu diesen Aufgaben 
gehören:  
• Beratung bei /Vorabkontrolle von neueingeführten 

Programmen, 
• Mitarbeiterschulungen /-informationen zum Thema 

Datensicherheit, 
• Prüfung der laufenden automatisierten Verfahren 
• Führen des Verfahrensverzeichnisses 
Hierzu war ebenfalls ein besonderer Fortbildungsbe-
darf erforderlich. Insgesamt an 5 Fortbildungstagen 
wurden die Fachkenntnisse zur Ausübung der Funkti-
on erworben. 2 weitere Fortbildungstage wurden be-
ansprucht, um die entsprechenden Grundkenntnisse 
zu erwerben, die erforderlich sind, um ein IT-
Sicherheitskonzept zu erstellen. Hierzu wurde ge-
meinsam mit A 111 das Projekt „IT- Sicherheitsrichtli-
nie der Stadt Kaltenkirchen“ begonnen. Ein Teilaspekt 
dieses Projektes ist die Erstellung des sogenannten 
Verfahrensverzeichnisses. Dieses öffentliche Ver-
zeichnis ist eine Beschreibung, der durch die Verwal-
tung genutzten Verfahren, die personenbezogene Da-
ten verarbeiten. Hierzu wurden die Fachabteilungen 
um Unterstützung gebeten. Das Projekt wurde durch 
einen Arbeitstermin „Verfahrensverzeichnis“ unter An-
leitung des bDSB begonnen und ist leider für den 
Teilbereich Verfahrensverzeichnis noch nicht endgül-
tig abgeschlossen. Als bDSB wurden zwei Anfragen 
von Einwohnern beantwortet. Begleitend zur Einrich-
tung der Videoüberwachung in der Parkpalette wur-
den der Verwaltungsleitung Stellungnahmen und ein 
Entwurfsvorschlag einer Verfahrensbeschreibung für 
diese datenschutzrelevante Einrichtung vorgelegt. 

Sterbefälle 2010 2011 2012 2013
insgesamt 205 99 88

ausgestellte 
Urkunden

1.442 710 594 657

Kirchenaustritte 114 93 106 145
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1. Verwaltungshaushalt 

 

 

1.1. Einnahmen 
In den nachfolgenden Grafiken wird die Entwicklung 
der Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Ein-
zelpläne dargestellt. 

 
Die Grafik zeigt recht deutlich, dass im Einzelplan 9 
die meisten Einnahmen zu verzeichnen sind. Im Ein-
zelplan 9 werden die Steuern (Grundsteuer A u. B, 
Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielgerätesteuer), die 
Gemeindeanteile an den Bundessteuern (Umsatz- und 
Einkommensteuer), Schlüsselzuweisungen nach dem 
Finanzausgleichgesetz, Ausgleichsleistungen nach 
dem Familienleistungsausgleich und die auf alle städ-
tischen Vermögensgegenstände veranschlagten Ab-
schreibungen vereinnahmt. 

Der weitere bedeutende Einnahmefaktor ist im Ein-
zelplan 7 das Aufkommen der Benutzungsgebühren 
im Abwassergebührenhaushalt sowie die innere Ver-
rechnung für die vom Baubetriebshof für die einzel-
nen Abteilungen erbrachten Leistungen. Die übrigen 
Einnahmen der Einzelpläne 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 8 
setzen sich aus Benutzungsgebühren, Schulkosten-
beiträgen, Konzessionsabgaben, Kostenerstattungen 
und privatrechtlichen Forderungen aus Mieten und 
Pachten zusammen. 

1.2. Ausgaben 
Mehr als zwei Fünftel (41,84 %) der Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt fallen im Einzelplan 9 im We-

sentlichen für die Kreisumlage, die Gewerbesteuerum-
lage, die Kreditmarktzinsen und für die Zuführung 
zum Vermögenshaushalt an.  

Der nächstgrößere Ausgabebereich sind im Einzelplan 
7 die Kosten hauptsächlich für die Abwasserbeseiti-
gung und für den Betrieb und die Unterhaltung des 
Baubetriebshofes inklusive der Personalkosten. 

Die Ausgaben für die soziale Sicherung im Einzelplan 
4 umfassen die Kosten für die Grundsicherung und 
die Kosten der Unterkunft (Wohngeld) als auch die 
Zuschüsse an die Kinderbetreuungseinrichtungen 
(Krippen, Kindertagesstätten, Horte und Tagespflege). 
In den übrigen Bereichen entstehen die Kosten im 
Verwaltungshaushalt im Allgemeinen durch Aufwen-
dungen für Abschreibungen, Betrieb, Unterhaltung 
und Personalkosten.  

2. Vermögenshaushalt 

2.1. Einnahmen 

 
Wie bei den Einnahmen im Verwaltungshaushalt wer-
den die Einnahmen im Vermögenshaushalt überwie-
gend im Einzelplan 9 erzielt. Sie setzen sich zusam-
men aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, der 
Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt und aus Rück-
lagenentnahmen. Letztere dienten im Wesentlichen 
der Finanzierung der Krippenneubauten und der teil-
weisen Deckung der Kosten der Sanierung der Park-
palette. 

Im Einzelplan 8 setzen sich die Einnahmen überwie-
gend aus Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken 
aus dem Bebauungsplangebiet Nr. 60 und von Ge-
werbegrundstücken zusammen. 

0 Allgemeine Verwaltung 5 Gesundheit, Sport, Erholung
1 Öffentl. Sicherheit und Ordnung 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
2 Schulen 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grundvermögen
4 Soziale Sicherung 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
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In den Einzelplänen 6 und 7 entstehen die Einnah-
men durch Erschließungs- und Anschlussbeiträge. 

Im Einzelplan 4 konnten für die Krippenneubauten 
Bundes- und Landeszuweisungen vereinnahmt wer-
den. 

2.2. Ausgaben 

 
Und auch bei den Ausgaben im Vermögenshaushalt 
liegt der Einzelplan 9 ganz vorne. Dort bestehen die 
Ausgaben im Wesentlichen aus der ordentlichen Til-
gung von Krediten und der Zuführung an verschiede-
ne Rücklagen. 

Der zweitgrößte Anteil an den Ausgaben entfällt auf 
den Einzelplan 6. Hier finden sich im Wesentlichen die 
Ausgaben für investive Straßenbaumaßnahmen. 

Die Ausgaben im Einzelplan 8 resultieren zumeist auf 
Grunderwerbsvorgängen. 

3. Grundsteuer A und B 
Die Grundsteuer gehört wie die Gewerbesteuer zu den 
Realsteuern, die von den Städten und Gemeinden er-
hoben werden. Ihre Erhebung knüpft an die Zurech-
nung von Grundbesitz an. Sie richtet sich in der Höhe 
nach dem Wert des Grundstücks. Die Festlegung er-
folgt nach den Hebesätzen, die von der Stadtvertre-
tung beschlossen werden. Schuldner der Grundsteuer 
ist i.d.R. der Eigentümer des Grundbesitzes.  

 
Die Grundsteuer A wird erhoben für land- und forst-
wirtschaftlich genutzte Grundstücke. Die Grundsteuer 
B wird für alle anderen Grundstücke (bebaut und un-
bebaut) erhoben. Der Hebesatz für beide Steuern be-
trägt in Kaltenkirchen seit 2012 280 %. Berech-
nungsgrundlage der Grundsteuer ist der vom Finanz-

amt festgestellte Einheitswert. Der Einheitswert dient 
der Berechnung des Grundsteuermessbetrages und 
richtet sich nach der jeweiligen Grundstücksart. 

4. Gewerbesteueraufkommen 

 
Die Gewerbesteuer wird als Ertragssteuer auf den 
Gewinn eines Gewerbebetriebes erhoben. Die Gewer-
besteuer trägt überwiegend zur Finanzierung der Ge-
meinden bei und gehört zu den wichtigsten Einnah-
mequellen einer Kommune. 

Die positive konjunkturelle Entwicklung setzt sich 
2013 auch in Kaltenkirchen fort und lässt die Ein-
nahmen aus der Gewerbesteuer steigen. Allerdings ist 
nicht der gesamte Anstieg hierauf zurückzuführen. 
Vielmehr resultiert ein Teil des sprunghaften Anstiegs 
in 2013 aus einer Einmalzahlung in Höhe von rd. 3 
Mio. EUR. 

 
Die Anzahl der angemeldeten Gewerbetriebe ist mit 
2.511 gegenüber 2012 (2.415) weiter gestiegen. 

5. Gewerbesteuerumlage 
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Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der 
Gewerbesteuer berechnet und von der Stadt an Bund 
und Länder abgeführt. Die Gewerbesteuerumlage be-
rechnet sich nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbe-
steuer einer Stadt. 2013 musste die Stadt rd. 3,7 Mio. 
Euro an Gewerbesteuerumlage zahlen. Nachstehend 
der Vergleich zur Gewerbesteuer. 

 

6. Kreisumlage 
Die Kreisumlage ist eine auf die verfassungsrechtliche 
Garantie des Selbstverwaltungsrechts der Kreise ge-
stützte, von der gemeindlichen Finanzmasse abgelei-
tete Einnahmequelle der Kreise. 

 

7. Spielgerätesteuer 
Anzahl der im Stadtgebiet von 3 Aufstellern aufgestell-
ten Spielgeräte: 

Geräte 2011 2012 2013 
mit Gewinnmöglichkeit 48 48 48 
ohne Gewinnmöglichkeit 6 9 9 
 

In 9 sonstigen Aufstellungsorten (Restaurant, Imbiss 
etc.): 

Geräte 2011 2012 2013 
mit Gewinnmöglichkeit 13 12 11 
ohne Gewinnmöglichkeit 0 0 0 
 

Die Einnahmen haben sich wie folgt entwickelt: 

  2011 2012 2013 
Haushaltsansatz 95.000 € 125.000 € 125.000 € 
Anordnungssoll 115.903 € 126.963 € 137.608 € 
Ist 88.585 € 131.963 € 152.668 € 

8. Schuldenentwicklung 
Im Berichtszeitraum 2013 betrug die Neuverschul-
dung 1.265.426 €. Gleichzeitig wurden 1.283.155 € 
planmäßig getilgt, so dass sich die Gesamtverschul-
dung von 27.140.982 € auf 27.123.253 € verringer-
te.  

Gründe für die Neuverschuldung sind die Ausgaben 
für diverse Projekte, deren Finanzierung nicht durch 
Steuern und Abgaben gedeckt werden konnte. Bei-
spielhaft sind hier Projekte aufgeführt, für die der Mit-
telabfluss im Jahr 2013 mehr als 500.000,00 € be-
tragen hat: 

 

 
Quelle für den Kreis-Durchschnitt bei der Pro-Kopf-
Verschuldung ist die Veröffentlichung des Statistikam-
tes Nord über die Schulden der Gemeinden und Ge-
meindeverbände (Stand: 31.12.2012). Die Bandbrei-
te bei der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden des 
Kreises Segeberg reicht von 0,00 € bei 21 Gemein-
den mit einer Einwohnerzahl zwischen 54 und 2.595 
und 2.642,00 € bei der Stadt Bad Segeberg.  

 

1.000.000 € 
2.000.000 € 
3.000.000 € 
4.000.000 € 
5.000.000 € 
6.000.000 € 
7.000.000 € 
8.000.000 € 
9.000.000 € 

10.000.000 € 
11.000.000 € 
12.000.000 € 
13.000.000 € 
14.000.000 € 

2009 2010 2011 2012 2013
Gew.-St. Umlage 2.200.92 1.736.67 2.123.48 1.733.00 3.753.96
Gewerbesteuer 9.345.09 9.037.36 8.065.52 8.917.52 13.405.9

Gewerbesteuer / 
Gewerbesteuerumlage 

6700.9500 Straßenbeleuchtung, Baukosten 502.000 €

6800.9500 Sanierung Parkpalette 2.032.000 €

7000.9600 Kanalsanierungen Abwasserbeseitigung 1.297.000 €

8800.9320 Grunderwerbskosten allgemein 2.205.000 €

http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbesteuer
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinde
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesebene_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Land_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstverwaltungsrecht
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Gemeinden über 1.000 € Pro-Kopf-Verschuldung (inkl. 
Kassenkredite) per 31.12.2012. 

 
Die nachstehende Grafik zeige die Entwicklung der 
Verschuldung auf der Grundlage der Kreditaufnahme-
ermächtigung 2010 bis 2017 

 

9. Abwassergebühren 

 
Die Abwassergebühr hat sich im Vergleich zu 2012 
deutlich erhöht. Die Gebührenerhöhung beträgt 0,47 
EUR, berechnet auf den Kubikmeter Frischwasser. Ur-
sache ist die erhöhte Abschreibung für die neugebau-
te Druckrohrleitung mit den entsprechenden Pump-
werken und für die Fremdkapitalzinsen.  

 
Vergleichen lässt sich die Abwassergebühr der Stadt 
Kaltenkirchen lediglich mit der der Stadt Quickborn. 
Die Stadt Quickborn erhebt bisher auch noch keine 
Niederschlagswassergebühr. Bei den angegebenen 
Vergleichsgemeinden ist zusätzlich zur Schmutzwas-

sergebühr die Niederschlagswassergebühr zu berück-
sichtigen. 

 
Quelle:   bis 2008: 

Gemeinsame Umfrage der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) und des Bundes-
verbandes der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) 

              ab 2009: 
Durchschnittliche Abwassergebühr der Städte Bad Bramstedt, 
Bad Segeberg, Neumünster, Quickborn, Wahlstedt und der Ge-
meinde Henstedt-Ulzburg 

10. Bargeldloser Zahlungsverkehr (EC-Cash) 
Im Vergleich zum Vorjahr sind in 2013 die bargeldlo-
sen Zahlungen im Standesamt nur leicht um 0,94 % 
an den gesamten Einnahmen gestiegen. Auch im Bür-
ger-Service-Büro wurde nur ein leichter Anstieg um 
0,37 % erzielt. Der prozentuale Anteil der jährlichen 
Kosten an den Einnahmen ist im Standesamt um 
1,08 % gesunken. Im Bürger-Service-Büro ist der Kos-
tenanteil geringfügig um 0,27 % angestiegen. 

 

11. Stadtkasse 
 

 

Bad Segeberg 2.642 € Zum Vergleich:
Ellerau 1.529 € Bad Bramstedt 826 €
Kaltenkirchen 1.444 € Henstedt-Ulzburg 845 €
Trappenkamp 1.153 € Norderstedt 996 €
Wahlstedt 1.111 €
Wensin 1.083 €

Abwasser
€/m²

Niederschlags-
wasser €/m2

Wahlstedt/Bad Segeberg: 2,59 12,61
Ellerau: 2,39 0,22
Bad Bramstedt: 2,34 40,00/100 m²
Neumünster: 2,07 0,61
Quickborn: 2,96
Henstedt-Ulzburg: 1,94 0,32

Terminals
Betriebskosten monatl. 120,08 119,51
Anzahl Buchg.monatl. 97 93

Gesamt Einnahmen
Standesamt 19.162,00 19.977,00

Bürger-Service-Büro 153.368,71 136.590,51

Terminal Einnahmen
Standesamt 3.884,73 20,27% 4.238,00 21,21%

Bürger-Service-Büro 36.205,10 23,61% 32.748,70 23,98%

Jährl. Kosten 
1 Terminal Standesamt 480,32 12,36% 478,04 11,28%

2 Terminals BSB 960,64 2,65% 956,08 2,92%

2012 2013

Stadt 2010 2011 2012 2013
Buchungen 124.736 102.734 116.565 102.638
Vollstreckung 2.360 2.435 2.358 2.324
Niederschlagung 20 11 15 13
Erlass 31 77 52 36

Schulverband 2010 2011 2012 2013
4.322 3.894 4.072 3.374
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11.1. Mahnwesen 
In 2013 wurden erstmals keine neuen Bescheide ver-
sandt. Daher wurden nach dem 1.Quartal statt Mah-
nungen Zahlungserinnerungen versandt. Es wurden 
852 Erinnerungen erstellt. Zusätzlich mussten in 
2013 ca. 2.698 Mahnungen verschickt werden.  

 
Bei 15 Fällen des Erlasses handelt es sich um Insol-
venzen. In diesen Fällen ist die Restschuldbefreiung 
eingetreten, d. h. die Forderungen sind kraft Gesetzes 
erlassen. Die Forderungshöhe hierbei beläuft sich auf 
insgesamt 148.614,56 Euro. 

11.2.  Vollstreckungswesen 

 
Von insgesamt 3.018 Ersuchen und Amtshilfen wur-
den 2.215 Fälle erledigt. 

12. Liegenschaften 

12.1. Verkäufe 
Süderstraße 

 

Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 60 „Südlich des 
Flottkamps“ an der Süderstraße wurde eine 21.117 
qm große Fläche an einen Investor verkauft. Auf die-
ser Fläche sollen Mehrfamilienhäuser entstehen. 

Flottmoorring 

 
Am 13. Juni 2013 konnten nach intensiven Verhand-
lungen mit der Eigentümerin des Hochhauses im 
Flottmoorring zwei Grundstücksverträge geschlossen 
werden. Zum einen hat die Stadt Kaltenkirchen das 
grundbuchliche Recht erhalten, auf einer privaten 
Grünfläche südlich des Grundstücks der „Soccer-City“, 
den gemäß Bebauungsplan Nr. 50 „Südlich des 
Flottmoorringes“ ausgewiesenen Fuß- und Radweg 
bauen zu dürfen. Es handelt sich dabei um die Verle-
gung des bisher unbefestigten Verbindungsweges 
zwischen der Süderstraße und dem Flottmoorring, der 
bislang an dem Parkplatz des Hochhauses endete. 
Zukünftig werden die Fußgänger und Fahrradfahrer 
nicht mehr über den Parkplatz des Hochhauses ge-
führt werden. Darüber hinaus wurden zwei Flurstücke 
mit einer Größe von insgesamt 2.076 qm, die bereits 
seit vielen Jahren als Parkplatz für das Hochhaus ge-
nutzt wurden, an die Eigentümer des Hochhauses 
veräußert. 

Hamburger Straße 

In der Hamburger Straße wurden zwei Teilflächen mit 
insgesamt 119 m² aus dem Grünstreifen neben dem 
Parkplatz der Bücherei an die Grundstücksnachbarn 
Hamburger Str. 10 und 10 a veräußert. Durch diesen 
Verkauf wurde das Eigentum an die tatsächliche Nut-
zung angepasst. 

Friedenstraße 

Damit die Vorgaben des Bebauungsplanes Nr. 7A 
„Zentrum“, 5. Änderung, im Bereich der Friedenstraße 
von einem Investor erfüllt werden können, wurde eine 
Fläche von 1.114 m² an diesen verkauft.  

12.2. Ankäufe 
Barmstedter Straße 

Zur Verwirklichung des geplanten Radweges entlang 
der Barmstedter Straße sind insgesamt 8 Verträge 

HHST Bezeichnung
Gesamtes

Jahr
HH-Ansatz

Gesamtes
Jahr

Ergebnis

Gesamtes
Jahr

Abweichung
Anzahl

Mahnungen ca. 2.698
0300.26100 Mahnungen Säumniszuschl. 35.000,00 € 43.177,52 € 8.177,52 €

Niederschlagung 14.599,20 € 13
davon Abwassergebühren 1.457,60 € 1

Straßenreinigungsgebühren 58,87 € 1
Sozialhilfe 3.250,42 € 3
Bestattungskosten 1.488,01 € 1
Nutzungsentschädigungen 8.132,80 € 4
Mahnbühren / Säumniszuschläge 211,50 € 3

Erlass 152.575,39 € 36
davon Grundsteuer 336,02 € 1

Straßenreinigungsgebühr 23,75 € 1
Abfallgebühren 507,27 € 3
Abwassergebühren 94,30 € 1
Gewerbesteuer 75.625,22 € 3
Zinsen für Gewerbesteuer 67.586,68 € 2
Sozialhilfe 7.342,02 € 9
Kfz-Stilllegungen 206,90 € 2
Bußgelder 23,50 € 1
Maßnahmen des Ordnungsamtes 345,07 € 2
Gebühr für Geburtsurkunden 10,00 € 1
Kehrgebühren 123,91 € 1
Mahngebühren / Säumniszuschläge 350,75 € 9

Übernahme von Alt-Fällen aus Vorjahren 694
Neue Fälle in 2013 2,324
Gezahlt 1,674
Rücknahmen 182
Andere Erledigungsarten 359
Übernahme Alt-Fälle nach 2014 803
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über den Ankauf von Teilflächen mit einer Gesamt-
größe von 6.434 m² zu schließen. 6 Verträge wurden 
schon beurkundet, 2 Verträge mit einer Gesamtfläche 
von 666 qm sind noch in 2014 abzuschließen.  

Kamper Weg 

Im Außenbereich, nördlich der Straße Kamper Weg, 
wurde eine 33.200 qm große Fläche als Ausgleichs-
fläche erworben. Es ist vorgesehen, auf dieser Fläche 
ein Regenwasserrückhaltebecken als Ausgleichsmaß-
nahme für den Bebauungsplan Nr. 75 „Camp“ zu er-
richten. 

12.3. Tausch 
Mit der AKN wurde ein Tauschvertrag geschlossen 
über Flächen von 8.429 qm (von AKN an Stadt) und 
10.146 qm (von Stadt an AKN). Dieser Tausch betrifft 
die Flächen im Bereich des Bahnhofes, des Industrie-
stammgleises und entlang der Werner-von-Siemens-
Straße. Durch den Tausch wurde das Eigentum der 
jeweiligen Flächen an die tatsächlichen Nutzungen 
angepasst. 

12.4. Vermietung 
Parkpalette 

 
Die Parkpalette in der Brauerstraße 9 war in der Zeit 
vom 01.03.-30.11.2013 wegen der umfangreichen 
Sanierungsarbeiten für die Nutzer gesperrt, beste-
hende Mietverträge wurden rechtzeitig gekündigt. 
Nach der Wiedereröffnung stehen jetzt im zutrittsge-
schützten Bereich (Untergeschoss) 47 Stellplätze zur 
Verfügung. Hiervon sind 4 Stellplätze für Dienstfahr-
zeuge der Stadt reserviert. Von den verbleibenden 43 
Stellplätzen stehen 21 Plätze für externe Vermietung 
und 22 Plätze für die Vermietung an Beschäftigte des 
Rathauses zur Verfügung. Für den genannten Bereich 
sind bis zum 31.12.2013 insgesamt 17 Stellplätze an 
externe Mieter und 9 Stellplätze an Beschäftigte des 
Rathauses vermietet. Der weitaus größere Teil mit 
242 Stellplätzen ist für jedermann kostenfrei zu nut-
zen. 

Holstenstraße 

Nach Abschluss der durchgeführten Umbaumaßnah-
men hat im Erdgeschoss des Büro- und Geschäfts-
hauses Holstenstraße 12 am 06.03.2013 ein Ortho-
pädiefachgeschäft eröffnet. 

 

 
In der Ladenzeile des Rathauses (Laden II) hat zum 
01.07.2013 unterbrechungsfrei ein Mieterwechsel 
stattgefunden. Die neue Mieterin betreibt hier ein Vi-
talstudio (Kosmetik und Massagen). 

Nach Übernahme einer im Eigentum einer privaten Ei-
gentümergemeinschaft stehenden Fläche vor dem 
Gebäude Holstenstr. 13 in die Bewirtschaftung der 
Stadt, wurde der bestehende Vertrag über das Aufstel-
len eines Verkaufsstandes für regionale Gartenfrüchte 
(„Spargel- und Erdbeerstand“) fortgeführt. Der Vertrag 
wird jährlich zur Verkaufssaison (Mai bis August) neu 
angeschlossen. 

Ratskeller 

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 
03.12.2012 entschieden, den Ratskeller nicht mehr 
zu verpachten. Die Räume sollen künftig für die Ver-
waltung genutzt werden.  

Für die Verwertung des Inventars aus dem Ratskeller 
wurde ein Interessenbekundungsverfahren durchge-
führt. Ein Käufer hat im Rahmen dieses Verfahrens 
Geräte (Kleininventar, Insolvenzmasse) im Wert von 
insgesamt 410,00 € erworben. Eine Interessentin hat 
Kleininventar in Höhe von 119,00 € erworben. Wei-
terhin hat die Interessentin die gesamte Küchenein-
richtung einschließlich der Kühlzelle und der Wrasen-
abzüge erworben. Der Erlös aus diesem Verkauf be-
trug 11.900,00 €. Die Küche wurde von der Käuferin 
mit eigenem Personal in Eigenregie abgebaut und ab-
transportiert.  

Am 30.05.2013 wurde der Ratskeller geräumt. Die 
nicht verwertbaren Gegenstände wurden entsorgt. Alle 
Gegenstände, die evtl. noch verkauft werden könnten, 
wurden dem Sozialkaufhaus im Kisdorfer Weg über-
geben. Die Mitarbeiter des Sozialkaufhauses waren 
sehr erfreut über diese Spende. 

Krippen 

Im Laufe des Jahres haben die AWO und das DRK je 
eine Kinderkrippe am Wiesendamm und in der Straße 
Am Krankenhaus neu in Betrieb genommen. Mit den 
Trägern wurden langfristige Mietverträge über die von 
der Stadt errichteten Kinderkrippen abgeschlossen. 
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Fahrradboxen 

 
Die vorhandenen 16 Fahrradboxen am AKN - Halte-
punkt Kaltenkirchen-Süd sind alle vermietet. Auf der 
Warteliste stehen noch ca. 20 Interessenten. Die 
Fluktuation bei den Mietverhältnissen ist äußerst ge-
ring. Daher kam es in 2013 nur zu einem Mieter-
wechsel. Hier konnte unterbrechungsfrei weiter ver-
mietet werden. Für 2014 ist die Errichtung weiterer 
Boxen vorgesehen. 

Bildungszentrum 

Mit der VHS Kaltenkirchen Südholstein GmbH wurde 
entsprechend der Hauptausschussempfehlung vom 
05.08.2013 ein neuer Mietvertrag über das Gebäude 
Am Kretelmoor 34-40 (Bildungszentrum) geschlossen. 
Die Laufzeit wurde vom 01.07.2013 bis 31.12.2019 
festgelegt und verlängert sich um jeweils 5 weitere 
Jahre, sofern nicht von einer Vertragspartei gekündigt 
wird. Außerdem wurde eine 1. Änderung des Mietver-
trags für das Gebäude Am Kretelmoor 20 (Haus für 
berufliche Integration und Training – HIT) geschlos-
sen. Inhalt ist die Änderung der Mietzeit. Diese wurde 
dem neuen Mietvertrag für das Bildungszentrum an-
gepasst. Der Mietvertrag läuft ebenfalls bis zum Ende 
2019 und verlängert wie vorgenannt. 

12.5. Verpachtung 
Süderstraße 

Um für die Entwicklung der Flächen in der Südstadt 
(Bebauungspläne Nr. 74 „Hochmoor“ und Nr. 76 
„Flottmoorkoppel“) kurzfristig die benötigten Flächen 
in Anspruch nehmen zu können, wurden mit einem 
Kaltenkirchener Landwirt vier neue Pachtverträge für 
die bisherigen landwirtschaftlichen Flächen in diesem 
Bereich abgeschlossen. Die Pachtflächen wurden um 
die Flächen für die geplanten Straßentrassen redu-
ziert.  

Sämtliche Pachtverträge enthalten die Möglichkeit ei-
ner kurzfristigen Kündigung und Inanspruchnahme 
der Flächen durch die Stadt ohne Entschädigungsan-
sprüche des Pächters. 

Flottmoorpark 

Zwei Pachtverträge über Flächen im Bereich des künf-
tigen Flottmoorparks sind am 31.12.2013 abgelaufen 
und wurden nicht verlängert. Auf diesen Flächen wer-
den ein weiteres Regenrückhaltebecken sowie ein 
Rückhaltegraben gebaut. Ferner werden diese Flä-
chen für die Lagerung von Bodenaushub aus anderen 
Maßnahmen benötigt. 

Landwirtschaftliche Flächen 

Zwei Pachtverträge mit einem Kaltenkirchener Land-
wirt wurden für das Jahr 2014 verlängert. Die Pacht-
flächen liegen im Norden westlich der A 7 und im Sü-
den der Stadt östlich an der A 7. 

Der Pachtvertrag mit einem Kaltenkirchener Landwirt 
über Flächen im Bereich westlich der A 7 und nördlich 
der Barmstedter Straße wurden angepasst, da Teile 
der Pachtflächen für Ausgleichsmaßnahmen benötigt 
werden.  

Ein bestehender Pachtvertrag wurde zum 31.01.2015 
gekündigt, da dann auch diese Flächen für Aus-
gleichsmaßnahmen vorgesehen sind. 

Der Pachtvertrag mit einem Landwirt über eine Fläche 
westlich der Autobahn endete zum 30.05.2013 und 
wird nicht mehr verlängert. Auf dieser Fläche werden 
Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. 

Die von der Landgesellschaft angekauften Flächen für 
die Entwicklung des B-Planes Nr. 74 „Hochmoor“ 
wurden befristet an einen Kaltenkirchener Landwirt 
verpachtet. 

12.6.  Dienstbarkeiten 
Mit der Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH wurde am 
21.11.2013 ein Vertrag über die Eintragung einer 
Dienstbarkeit beurkundet. Diese Dienstbarkeit ermög-
licht die Verlegung von Leerrohren für Telekommuni-
kationsleitungen und Lichtwellenleiterversorgungslei-
tungen auf dem Grundstück der Sportanlage Marsch-
weg entlang der Bahntrasse. 

12.7. Nutzungsvereinbarungen 
Mit der Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH wurde am 
13./18.11.2013 eine Nutzungsvereinbarung für den 
Standort eines Buswartehäuschens in der Kallieser 
Straße geschlossen. Die Nutzung erfolgt unentgeltlich. 
Die Vereinbarung wurde auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. 

Mit der Lebenshilfe Kaltenkirchen gGmbH wurde mit 
Datum vom 18.11./03.12.2013 eine Nutzungsver-
einbarung über einen Maststandort auf dem Grund-
stück der Lebenshilfe in der Kieler Straße 24 ge-
schlossen. Dank dieses Mastes müssen künftig die 
Werbebanner, die die Kieler Straße überspannen 
nicht mehr an den Straßenbäumen befestigt werden. 
Die Nutzungsvereinbarung läuft unbefristet und er-
folgt unentgeltlich. 
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1. Einwohnerentwicklung 

Nach der eigenen Fortschreibung der Stadt Kaltenkir-
chen konnte in Kaltenkirchen 2013 ein Zuwachs von 
193 Einwohnern verzeichnet werden, sodass die Ein-
wohnerzahl zum 31.12.2013 bei 20.523 Einwohnern 
liegt.  

 
Anmerkung zum 31.12.2013 
Da die amtliche Bevölkerungsfortschreibung des Statistisches Amt für 
Hamburg und Schleswig-Holsteines über den 30.09.2013 nicht hinaus-
geht, wurde die Einwohnerzahl (Hauptwohnsitze) der hauseigenen Statistik 
vom 31.12.2013 zugrunde gelegt.  

Eine amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2013 auf der 
bisherigen Grundlage der Volkszählung 1987 wurde 
der Stadt Kaltenkirchen aufgrund der Bekanntgabe 
des Ergebnisses des Zensus 2011 am 31.05.2013 
nicht zur Verfügung gestellt. 

Das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-
Holstein bescheinigte der Stadt Kaltenkirchen auf der 
Grundlage des Zensus 2011 zum 07.05.2013 eine 
amtliche Einwohnerzahl von 19.709 Einwohnerinnen 
und Einwohnern. Dies bedeutete einen Verlust von 
369 Personen, da die Fortschreibung der amtlichen 
Einwohnerzahl bis dato bei 20.078 Einwohnerinnen 
und Einwohnern lag. Gegen den Bescheid der Bevöl-
kerungsfeststellung hat die Stadt Kaltenkirchen Wi-
derspruch eingelegt. Nach dem Stand vom 30.9.2013 
beträgt die amtliche Einwohnerzahl auf Basis des 
Zensus 2011 insgesamt 20.029 Personen. Damit liegt 
die Stadt Kaltenkirchen wieder über 20.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner. 

1.1. Natürlicher Saldo 

 

 
Der natürliche Saldo, d.h. die Differenz zwischen Ge-
burten und Sterbefällen, ist in 2013 negativ ausgefal-
len. Es wurden 5 Geburten weniger als Sterbefälle ver-
zeichnet. 

1.2. Wanderungssaldo 

 
Wie in den letzten 3 Jahren ist die Steigerung der Ein-
wohnerzahlen insbesondere auf den positiven Wande-
rungssaldo zurückzuführen. Im Jahr 2013 konnten 
198 Zuzüge mehr als Fortzüge verzeichnet werden. 

Der nachfolgenden Tabelle kann die Wanderungsbe-
wegung im Einzelnen entnommen werden. 

 

Die Zuzüge von und die Fortzüge in die umliegenden 
Gemeinden wurden besonders herausgestellt. 

1.3. Altersstruktur 
Die Altersstruktur im Jahr 2013 wird in der folgenden 
Alterspyramide dargestellt. Aus der nachfolgenden 
grafischen Darstellung ist gut zu erkennen, dass die 
Zahlen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen relativ konstant sind, während die Zahl der 30-
44- jährigen stetig abnimmt. Die Zahl der Einwohne-
rinnen und Einwohner ab 45 Jahren steigt dahingegen 
stetig an. 

2009 2010 2011 2012 2013 gesamt
Geburten 217 176 180 197 176 946
Sterbefälle 172 167 178 172 181 870
natürlicher Saldo 45 9 2 25 -5 76

2009 2010 2011 2012 2013 gesamt
Zuzüge 1228 1352 1400 1342 1505 6827
Fortzüge 1260 1215 1289 1239 1307 6310
Wanderungssaldo -32 137 111 103 198 517

Zuzüge Fortzüge Saldo
Henstedt-Ulzburg 138 116 22
Bad Bramstedt 49 73 -24
Norderstedt 85 62 23
Ellerau 20 5 15
Amt Kaltenkirchen-Land 125 129 -4

Alveslohe 15 29 -14
Hartenholm 18 13 5
Hasenmoor 9 2 7
Lentföhrden 34 35 -1
Nützen 33 20 13
Schmalfeld 16 30 -14

Amt Kisdorf 95 87 8
Hüttblek 1 0 1
Kattendorf 23 16 7
Kisdorf 21 25 -4
Oersdorf 17 16 1
Sievershütten 8 2 6
Struvenhütten 9 8 1
Stuvenborn 4 8 -4
Wakendorf II 0 3 -3
Winsen 12 9 3

Restl. Kreis Segeberg 82 63 19
Kreis Segeberg gesamt 594 535 59
Restl. Schleswig-Holstein 263 266 -3
Schleswig-Holstein gesamt 857 801 56
Hamburg 247 198 49
unbekannt 0 14 -14
Restl. Bundesländer 230 226 4
Ausland 171 68 103
insgesamt 1505 1307 198
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Die Gruppen der 45-59- jährigen und 75- jährigen und 
Älteren verzeichnen in diesem Rahmen einen deutli-
cheren Zuwachs als die Gruppe der 60-74- jährigen. 

 
Aus der nachstehenden Tabelle können die Zahlen der 
verschiedenen Altersgruppen im Einzelnen entnom-
men werden. 

1.4. Ausländische Bevölkerung 
Zum 31.12.2013 lebten insgesamt 1.447 ausländi-
sche Mitbürgerinnen und Mitbürger in Kaltenkirchen. 
Ende 2012 waren es 1.340 Personen. 

Nachfolgend werden die Einwohnerzahlen der sieben 
in Kaltenkirchen am stärksten vertretenen Nationalitä-
ten dargestellt. 

 

1.5. Deutsche mit 2. Staatsangehörigkeit 
In der nachfolgenden Grafik sind die deutschen Kal-
tenkirchenerinnen und Kaltenkirchener aufgeführt, die 
eine zweite Staatsangehörigkeit – sortiert nach Häu-
figkeit der zweiten Staatsangehörigkeit – haben. 

Insgesamt handelt es sich um 1.178 Einwohnerinnen 
und Einwohner. Zum 31.12.2012 waren 1.131 Perso-
nen. Es handelt sich um keine großen Veränderungen. 

 
 

2. Pässe und Ausweise 

Aus der weiteren Grafik kann die Entwicklung der Zahl 
der ausgestellten Pässe und Personalausweise ent-
nommen werden. 

In 2013 wurden merklich weniger Personalausweise 
ausgestellt als in den Vorjahren. Dies liegt an der Ver-
längerung der Gültigkeitsdauer für Personalausweise 
und Pässe im Oktober 2007. Die Gültigkeit der Doku-
mente wurde für unter 24-jährige Antragsteller von 5 
auf 6 Jahre verlängert, was zur Folge hatte, dass in 
der Zeit von Oktober 2012 bis Oktober 2013 kein Per-
sonalausweis bzw. Pass für junge Dokumenteninhaber 
ablief. Wie die Entwicklung in den nächsten Jahren 
aussieht, bleibt abzuwarten. 

Altersgruppen 2010 2011 2012 2013
0 bis 3 Jahre 782 772 795 750
4 bis 6 Jahre 654 634 628 643
7 bis 13 Jahre 1.709 1.700 1.652 1608
14 bis 17 Jahre 950 960 988 1014
18 bis 29 Jahre 2.995 2.985 2.950 2900
30 bis 44 Jahre 4.757 4.586 4.475 4398
45 bis 59 Jahre 4.575 4.755 4.869 5012
60 bis 74 Jahre 3.177 3.227 3.269 3339
75 Jahre und älter 1.222 1.292 1.409 1507
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3. Gewerbeangelegenheiten 

Der Bestand, der in Kaltenkirchen angemeldete Ge-
werbebetriebe ist gegenüber 2012 leicht gestiegen. 
Die nachstehende Aufstellung zeigt die Entwicklungen 
der An- und Abmeldungen. 

 

4. Kfz-Angelegenheiten 

Die seit 2003 bestehende Möglichkeit im Bürger-
Service-Büro Fahrzeuge abzumelden oder Adressän-
derungen auf Fahrzeugscheinen vornehmen zu las-
sen, stößt weiterhin auf große Resonanz. Dem Bürger 
bleibt hierdurch der Weg nach Bad Segeberg oder 
Norderstedt erspart. 

 

5. Kfz-Stilllegung 

In 2013 beläuft sich die Anzahl der Kfz-
Stilllegungsersuchen auf insgesamt 144 Ersuchen der 
Zulassungsstelle. Im Gegensatz zu 2012 gibt es einen 
leichten Rückgang der Fallzahlen. 

Die Ersuchen, die tatsächlich durchgeführt und ent-
sprechend beschieden wurden, belaufen sich auf 110 
Ersuchen. Die Aufgabe der Stilllegung wird von einer 
Honorarkraft durchgeführt. 

 

6. Überwachung des ruhenden Verkehrs 

Die Anzahl der erteilten Verwarnungen ist in 2013 um 
537 (6 %) zurückgegangen. Dieser Rückgang ist in 
erster Linie mit einem krankheitsbedingten Ausfall ei-
ner Überwachungskraft sowie der Einführung und der 
damit verbundenen Aufklärungszeit der Parkraumbe-
wirtschaftungszone in Kaltenkirchen zu erklären. 

 
Wurden in 2012 noch 46 % der Fälle direkt nach der 
Windschutzscheibenverwarnung beglichen, waren es 
in 2013 50 %. Die Anzahl der Bußgeldbescheide ist 
dementsprechend von 910 auf 764 gesunken (- 16 
%). Dies ist unter anderem damit zu erklären, dass seit 
dem 01.04.2013 ein neuer bundeseinheitlicher Tat-
bestandskatalog gilt. Die Höhe, der für die Überwa-
chung des ruhenden Verkehrs maßgeblichen Tatbe-
stände, wurde größtenteils angehoben. Darüberhinaus 
wurden die im Bußgeldverfahren zu erhebenden Ver-
waltungsgebühren ebenso durch Gesetzesänderung 
erhöht. Trotz der in 2013 gesunkenen Fallzahlen (-6 
%) sind die tatsächlichen Einnahmen, aufgrund der 
aufgezeigten Änderungen, um 10 % gestiegen.  

 

Anmeldungen Abmeldungen
01.01.2005 2003 319 219 31.12.2005 2103
01.01.2006 2103 304 251 31.12.2006 2156
01.01.2007 2156 319 233 31.12.2007 2242
01.01.2008 2242 259 263 31.12.2008 2238
01.01.2009 2238 277 231 31.12.2009 2284
01.01.2010 2284 278 222 31.12.2010 2340
01.01.2011 2340 290 217 31.12.2011 2413
01.01.2012 2413 245 243 31.12.2012 2415
01.01.2013 2415 348 252 31.12.2013 2511

Bestand Bestand
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7. Verkehrsaufsicht 

Aufgrund der Tatsache, dass Kaltenkirchen auf mehr 
als 20.000 Einwohner angewachsen ist, sind zum 
01.01.2012 die Aufgaben der unteren Verkehrsauf-
sichtsbehörde vom Kreis Segeberg übernommen wor-
den. Dies bedeutet, dass die Stadt Kaltenkirchen un-
ter Beteiligung des jeweiligen Straßenbaulastträgers 
und der Polizei über verkehrsregelnde Maßnahmen 
(Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen) eigen-
ständig entscheidet. 

So wurden beispielhaft in 2013 Anordnungen über die 
Einrichtung der Parkraumbewirtschaftungszone in der 
Innenstadt von Kaltenkirchen, der Erweiterung der 
Lichtsignalanlage Hamburger Straße/Flottkamp (An-
bindung neuer Sky Markt) oder diverser einzelner Ge-
fahr-, Richt- oder Vorschriftszeichen im Stadtgebiet ge-
troffen. Grundlage für die Anordnung von Verkehrszei-
chen und Verkehrseinrichtungen sind die Bestimmun-
gen der Straßenverkehrsordnung (StVO) die örtlichen 
Gegebenheiten sowie etwaige Unfallschwerpunkte. 

Zu den Aufgaben der Verkehrsaufsicht gehört 
darüberhinaus auch die Verkehrslenkung bzw. Absi-
cherung von Baustellen im Straßenraum. In 2013 
wurden insgesamt 106 Anordnungen zur Absicherung 
von Baustellen in Kaltenkirchen getroffen. Die Anzahl 
der Anordnungen im Vergleich zum Vorjahr ist um ca. 
10 % gestiegen. 

 

7.1. Änderungen im Radverkehr  
In 2010 wurde durch ein Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichtes entschieden, dass die Anordnung einer 
Radwegbenutzungspflicht (Radweg, getrennter oder 
gemeinsamer Geh- und Radweg) nur noch im absolu-
ten Ausnahmefall angeordnet werden darf. Die da-
raufhin bereits in 2012 erfolgten Aufhebungen diver-
ser Radwegbenutzungspflichten im Innenstadtbereich 
von Kaltenkirchen wurde in 2013 fortgesetzt. 

So wurden die bestehenden Radwegbenutzungspflich-
ten im Flottkamp, Alvesloher Straße, Funkenberg, Sü-
derstraße und Krückauring aufgehoben. In allen Stra-
ßen konnten alternative Lösungsmöglichkeiten für den 
Radverkehr erarbeitet und umgesetzt werden. So wur-
de beispielsweise in der Alvesloher Straße der erste 
Schutzstreifen für den Radverkehr auf der Fahrbahn 
markiert. 

7.2. Parkraumbewirtschaftungszone 
Zum 01.04.2013 wurde im Innenstadtbereich eine 
Parkraumbewirtschaftungszone eingerichtet.  

 

 

 

 

 

 

Bei einer Parkraumbewirtschaftungszone handelt es 
sich wie z.B. die im Straßenverkehr bekannten Tempo 
30-Zonen oder Halteverbotszonen um ein größeres 
Gebiet in dem eine einheitliche am Beginn der Zone 
aufgezeigte Parkregelung gilt. Die Regelung gilt solan-
ge, bis Sie durch das entsprechende Verkehrszeichen 
wieder aufgehoben wird. 

Die Parkraumbewirtschaftungszone in Kaltenkirchen 
wurde für den Bereich Holstenstraße, Hüttmannstra-
ße, Am Markt, Brauerstraße ab Mediohaus, Schützen-
straße bis HsNr. 14, Kleiner Markt, Am Rathausgarten 
entlang des Gebäudes Holstenstraße 12, Kirchenstra-
ße bis HsNr.1 und Königstraße HsNr. 5-11 eingerich-
tet. 

Diese weitreichende Änderung der Parkregelung in der 
Innenstadt von Kaltenkirchen wurde den Fahrzeugfüh-
rern durch eine ca. einmonatige Einführungs- und Auf-
klärungsphase näher gebracht. In dieser Zeit wurde 
weitreichend mit Informationsflyern, Presseinformati-
onen und Infoständen auf dem Rathausvorplatz über 
die Änderungen informiert. Entsprechende Parkverge-
hen wurden erst nach dieser Einführungsphase aus-
gestellt. 

 
In Kaltenkirchen hatte die Einrichtung der Parkraum-
bewirtschaftungszone und dem damit verbundenen 
Abbau der bislang vorhandenen Beschilderung hin-
sichtlich der Parkregelungen an den einzelnen Park-
plätzen zur Folge, dass weit über 200 Verkehrszeichen 
in der Innenstadt abgebaut werden konnten. 
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Der Kaltenkirchener Schilderwald ist gerodet. 

8. Wohnungsräumungen 

Die Anzahl der von den Gerichtsvollziehern mitgeteil-
ten Wohnungszwangsräumungen im Jahr 2013 ist ge-
genüber den Vorjahren geringer ausgefallen. Von den 
anberaumten Wohnungsräumungsterminen waren 7 
Familien mit Kindern betroffen. In keinem Fall war ei-
ne Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft not-
wendig. 

 

Aus anderen Gründen wurde eine Person in die Ob-
dachlosenunterkunft aufgenommen. 

9. Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie ge-
duldete Personen  

9.1. Aufnahme bzw. Zuweisungen 
Die Anzahl aufzunehmender Personen (Aufnahmeer-
wartung) des Kreises wurde im Laufe des Jahres 
zweimal angepasst und ist erheblich ansteigend. Das 
Aufnahmesoll für 2014 wurde auf 40 Personen, be-
reinigt 39 Personen (Überhang aus 2013) festgesetzt. 

 
Die übrigen Personen wurden ihren Familien durch 
den Kreis zugewiesen. 2 Kleinfamilien (jeweils 3 Per-
sonen) konnten in Wohnraum vermittelt werden. 

9.2. Belegung der städtischen Unterkünfte 

 

 
*Eine bereits zugewiesene Person musste nach längerer Abwesenheit 
wieder aufgenommen werden. 

Um der Aufnahmeerwartung des Kreises nachkom-
men zu können, werden u.a. in 2014 auch noch weite-
re - für Obdachlose und Familien vorgehaltene Unter-
künfte - mit Asylbewerbern besetzt werden 

10. Wohnungssuchende 

10.1. Anzahl der Wohnungssuchenden 

 

Die Anzahl der Wohnungssuchenden ist insgesamt 
gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Bedarf be-
steht maßgeblich bei Wohnungen der Größe bis 50 m² 
sowie bis 85 m² und größer. 

10.2. Herkunftsorte der Wohnungssuchenden 
 

 

2011 2012 2013
Wohnungsräumungen gesamt 38 21 13

tatsächlich durchgeführt 30 15 7

davon Einweisungen in Obdachlosenunterkunft 1 0 0
Sonstige Einweisungen in der 
Obdachlosenunterkunft

0 0 1

2011 2012 2013
Aufnahmeerwartung  d. Kreises 12 14 16
tatsächliche Zuweisungen 10 15 17
davon in städtische Unterkunft aufgenommen 9 6 1

Belegung der städtischen Unterkünfte mit 
Asylbewerbern/ge-duldeten Personen 
(Stand Dez.)

2011 2012 2013

Kamper Stieg 9a-f (für Asylbew erber) 12 11 11

Kamper Stieg 1-3 (für Obdachlose) 0 0 0

Kamper Stieg 5-7 (für Obdachlose) 0 5 5

Kamper Stieg 1a-3a (für Familien) 0 0 0

Stand
Dez 12

Kamper Stieg 9a-f (für Asylbew erber) 11 2 2*

Kamper Stieg 1-3 (für Obdachlose) 0 0 0

Kamper Stieg 5-7 (für Obdachlose) 5 0 0

Kamper Stieg 1a-3a (für Familien) 0 0 0

Ein- und Auszüge von Asylbewerbern/geduldeten 
Personen im Laufe des Jahres

Abgänge Zugänge

2011 2012 2013
Anzahl der Wohnungssuchenden insgesamt 44 103 110

Aufteilung nach Wohnungsgröße:

bis 50 m² 22 49 65

bis 60 m² oder 2 Zimmer 15 35 16

bis 75 m² oder 3 Zimmer 5 13 10

bis 85 m² oder 4 Zimmer und größer 2 6 19

2013

Kal tenk i r chen 78

Henstedt-Ulzburg 6

Kiel 3

Nützen 3

Hamburg 2

Winsen 2

Bad Bramstedt 1

Ellerau 1

Grauel 1

Hartenholm 1

Itzstedt 1

Kisdorf 1

Lentföhrden 1

Lubmin 1

Neumünster 1

Schmalfeld 1

Sievershütten 1

Wahlstedt 1

Wakendorf II 1

Wankendorf 1

Weddelbrook 1

Winsen 1
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Stadt/ Amt Bad Bramstedt Bad Oldesloe Kaltenkirchen
Henstedt-
Ulzburg

Quickborn
Amt 

Kaltenkirchen-
Land

Einwohner am 30.06.2013 13.563 24.477 19.966 27.243 20.651 10.581
Hilfe zum Lebensunterhalt 179.752,50 € 471.474,49 € 330.646,71 € 154.273,50 € 132.147,30 € 115.962,04 €
Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung

722.133,09 € 1.467.103,87 € 964.618,33 € 574.651,10 € 621.025,81 € 145.205,15 €

Gesamtaufwand 2013 in € 901.885,59 €   1.938.578,36 € 1.295.265,04 € 728.924,60 € 753.173,11 € 261.167,19 €
Kosten Hilfe zum Lebens-
unterhalt je Einwohner 13,25 €             19,26 € 16,56 € 5,66 € 6,40 € 10,96 €
Kosten Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbs-
minderung je Einwohner 53,24 €             59,94 € 48,31 € 21,09 € 30,07 € 13,72 €
Gesamtaufwand je Einw. in € 66,50 €             79,20 € 64,87 € 26,76 € 36,47 € 24,68 €

Vergleich des Aufwandes nach dem SGB XII mit anderen Städten, Gemeinden und Ämtern

10.3. Anzahl der freigemeldeten Wohnungen 
(öffentlich geförderter Wohnraum) 

 

Für die freigemeldeten Wohnungen werden den Ver-
mietern kurzfristig 3 Belegungsvorschläge unterbrei-
tet, von denen einer zu berücksichtigen ist. 

11. Leistungen nach dem SGB XII 

 
Für Leistungen nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetz-
buch XII sind Hilfeempfänger anspruchsberechtigt, die 

noch nicht das Renteneintrittsalter (65 Jahre und 2 
Monate) erreicht haben und eine befristete Erwerbs-
unfähigkeitsrente oder eine Altersrente beziehen oder 
für einen Zeitraum von länger als 6 Monate nicht er-
werbsfähig sind. Erwerbsfähig ist, wer täglich länger 
als 3 Stunden erwerbstätig sein kann.  

Für Leistungen nach dem 4. Kapitel des Sozialgesetz-
buch XII sind Hilfeempfänger anspruchsberechtigt, die 
das Renteneintrittsalter (65 Jahre und 2 Monate) voll-
endet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage 
dauerhaft voll erwerbsgemindert im Sinne der renten-
rechtlichen Bestimmungen sind. Die Stadt wickelt die-
se Aufgaben im Auftrag des Kreises Segeberg ab, so-
fern keine stationäre Unterbringung vorliegt.  

Die Fallzahlen liegen zum Ende des Jahres 2013 bei 
227 laufenden Fällen.  

Die Kosten der Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel 
des SGB XII sind in der Stadt Kaltenkirchen um 4,86 % 
gesunken. Die Kosten werden zu 100 % vom Kreis 
Segeberg erstattet.  

 

12. Leistungen zur Bildung und Teilhabe  

Wer Sozialhilfe nach SGB XII, Wohngeld oder Kinder-
zuschlag erhält, bekommt seit April 2011 auf Antrag 
zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe. 

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene kön-
nen folgende Leistungen für Bildung und Teilhabe ge-
währt werden: 

• Ausflüge und Klassenfahrten 
• Schulbedarf 
• Schülerbeförderung  
• Lernförderung 
• Mittagsverpflegung 
• Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturel-

len Leben in der Gemeinschaft 

2011 2012 2013
Freimeldungen 52 46 51

Aufteilung nach Wohnungsgröße:

k.A. k.A.

möglich möglich

k.A. k.A.

möglich möglich

k.A. k.A.

möglich möglich

k.A. k.A.

möglich möglich
bis 85 m² oder 4 Zimmer und größer 3

bis 50 m² 11

bis 60 m² oder 2 Zimmer 14

bis 75 m² oder 3 Zimmer 23
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In 2013 wurden insgesamt 296 Anträge gestellt, 
überwiegend von Wohngeldempfängern. (2012: 284 
Anträge) 

 
Für die gewährten Leistungen wurden 2012 insge-
samt 24.877,65 € verausgabt. 2013 sind die Ausga-
ben auf 21.581,76 € leicht gesunken. Die Kosten 
werden der Stadt Kaltenkirchen komplett durch den 
Kreis Segeberg erstattet. 

 
Seit dem 01.07.2013 werden Leistungen für die Mit-
tagsverpflegung sowie für die Teilhabe über die Bil-
dungskarte gewährt. Die Karte wird den Leistungs-
empfängern ausgehändigt und von diesen beim Leis-
tungsanbieter vorgezeigt. Die Leistungsanbieter rech-
nen über die Bildungskarte direkt mit dem Kreis Se-
geberg ab, sodass sich die unmittelbaren Ausgaben 
der Stadt Kaltenkirchen in Zukunft verringern werden. 
Im Jahr 2013 konnten bereits 50 Bildungskarten aus-
gegeben werden. 

13. Leistungen nach dem BSHG 

13.1. Resteabwicklung nach dem BSHG 
Aus der Rückabwicklung des zu 31.12.2004 aufgeho-
benen Bundessozialhilfegesetzes werden bei der 
Stadt Kaltenkirchen immer noch Einnahmen erzielt. 
Aufgrund des damals geltenden quotalen Systems 
verbleiben 30 % der Einnahmen bei der Stadt. 

 

14. Gemeindebeteiligungen an den Kosten der Un-
terkunft nach dem SGB II 

Für die Leistungen, die durch das Jobcenter Kaltenkir-
chen für Leistungsberechtigte aus der Stadt Kaltenkir-
chen erbracht werden, ist eine Gemeindebeteiligung in 
Höhe von 23 % der Unterkunftskosten (nach Erstat-
tung von Bund und Land) zu tragen. 

  
*Für die Unterkunftskosten, die durch das Jobcenter 
Kaltenkirchen erbracht werden, liegt die Abrechnung 
des Aufwandes für 2013 noch nicht vor. Es sind die 
Abschlagszahlungen berücksichtigt. 

15. Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 

15.1. Anzahl Fälle 

 
Im Vergleich zu 2012 sind die Fallzahlen im Jahr 2013 
erneut deutlich angestiegen. Das hängt damit zu-
sammen, dass die Zahl der Asylbewerber im Jahr 
2013 extrem angestiegen ist. 

15.2. Aufwendungen (alle Beträge in EUR) 

 
Aufgrund der steigenden Anzahl Asylbewerber, steigen 
auch die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz. 

Die verauslagten Zahlungen werden zu 100% durch 
das Kreissozialamt erstattet.  

Anträge 
2012

Anträge 
2013 Kosten 2012 Kosten 2013

Ausflüge/ Klassenfahrten 63 58 5.718,10 €     4.422,05 €    

Schulbedarf 91 105 8.210,00 €     7.450,00 €    

Schülerbeförderung 2 2 387,33 €        639,60 €       

Lernförderung 6 3 295,50 €        -  €              

Mittagsverpflegung 64 65 5.049,90 €     6.140,76 €    

Teilhabe 58 63 5.216,82 €     2.929,35 €    

Gesamt 284 296 24.877,65 €   21.581,76 € 

                       -   € 
           5.609,50 € 
-         5.609,50 € 
-         1.682,85 € 

-         1.682,85 € 

30 % Gemeindeanteil

Gemeindeanteil insgesamt

Restabwicklung nach dem Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) für die Zeit vom 01.01.2013 - 31.12.2013

Ausgaben Stadt Kaltenkirchen
Einnahmen Stadt Kaltenkirchen
Differenz

Jahresendbestand 2011 26 Fälle / 34 Personen
Jahresendbestand 2012 34 Fälle / 46 Personen
Jahresendbestand 2013 44 Fälle / 60 Personen

2011 2012 2013
Gesamtausgaben 132.588,82 236.287,19 268.896,74
./. Einnahmen 80,00 317,10 1.240,00
Nettoausgaben 132.508,82 235.970,09 267.656,74
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16. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 

Die Regelsätze nach dem Sozialgesetzbuch sind er-
neut gestiegen. Dadurch ergibt sich für Wohngeldemp-
fänger mit hohem Wohngeldanspruch oftmals ein An-
spruch nach dem SGB II bzw. SGB XII und der Wohn-
geldanspruch fällt weg. Des Weiteren ist zum 
01.10.2013 erstmals der Wohngelddatenabgleich er-
folgt. Hierdurch fielen bei einigen Empfängern die An-
spruchsvoraussetzungen aufgrund bisher unbekann-
ter Einkünfte komplett weg, bei anderen verringerte 
sich der Wohngeldanspruch. 

Der finanzielle Aufwand für Wohngeld verringerte sich 
von 2012 auf 2013 um 39.769,27 €. 

 

17. Sozialstaffel 

17.1. Kindergartenjahr 2013/2014 
Seit dem Jahr 2005 erfolgt die Berechnung der Ermä-
ßigung des Kostenbeitrages für den Besuch einer Kin-
dertagesstätte analog Sozialgesetzbuch Zweiter Teil 
(SGB II). Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 
nämlich immer zum 01.08. eines Jahres müssen neue 
Sozialstaffelanträge gestellt werden. 

Die Sozialstaffelanträge der Arbeitslosengeld II Emp-

fänger werden auf 6 Monate befristet, weil die Leis-
tungsbescheide Arbeitslosengeld II höchstens für 6 
Monate gewährt werden. Danach muss ein Weiterge-
währungsantrag gestellt werden. Alle anderen Sozial-
staffelanträge werden für ein Jahr bis zum 31.07. des 
Folgejahres gewährt. 

Zum 01.08.2013 gab zur Höchstempfehlung der Er-
mäßigung eine Änderung für alle Sozialleistungsemp-
fänger (SGB II, SGB XII, AsylbLG), nämlich dass diese 
nicht mehr maximal 85 % beträgt, sondern für diesen 
Personenkreis auf 100 % angehoben wurde. Für alle 
einkommensabhängigen Sozialstaffelanträge bleibt 
die Höchstempfehlung auf maximal 85 % der Ermäßi-
gung bestehen. Die restlichen 15 % müssen von den 
Antragstellern selbst bezahlt werden. 

Die Zahl der Anträge (Weitergewährung und Erstanträ-
ge) werden sich erfahrungsgemäß noch geringfügig 
erhöhen, weil das Kindergartenjahr noch bis 
31.07.2014 läuft. 

 
Das Verhältnis Antragsteller Familien und Alleinerzie-
hende hat sich leicht verschoben, nämlich, dass Fami-
lien minimal mehr Anträge gestellt haben als Alleiner-
ziehende. Das Verhältnis Familien und Alleinerziehen-
de zueinander ist als gleich zu bewerten.  

 

18. Weihnachtshilfswerk 

Das Spendenaufkommen 2013 hat sich im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich erhöht. 

Seit dem Jahr 2008 hat sich das Spendenvolumen 
dank der gleichbleibenden Spendenbereitschaft der 
Kaltenkirchener Bürgerinnen und Bürger sowie der 
ortsansässigen Unternehmen kontinuierlich erhöht. Im 
Verhältnis zu den Vorjahren, ist die Spendenhöhe 
deutlich gestiegen. 

 

Allgemeines Wohngeld 2011 2012 2013

Fälle insgesamt 778 643 511
bearbeitet wurden: 898 823 691
Ø mtl. Zahlfälle 252 210 170
Ablehnungen wegen 
fehlender Mitwirkung

66 56 64

Finanzieller Aufwand 447.663,01 € 318.610,25 € 278.840,98 €

2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014

Anträge 237 290 305
Empfänger Alge II 123 157 179
Empfehlung   85  % 164 212 223
Empfehlung 10-80 % 54 47 50
Empfehlung     0  % 19 31 32

Alleinerz.  1- 4 Kinder 101 136 134
Familien    1- 4 Kinder 117 123 139
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Der Verteilerausschuss hat in der Verteilerausschuss-
sitzung die Verteilung aller einzelnen Ausschüttungs-
beträge beschlossen. Es gab bezüglich der Verteilung 
keine Änderungen zum Vorjahr. 

Der Seniorenbeirat wurde wieder zwecks Benennung 
bedürftiger älterer Menschen mit einbezogen. 

 

19. Sicherheitspartnerschaften 

Im Rahmen der Sicherheitspartnerschaften finden in 
regelmäßigen Abständen Sitzungen/Besprechungen 
statt. 

19.1. Sicherheitsbesprechung beim Bürgermeister 
Teilnehmer: jeweils 1 Vertreter/in von Polizeirevier 
Kaltenkirchen, Pütz Security AG, Ordnungsamt 
 2011 2012 2013 
Anzahl 6 9 9 

19.2. Besprechung mit der Freiwilligen Feuerwehr 
Teilnehmer: Wehrführer, stellv. Wehrführer, Ord-
nungsamtsleiter, stellv. Ordnungsamtsleiter 
 2011 2012 2013 
Anzahl 11 9 7 

19.3. Sitzung der AG Rettungsverband 
Teilnehmer: jeweils 1 Vertreter/in Deutsches Rotes 
Kreuz - Ortsverein Kaltenkirchen e.V., Technisches 
Hilfswerk - Ortsverband Kaltenkirchen, DLRG Kalten-
kirchen e.V., Rettungswache Kaltenkirchen, Freiwillige 
Feuerwehr Kaltenkirchen, Deutsches Rotes Kreuz – 
Rettungshundestaffel, Polizeirevier Kaltenkirchen, Zi-
vil-Militärische Zusammenarbeit – Kreis Segeberg 
(Bundeswehr), Bürgermeister, Ordnungsamt 
 2011 2012 2013 
Anzahl 3 1 2 

19.4. Sitzungen des Rates für Kriminalitätsverhütung 
sowie Arbeitsgruppen 

Teilnehmer des Rates: Vertreter/innen von Stadt Kal-
tenkirchen, Geschwister-Scholl-Schule, Polizeirevier 
Kaltenkirchen, Kinder- und Jugendprojekt Kaktus, 
Kreisjugendamt, Erziehungsberatungsstelle, Regen-
bogen e.V., Weißer Ring, Schuldnerberatung Kalten-
kirchen, Ev.-Luth Kirchengemeinde, Suchtberatung, 
Tausendfüßler Kinder- und Familiengarten e.V., Volks-
hochschule Kaltenkirchen, Bundessagentur für Arbeit 

Neumünster, Jobcenter, Robinson e.V., Seniorenbei-
rat, Frauentreffpunkt, Gleichstellungsbeauftragte, För-
derschule am Lakweg, Pütz Security AG 

Teilnehmer der Arbeitsgruppe: keine Arbeitsgruppe 
 2011 2012 2013 
Sitzungsanzahl gesamter Rat 0 1 0 
Sitzungsanzahl Arbeitsgruppen 0 0 0 

20. Beratungszentrum Kaltenkirchen – Haus der so-
zialen Beratung 

Mit dem Haus der Sozialen Beratung haben wir seit 
gut einem Jahr eine zentrale Anlaufstelle für die Bür-
gerinnen und Bürger, die in verschiedensten Berei-
chen Rat und Unterstützung suchen. Ein „Zentraler 
Empfang“ gibt dort Informationen zu den Einrichtun-
gen und Sprechstunden. 

Neben den Angeboten des ATS Beratungszentrums 
Sucht und Drogenhilfe, der Erziehungs- und Familien-
beratung, der Familienhilfe vor Ort, dem Frauentreff-
punkt, der Schuldner- und Insolvenzberatung, den 
Sprechstunden der Energieberatung, der Wohnungs-
notlagenberatung und den Sprechstunden der Ämter-
lotsen, gibt es Sprechstunden in den Beratungsbüros 
der Stadt Kaltenkirchen. 

In diesen wird seit dem Frühjahr eine Beratung für As-
bestose Erkrankte angeboten und seit Oktober 2013 
eine regelmäßige Sprechstunde der Betreuungsbe-
hörde des Kreises Segeberg durchgeführt.  

Die Beratung für Menschen mit Behinderung wurde 
wegen mangelnder Nachfrage in der Mitte des Jahres 
eingestellt, da sich dieser Personenkreis direkt an die 
jeweiligen Träger wendet. 

Die wöchentlichen Beratungszeiten der Rentenbera-
tung, der Betreuungsbehörde und der Fachberatungs-
stelle gegen sexuelle Gewalt wurden aufgrund der 
großen Nachfrage entsprechend der jeweiligen Bedar-
fe erweitert. 

Der Schiedsmann führte in den Büros neben der offe-
nen Sprechstunde auch zahlreiche Güteverhandlun-
gen durch. 

Die Beratungszeiten des Pflegestützpunktes, des 
Mieterbundes und der Beratung durch Haus & Grund 
werden gut besucht und bleiben im bisherigen Umfang 
erhalten. 

Bargeldhilfen an Bedürftige 6.400,00 € 6.640,00 €
Bargeldhilfen an Vereine / Verbände 5.400,00 € 5.250,00 €
Gutscheine an Kinder / Jugendliche 9.454,43 € ca.10.380,00 €
Kinder in auswärtigen Heimen 360,00 € 280,00 €
Präsente an Kaltenkirchener in Heimen/ 
Weihnachtstüten an Bedürftige ü. 80 
Jahre

245,82 € 284,53 €

2012 2013
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21. Workshop zukunftsorientierte Seniorenpolitik 

45 Vertreter aus Politik, Verwaltung  und in Kaltenkir-
chen tätigen Vereinen, Verbänden und Unternehmen 
sowie interessierten Bürgerinnen und Bürger haben 
sich am 1.11.2013 von 18 bis 21 Uhr, und Samstag, 
2.11.2013 von 9 bis 15 Uhr auf Einladung von Bür-
germeister Hanno Krause in der Mensa des Gymnasi-
ums Kaltenkirchen getroffen, um gemeinsam Ziele, 
Strategien und Handlungskonzepte zum Thema „Zu-
kunftsorientierte Seniorenpolitik“ in Kaltenkirchen zu 
formulieren. 

Behandelt wurden in dem Workshop 8 Handlungsfel-
der zu den Themen: 

• Wohnen und Quartierskonzepte 
• Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes  
• Nahversorgung und Mobilität 
• Bildung und Kultur 
• Bewegung und Prävention 
• Begegnung, Alltagshilfen, Soziale Netzwerke, 

Nachbarschaften 
• Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege 
• Vernetzung und Koordination 

Es wurden konkrete Ziele formuliert sowie überlegt 
und diskutiert, wie, mit wem und bis/ab wann die Zie-
le erreicht werden können. Der Prozess soll in den AGs 
in den kommenden Monaten fortgesetzt werden. 

Beispielhaft wurden folgende Ziele formuliert: 

• Abbau von Barrieren im öffentlichen Raum (Bord-
steine absenken, Stufen zu Rampen gestalten) 

• Unterstützung für pflegende Angehörige – u.a. 
möglichst eine Telefonnummer/ ein neutraler An-
sprechpartner   

• Unternehmen übernehmen Verantwortung für ihre 
älteren Mitarbeiter – wird u.a. Thema im Unter-
nehmer-Forum / auch: passgenaue Betreuungs-
angebote für Kinder 

• Barrierefreier Zustieg in die AKN  

• Schaffung von guten und sicheren Fahrradab-
stellmöglichkeiten am Bahnhof 

• Mehr Haltestellen für den Stadtbus und Anbindung 
des Umlandes 

• Angebote für Senior/innen erhalten, vernetzen, 
stärken und weiterentwickeln – möglichst durch 
eine hauptamtliche  Koordination in einem Senio-
ren- und Familienbüro 

Als nächste Schritte wurden vereinbart: 

• Erstellen der Dokumentation des Workshops bis 
Anfang Dezember 

• Verteilung der Dokumentation an alle Teilnehmer 
und die Stadtvertretung unmittelbar danach 

• Einladung zu einem Auswertungstreffen Anfang 
(Januar/ Februar) 2014 der Teilnehmer des Vor-
bereitungstreffens sowie je eines AG-Vertreters 

• Reflexions-Konferenz nach ca. 1 Jahr 

Die Arbeitsgruppe "Prävention und Bewegung" traf 
sich bereits am 21.11.2013 zur Fortführung ihrer Ar-
beit unter Leitung des Vorsitzenden der Kaltenkirche-
ner Turnerschaft (KT), Herrn Sebastian Bock. 

Der Workshop wurde von Frau Ellen Ehring und Frau 
Jutta Stratmann, erfahrenen Kooperationspartnern 
der Bertelsmann-Stiftung, souverän und ansprechend 
moderiert.  

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein hat den 
Workshop mit einer Zuwendung in Höhe von 2.500 € 
gefördert. 

 

 

Begrüßung durch den Bürgermeister Hanno Krause 
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1. Schülerzahlenentwicklung 
Zum Schuljahresbeginn 2009/10 wurden in Kalten-
kirchen die neuen Schularten nach dem neuen Schul-
gesetz eingeführt. Aus der Realschule am Marschweg 
wurde die Gemeinschaftsschule am Marschweg, aus 
der Realschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule die Regio-
nalschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule und aus den 
beiden Hauptschulen Geschwister-Scholl-Schule und 
Hauptschule am Lakweg wurde die Regionalschule 
Erich Kästner. In diesem Zusammenhang wurden mit 
Wirkung vom 01.08.2009 die bisherigen Aufgaben 
des Schulverbandes Kaltenkirchen erweitert. Die Trä-
gerschaft der Hauptschule Geschwister-Scholl-Schule 
(jetzt Regionalschule Erich Kästner), der Realschule 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (jetzt Regionalschule Diet-
rich-Bonhoeffer-Schule) und der Realschule am 
Marschweg (jetzt Gemeinschaftsschule am Marsch-
weg) ist von der Stadt Kaltenkirchen auf den Schul-
verband Kaltenkirchen übergegangen. 

Die Schülerzahlen der Schulen der Stadt Kaltenkir-
chen und des Schulverbandes Kaltenkirchen sind in 
2013 rückläufig. An den 3 Grundschulen ist ein Rück-
gang von 37 und an den weiterführenden Schulen ein 
Rückgang von 39 zu verzeichnen. Die Schülerzahl an 
der Förderschule ist weiterhin rückläufig, da sich die 
Schule mittelfristig zu einer Schule ohne Schüler ent-
wickeln wird.  

 

In den nachfolgenden Grafiken werden die Schüler-
zahlen im Grundschulbereich und im Bereich der wei-
terführenden Schulen dargestellt. 

 

 
 

 

 
2. Offene Ganztagsschule 
Die gefundenen Strukturen der OGS haben sich be-
währt und konnten sich weiterentwickeln. 

Die Betriebsführung obliegt weiterhin dem „Tausend-
füßler e.V.“. Im Schuljahr 2012/2013 wurden an den 
4 weiterführenden Schulen Kurse aus den Bereichen 
Sport, Musik, Sprachen, Kunst, darstellende Kunst, 
Werken, EDV und ähnlichen angeboten. Fester Be-
standteil sind außerdem die Hausaufgabenbetreuung, 
Nachhilfe so wie die Mittagsversorgung im Offenen 
Ganztagsangebot.  

Die Nutzung der Kursangebote sah in den Schulen im 
Schuljahr 2012/2013 im Vergleich zum Schuljahr 
2011/2012 wie folgt aus: 

 

2.1. Finanzierung OGS 
Die Stadt Kaltenkirchen und der Schulverband Kal-
tenkirchen haben im August 2009 durch einen Be-
triebsführungsvertrag mit dem leitenden Verein „Tau-
sendfüßler e.V.“ die Finanzierung der OGS geregelt. 
Die OGS Betriebsführung durch den Tausendfüßler 
e.V. befindet sich somit im 4. Jahr und das System 
OGS an den 4 weiterführenden Schulen konnte auf-
grund der Bandbreite der Erfahrungen aus den vor-
hergehenden Schuljahren weiterentwickelt werden. 

Weiterhin werden dem Tausendfüßler e.V. Mittel für 
die Honorar- und Sachkosten sowie ein Festbetrag für 
die Koordination und die Organisation der Kursange-
bote bereitgestellt. 

Der Zuschuss für die Koordination wird jedes Jahr, je 
nach Erhöhung des Tarifvertrages des öffentlichen 
Dienstes (TVöD) angepasst. 

Gemäß den Richtlinien des Ministeriums für Bildung 
und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein be-
zuschusst das Land jede Teilnehmerstunde pro Schul-
jahr mit 15,00 €. 

2011 2012 2013
Grundschule Flottkamp 355 372 338
Grundschule Marschweg 274 252 233
Grundschule am Lakweg 259 270 284
Regionalschule Erich Kästner 363 314 301
Dietrich-Bonhoeffer-Schule 485 482 470
Gemeinschaftsschule am Marschweg 572 602 608
Gymnasium Kaltenkirchen 1246 1272 1255
Förderschule am Lakweg 57 30 14

Schulen gesamt: 3576 3594 3503

Anzahl der 
Kurse

Anzahl der 
Kurse

Anzahl der 
teilnehmenden 

Schüler 

Anzahl der 
teilnehmenden 

Schüler
2011/2012  2012/2013 2011/2012  2012/2013

Regionalschule Erich Kästner 65 51 877 558
Dietrich-Bonhoeffer-Schule 35 30 352 455
GemS am Marschweg 62 55 790 539
Gymnasium Kaltenkirchen 22 16 374 349

Schule
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Die Finanzierung für das Schuljahr 2012/2013 hat 
wie folgt ausgesehen: 

 

2.2. Mensanutzung 
Die Nutzung der Räumlichkeiten der Mensen durch 
die Schüler/innen als auch die Lehrkräfte am Gymna-
sium Kaltenkirchen, gemeinsam mit der Regionalschu-
le Dietrich Bonhoeffer, der Regionalschule Erich Käst-
ner und der Gemeinschaftsschule am Marschweg wird 
insgesamt als gut angesehen. Die Annahme der war-
men Mittagsversorgung ist allerdings im Vergleich zum 
vorigen Schuljahr gesunken. Die Mensen werden 
durch die Firma „Menü Partner“, aus Berlin, mit Tief-
kühlkost von „Apetito“ beliefert.  

Die Auslastung der Mensen (Anzahl der ausgegebenen 
Essen) sah wie folgt aus: 

 

 
 

 

 

3. Schulverband Kaltenkirchen 
Die Verbandsvertretung hat im abgelaufenen Jahr 
einmal am 15.08.2013 getagt. Der Hauptausschuss 
des Schulverbandes hat im ablaufenden Jahr viermal 
getagt, und zwar am 18.03., 06.05., 11.11. und 
25.11.2013.  

Zu Beginn des Schuljahres 2013/14 besuchten ins-
gesamt 1.678 Schülerinnen und Schüler in 70 Schül-
erklassen die Schulen des Verbandes. Davon wurden 
285 Grundschüler in 12 Schülerklassen, 768 Regio-
nalschüler in 32 Schülerklassen, 610 Gemeinschafts-
schüler in 25 Schülerklassen und 15 Förderschüler in 
1 Schülerklasse beschult. Gegenüber dem letzten 
Schuljahr sind die Schülerzahlen im Grundschulbe-
reich leicht steigend. Im Regional- und Gemein-
schaftsschulbereich sind die Schülerzahlen hingegen 
minimal gesunken. Der Förderschulbereich entwickelt 
sich weiter zu einer Schule ohne Schüler. 

Auch in 2013 wurden wieder notwendige Reparaturen 
und Renovierungsarbeiten an den Verbandsschulen 
durchgeführt. Zum einen wurde der 2. Bauabschnitt 
der Fenstersanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule 
abgeschlossen und das Obergeschoss ist somit kom-
plett mit neuen Fenstern ausgestattet. Die Kosten 
hierfür beliefen sich auf rd. 84.200,00 EUR.  

Ende der Sommerferien wurde in der Lehrküche der 
Regionalschule Erich Kästner ein Leitungswasser-
schaden festgestellt. Nach Leckortung hat sich ge-
zeigt, dass eine Warmwasserleitung im Estrich unter-
halb der Lehrküchen aufgrund von Rohrkorrosionen 
leckgeschlagen war. Aufgrund des defekten Rohres 
wurde ca. die gesamte Lehrküche unterhalb des Est-
richs durchfeuchtet. Weiterhin wurde festgestellt, dass 
die Trockenbauwände im angrenzenden Abstellraum 
bereits mit Schimmel befallen sind. Zur Wiederherstel-
lung musste die Dämmung im Fußboden getrocknet, 
die Trockenbauwände des Abstellraumes abgebro-
chen und neu aufgestellt werden. Die Schadenshöhe 
belief sich auf rd. 15.000,00 EUR. Der Schaden wurde 
von der Versicherung anerkannt und komplett über-
nommen.  

In der Regionalschule Erich Kästner wurde ein Teil des 
Medienraumes zu einem Lehrerarbeitszimmer umge-
baut. Die Kosten beliefen sich auf rd. 3.000,00 EUR. 
In der Gemeinschaftsschule am Marschweg wurde der 
E-Verteilerkasten im Altbau erneuert. Die Kosten belie-
fen sich auf rd. 5.700,00 EUR. 

Das Land Schleswig-Holstein hat eine weitere Schul-
gesetzänderung beschlossen.  

Danach wird die Schulart Gemeinschaftsschule neben 
dem Gymnasium die einzige weiterführende allge-
meinbildende Schulart. Die Schulart Regionalschule 
entfällt. Die Regionalschule Erich Kästner und die 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule werden zum 01. August 
2014 automatisch in Gemeinschaftsschulen umge-
wandelt. 

Schule

Gesamtkosten 
Honorar- u. 
Sachkosten + 
Koordination

Zuschuss 
Schulträger

Zuschuss 
Land

15.367,28 €
17.159,30 €
14.423,13 €
17.159,30 €
14.494,47 €
17.159,30 €
18.863,81 €
17.159,30 €

23.746,85 €Gymnasium Kaltenkirchen
15.742,50 €

23.746,85 €Dietrich-Bonhoeffer-Schule

GemS am Marschweg 24.990,61 € 11.032,50 €

Regionalschule Erich Kästner 21.284,08 € 11.242,50 €

Gymnasium 
und Dietrich-
Bonhoeffer-

Schule

Gemeinschafts-
schule am 

Marschweg

Regionalschule 
Erich Kästner Summe

Jan 13 904 99 19 1022
Feb 13 1025 117 22 1164
Mrz 13 644 33 11 688
Apr 13 592 52 16 660
Mai 13 846 44 21 911
Jun 13 367 32 10 409
Jul 13 0 0 0 0
Aug 13 1097 108 25 1230
Sep 13 1062 96 41 1199
Okt 13 671 48 17 736
Nov 13 1094 87 38 1219
Dez 13 747 65 41 853

10.091Gesamtnutzung im Jahr 2013 (Januar - Dezember)
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Des Weiteren können Gemeinschaftsschulen ohne ei-
gene Oberstufe mit Schulen mit Oberstufe und/oder 
Beruflichen Gymnasien Kooperationen eingehen. Mit 
der Kooperation wird ermöglicht, dass die Schülerin-
nen und Schüler bereits mit dem Wechsel von der 
Grundschule in die weiterführende Schule die Ober-
stufe kennen, deren Zugang – bei Erfüllung der allge-
meinen schulischen Leistungsvoraussetzungen – 
rechtlich garantiert wird. Darüber hinaus soll die Zu-
sammenarbeit der Schulen auch pädagogisch inhalt-
lich den Weg für einen Übergang von der 10. Jahr-
gangsstufe in die Oberstufe der Kooperationsschule 
ähnlich einer eigenen Oberstufe befördern. Der Schul-
verband Kaltenkirchen hat sich in 2013 mit der Frage 
beschäftigt, ob die Gemeinschaftsschule am Marsch-
weg eine eigenständige Oberstufe erhält. Die Ent-
scheidung wird im 1. Halbjahr 2014 getroffen werden. 

Der Verbandsvorsteher konnte in der Sitzung der Ver-
bandsvertretung feststellen, dass die Arbeiten der 
Verbandsschulen beständig und im Wesentlichen oh-
ne größere besondere Vorkommnisse verlaufen sind. 
Die Zusammenarbeit mit allen Schulen des Schulver-
bandes war auch in diesem Jahr gut. Aus diesem 
Grund hat er den Rektoren, Lehrkräften und auch den 
Eltern für eine vertrauensvolle und gute Zusammen-
arbeit zum Wohle des Verbandes gedankt. 

4. Kindertageseinrichtungen 
In der Stadt Kaltenkirchen bieten die sechs Träger 
(Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, Evange-
lisch-Lutherische Kirchengemeinde, Tausendfüßler 
Kinder- und Familiengarten Kaltenkirchen e.V., Le-
benshilfe Kaltenkirchen gGmbH, Waldorfkindergarten 
e.V.) in ihren neun ansässigen Kindertagesstätten ei-
ne Vielfalt an Betreuungsarten und pädagogischen 
Konzepten für die Kinder an.  

Im Jahr 2013 wurden insgesamt 683 Betreuungsplät-
ze mit einer täglichen Betreuungszeit zwischen 4 
Stunden und 9 Stunden angeboten. Die Hälfte der 
Plätze sind Angebote mit einer Betreuungszeit über 4 
Stunden hinaus. In vier Gruppen (Lebenshilfe, Wal-
dorf) wird integrativ gearbeitet und in vier Gruppen 
werden die Kinder altersgemischt betreut (Krippe = 
AWO Takatuka und Waldorf, Hort = Kirche Arche 
Noah). Bei einem mehr als 5 stündigen Angebot wird 
den Kindern eine Mittagsmahlzeit, in der Regel ver-
pflichtend, gereicht.  

Die Kindertagesstätten betreuten zum Stichtag 
01.08.2013 insgesamt 655 Kinder. Davon waren 34 
Kinder aus Gemeinden, die nicht zum Verbund Kal-
tenkirchen/Oersdorf gehören. Das Betreuungsangebot 
sah im Jahr 2013 wie folgt aus: 

 

Die Einrichtungen bieten zusätzlich zu den regulären 
Öffnungszeiten einen Frühdienst von 7.00 – 8.00 Uhr 
sowie einen Spätdienst von 17.00 – 18.30 Uhr für die 
Betreuung der Kinder an.  

Die Auslastung der Regel-Kindergartengruppe (3-6 
jährige Kinder) lag im Jahr 2013 im Durchschnitt bei 
22 Kindern pro Gruppe. Vereinzelt kam es auch zu ei-
ner Belegung mit 23 – 24 Kindern pro Gruppe.  

Die Angebote für die Regelkinder entsprechen der 
Nachfrage und werden in enger Zusammenarbeit mit 
den Trägern und Leitungen der Einrichtungen stand-
ortbezogen angepasst, um den berufstätigen Eltern 
ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für ihre Kin-
der anbieten zu können.  

4.1. Ausbaubedarf für Kinder unter 3 Jahren 
Seit dem 1.08.2013 existiert der Rechtsanspruch für 
ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, auf 
frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung o-
der in Kindertagespflege. Deshalb hat die Stadt im 
Jahr 2013 den Ausbau für die Kinder unter 3 Jahren 
weiter vorangebracht.  

Mit Kindergesang ist im Mai 2013 die neue Krippen-
einrichtung der Kita Abenteuerland eingeweiht wor-
den. Von der Beschlussfassung bis zur Einweihung 
sind gerade einmal 14 Monate vergangen. Damit ver-
fügt die Kita nun über 30 neue Krippenplätze.  

Eine weitere Krippeneinweihung im Mai fand in der 
Kita Kunterbunt statt. Dort sind zu den 10 vorhanden 
Plätzen zusätzlich 20 neue Krippenplätze entstanden. 

Ebenso konnte die Kita Märchenwald ihre erste Krip-
pengruppe im August 2013 ganz offiziell ihren Mär-
chenwald-Kindern zur Verfügung stellen.  

Ebenfalls im August 2013 öffnete der Waldorfkinder-
garten eine altersgemischte Gruppe (Elemen-
tar/Krippe). Somit stehen bei den ansässigen Einrich-
tungen insgesamt 163 zum Teil flexible Plätze für Kin-
der unter 3 Jahren zur Verfügung. 

 

Elementargruppen Anzahl Plätze bis
Regelgruppe - Vormittag 10 220 12.00 Uhr 10,00
Regelgruppe verlängerter Vormittag 8 176 13.00/14.00/15.00 Uhr 8,00
Regelgruppe - Ganztags 9 198 16.00/17.00/18.30 Uhr 9,00
altersgemischte Gruppe (Regel + Hort) 1 10 14.00/15.00/17.00 Uhr 0,50
altersgemischte Gruppe(Regel + Krippe) 3 35 13.00 Uhr 1,50
Regel-Integration 4 44 14.00/17.00 Uhr 2,00
Summe 683 31,00

Krippenhaus der Kita Abenteuerland 



Abteilung für Jugend, Bildung, Sport und Kultur 

Seite 35 von 76 

Die Kindertagespflege hat seit Inkrafttreten des 
Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kin-
der, die das erste Lebensjahr vollendet haben eine 
stärkere Gewichtung erhalten. Sie ist seitdem als ein 
gleichrangiges Angebot zur Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen zu sehen. Die ortsnahe 
Vermittlung der Betreuungsplätze durch den Tausend-
füßler e.V. hat sich bewährt und entlastet die Nachfra-
ge für die Krippenplätze. 

Insbesondere Rand- und Sonderzeiten können über 
die Tagespflege flexibel und bedarfsgerecht abgedeckt 
werden. Vereinzelt wird sie auch von Elementar- und 
Hortkindern zur Abdeckung von Randzeiten genutzt. 

Die Akquirierung und die Erhaltung von Tagespflege-
personen/-plätzen wurden im Jahr 2013 zur Heraus-
forderung, da einige Tagespflegepersonen den Wech-
sel in ein Angestelltenverhältnis bevorzugten oder sich 
wohnlich veränderten. Um dieser Abwanderung entge-
genzusteuern und gleichzeitig die Tagespflege weiter-
hin für die Eltern attraktiver zu gestalten, entschied 
die Politik im Dezember 2013 die Anerkennung eines 
Stundensatzes in Höhe von 4,00 €. Somit erhöht sich 
die laufende Geldleistung für die Kindertagespflege in 
Kaltenkirchen ab 1.1.2014 von 3,50 € auf 4,00 € je 
Kind und Betreuungsstunde.  

Für die Beratung und Vermittlung von Tagespflegeper-
sonen bezuschusst die Stadt Kaltenkirchen den Fach-
dienst des Tausendfüßlers anteilig mit rund 6.700,00 
Euro im Jahr. 

Durch die Bezuschussung der Kindertagespflege ist 
die finanzielle Gleichstellung mit einem Krippenplatz 
hergestellt. Das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern 
bleibt dadurch weiterhin gewahrt. 

Das Betreuungsangebot sah im Jahr 2013 wie folgt 
aus: 

 
Mit der Inbetriebnahme der neuen Krippenplätze hat 
die Stadt Kaltenkirchen ihre Vorreiterrolle für ein be-
darfsgerechtes Betreuungsangebot bewiesen und ins-
besondere für die berufstätigen Eltern die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ein großes Stück voran ge-
bracht. 

 

4.2. Hortbetreuung 
In diesem Jahr hieß es für die Kindertagesstätten Frö-
bel und Märchenwald Abschied von ihren Hortkindern 
zu nehmen, da diese zum 01.08. in die Räumlichkei-
ten der Grundschule Marschweg und Lakweg wechsel-
ten, um dort künftig vom Team des Tausendfüßlers 
tatkräftig bei den Hausarbeiten und sonstigen Belan-
gen unterstützt zu werden. Hintergrund dafür war eine 

Neukonzipierung der Schulkinderbetreuung in Kalten-
kirchen mit dem Ziel, diese direkt an die Grundschu-
len zu koppeln, um den Hortbetrieb besser in den Ge-
samtablauf der Schulkinder zu integrieren. 

Nicht nur die Angliederung des Hortes an die Grund-
schulen, sondern auch eine Erweiterung der Betreu-
ungskapazitäten bei den beiden Standorten Marsch-
weg und Flottkamp fanden in diesem Zuge statt.  

Mittels der zusätzlichen Hortgruppen ist es nunmehr 
in Kaltenkirchen möglich, für 275 Kinder eine passge-
naue Betreuung inkl. Früh- und Spätdienst zu gewähr-
leisten. 

Die Träger bieten ein qualitätsmäßig hochwertiges fle-
xibles Betreuungsangebot für die Schulkinder an und 
schaffen somit für die berufstätigen Eltern die Voraus-
setzung, Familie und Beruf zu vereinbaren. 

 

4.3. Finanzierung  
Die Betriebskosten für die o.g. Kindertagesstätten 
werden anteilig  

• von den Eltern (Teilnahmebeitrag), 

• vom Land (Zuschuss zu den pädagogischen 
Personalkosten), 

• vom Kreis (Sozialstaffel und Zuschuss zu den 
pädagogischen Personalkosten), 

• vom Einrichtungsträger (Eigenanteil), 

• von den Umlandgemeinden (Kostenausgleich 
für die Betreuung der auswärtigen Kinder) und 

• von der Stadt 

übernommen. 

 

Die Stadt Kaltenkirchen fördert die Kindertagesstätten 
durch eine gesteuerte Defizitbezuschussung. Der 
städtische Zuschuss zu den Kinderbetreuungsangebo-
ten beträgt rund 2,5 Mio. Euro jährlich.  

 

Krippengruppen Anzahl Plätze bis 
Krippe - Ganztags 9 90 17:00 Uhr 9,00
Krippe flexibel 6 60 13.30/ 18.30 Uhr 6,00
altersgemischte Gruppe (Regel +Krippe) 3 13 13.00 Uhr 1,25
Kindertagespflege 55 5,50

218 21,75Summe 

Hort Tausendfüßler angesiedelt in der Grundschule Lakweg 
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5. Jugendhaus 
Die täglichen Besucherzahlen im Jahr 2013 sind im 
offenen Bereich von 15 – 30 Jugendlichen auf durch-
schnittlich 60 – 90 Jugendlichen angestiegen. Grund 
dafür war unter anderem die Fertigstellung des Neu-
baus des Jugendhauses im Februar 2012. Der Neu-
bau bietet seit dem viel Platz für neue Möglichkeiten, 
die vorher nur eingeschränkt bzw. gar nicht möglich 
waren. 

Seit dem 2. August 2013 ist es möglich, das Jugend-
haus auch an den Samstagen zu besuchen. Der erste 
Samstag verlief durchweg positiv. An der Eröffnung 
nahmen 25 Jugendliche teil. Im nächsten Jahr rechnet 
das Jugendhaus mit steigenden Zahlen, da die zusätz-
liche Öffnungszeit am Samstag noch nicht überall be-
kannt ist. 

Das freizeitpädagogische Angebot richtet sich an Ju-
gendliche ab 14 Jahren. Die zahlreichen Projekte 
(Kochgruppe, Fußball, Breakdance, Theaterkurs 
u.v.m.) werden mit viel Zustimmung von den Jugendli-
chen angenommen. Dem Jugendhaus ist es gelungen 
einige neue Kurse und darüber hinaus eine feste 
Mädchengruppe zu etablieren. 

6. Robinson e.V.  
Seit März 2013 betreut der Robinson Verein keine 
Kinder mehr, da die Nachfrage für diese niederschwel-
lige sozialpädagogische Maßnahme nicht mehr gege-
ben ist.  

7. Stadtjugendring  
Der Dachverband Stadtjugendring Kaltenkirchen e.V. 
ist ein freiwilliger Zusammenschluss der auf Ortsebe-
ne tätigen Jugendorganisationen. Er vertritt die Inte-
ressen und Rechte der Jugendorganisationen gegen-
über der Öffentlichkeit und den Behörden. Sein Ziel ist 
es, gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen der 
außerschulischen Jugendarbeit anzuregen, zu planen 
und durchzuführen. Aktuell hat der Stadtjugendring 25 
Mitgliedsvereine/-verbände. 

Aufgabe des Vereins ist die Förderung der Jugendpfle-
ge. Der Stadtjugendring erhielt in 2013 Mittel für die 
Jugendpflege in Höhe von 4.500,00 EUR. Hiermit un-
terstützte der Verein viele Kaltenkirchener Vereine 
durch die Verteilung von Jugendpflegemitteln sowie 

der Planung und Durchführung von gemeinsamen 
Veranstaltungen und Projekten. 

8. Jugendstadtvertretung 
Die Jugendstadtvertretung machte sich in diesem Jahr 
erfolgreich für die Öffnung des Jugendhauses an den 
Wochenenden stark.  

Ebenso ist es ihnen gelungen das Projekt „Chill- und 
Grillhütte“ der vorherigen JSV zum Abschluss zu brin-
gen. Im Oktober feierte die JSV gemeinsam mit Mitar-
beitern der Stadtverwaltung und des Bauhofes sowie 
mit den Sponsoren die Einweihung der Multifunkti-
onshütte. Durch die gute Planung und Umsetzung der 
Einweihungsfeier durch die JSV fehlte es den Gästen 
an nichts.  

Auch die wiederholte Teilnahme der Jugendstadtver-
treter am Volkstrauertag 2013 ist erwähnenswert, da 
sich hier zeigt, dass die jungen Leute sich ihrer Ver-
antwortung als Jugendvertreter bewusst sind. 

Die anstehende Wahl der vierten Jugendstadtvertre-
tung wird in den nächsten Monaten im Vordergrund 
stehen, da es hierbei wieder darum gehen wird, ge-
eignete Kandidaten in den Wahlgruppen zu gewinnen, 
damit die Jugendstadtvertretung wieder eine Erfolgs-
story wird. 

9. Lokales Bündnis für Familie  
Das Lokale Bündnis für Familie in Kaltenkirchen wur-
de gegründet, um mit familienfreundlichem Handeln 
dem gegenwärtigen Trend in der Bevölkerungsent-
wicklung entgegen zu wirken. Vorrangiges Ziel des 
Bündnisses ist es deshalb, die Stadt Kaltenkirchen 
noch familienfreundlicher werden zu lassen, in dem 
die Rahmenbedingungen für Menschen zwischen 0 
und 99 Jahren weiter verbessert werden. Für die Erfül-
lung dieser Aufgaben wird das Bündnis von der Stadt 
mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 3.000,00 
€ unterstützt.  

Auch im Jahr 2013 organisierte das lokale Bündnis für 
Familie wieder ein Jugendcamp. Dort wurde 50 Kin-
dern im Alter von 8 – 13 Jahren aus Kaltenkirchen 
und Umgebung fünf Tage lang ein abwechslungsrei-
ches Ferienprogramm mit vielen Aktivitäten geboten. 
Es fand auf einem eigens dafür abgetrennten Bereich 
auf dem Gelände des Freibades statt. 

Weiterhin hat sich das Bündnis für Familie im vergan-
gen Jahr aktiv in den Bereichen Freizeit, Kultur, Bil-
dung, Jugendarbeit, Alternative Wohnformen im Alter 
u.ä. engagiert und sich an verschiedenen Projekten in 
diesen Bereichen beteiligt.  

10. Ferienpassaktion 
Für die Ferienpassaktion 2013 haben sich wieder Kal-
tenkirchener Vereine, Verbände und Betriebe bereit 
erklärt, ein Ferienprogramm für Kaltenkirchener Kin-
der anzubieten. Überwiegend sind die Angebote sport-
licher Art, aber auch Leseangebote, Übernach-
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tungscamps, Tagesausflüge oder einfache Spieletage 
wurden vorbereitet. 

Die Angebote wurden von der Verwaltung gesammelt 
und an den Kreisjugendring Segeberg weitergeleitet. 
Dort wird jedes Jahr ein Ferienprogramm für den gan-
zen Kreis Segeberg zusammengestellt. 

Die Stadtbücherei und die Zentrale des Rathauses 
dienten als Ausgabestellen und verteilten rund 1.200 
Exemplare des Ferienpasses. 

Einige Angebote sind ausgesprochene Klassiker und 
werden von den Kindern immer gern besucht. Auch 
vollkommen neue Angebote waren für die Kinder sehr 
attraktiv, so dass die Vereine schon für die kommen-
den Sommerferien Zusagen zur Vorbereitung neuer 
Aktionen gemacht haben. 

Die Angebote der Vereine wurden von der Stadt Kal-
tenkirchen wie folgt bezuschusst: 

Die Kaltenkirchener Turnerschaft erhielt für die Durch-
führung von 2 Veranstaltungen (Fahrten zum Hoch-
seilgarten Altenholz und zum Heide-Park Soltau) einen 
Zuschuss in Höhe der ungedeckten Kosten von 
1.040,00 Euro. Der FSC Kaltenkirchen hat eine Viel-
zahl von sportlichen Angeboten im Indoor-Bereich so-
wie eine Wanderung mit Picknick angeboten und hat 
für diese Veranstaltungen 207,72 Euro abgerechnet. 
Die Holstentherme stellte die Einlösung von 565 Stück 
Freibad-Eintrittsgutscheinen mit 678,00 Euro und die 
Einlösung von 115 Holstentherme-
Ermäßigungsgutscheinen mit 172,50 Euro in Rech-
nung. 

Den anderen Vereinen sind keine Kosten entstanden 
oder sie haben anfallende Kosten aus ihrer Vereins-
kasse beglichen. 

Somit gewährte die Stadt Kaltenkirchen im Rahmen 
der Ferienpassaktion 2013 Zuschüsse in Höhe von 
insgesamt 2.098,22 Euro. 

11. Jugenderholungsmaßnahmen 
Im Jahr 2013 wurden 10 Zuschussanträge für Jugen-
derholungsmaßnahmen (Fahrten zwischen 5 und 12 
Tagen) sowie 3 Anträge für Jugenderholungskurzfahr-
ten (2 – 4 Tage) gefördert. Insgesamt wurden die Ju-
genderholungsmaßnahmen mit 1.170,00 Euro bezu-
schusst. Die im Verhältnis zu Vorjahren geringe Zu-
schusssumme ergibt sich daraus, dass nur 2 Kalten-
kirchener Vereine Jugenderholungsmaßnahmen 
durchgeführt haben und Kaltenkirchener Kinder und 
Jugendliche vereinzelt Angebote auswärtiger Vereine 
genutzt haben. 

12. Jugendgruppenleiterentschädigung 
Aus Kaltenkirchener Vereinen und Verbänden wurden 
9 Anträge auf Jugendgruppenleiterentschädigung ge-
stellt. Die Stadt Kaltenkirchen gewährte hierfür im 
Jahr 2013 einen Gesamtzuschuss in Höhe von 
1.215,00 Euro. 

13. Nutzung Festplatz/Talsohle/Erholungspark 
Neben dem traditionellen Kaltenkirchener Jahrmarkt 
am zweiten Wochenende im September gab es im 
Laufe des Jahres 2 Flohmärkte von örtlichen Vereinen, 
2 Circus-Veranstaltungen, 1 Ausstellung und den Be-
such einer Zeltmission. Auch der Motor-Sport-Club Kal-
tenkirchen hat für drei große Veranstaltungen (Club-
Rallye, Veteranen-Fahrzeug-Ausfahrt und Rallye AT-
LANTIS) den Festplatz genutzt. Insgesamt wurden 
durch die Nutzung des Festplatzes 7.575,00 Euro ein-
genommen.  

Das Gelände des Erholungsparks und der Talsohle 
wurde wieder von Vereinen, Verbänden und Schulen 
für diverse sportliche Veranstaltungen genutzt (z.B. 
Walking-/Nordic-Walking, Marathonläufe, Rad-Cross-
rennen, Kreis-Crosslauf der Schulen, Polizeilauf). Das 
traditionelle Osterfeuer am Ostersamstag in der Tal-
sohle musste witterungsbedingt ausfallen.  

14. Nutzung Ratssaal und Rathaus 
Neben den Sitzungsdiensten der Stadtvertretung und 
der verschiedenen Fachausschüsse wurden im Jahr 
2013 Ratssaal und Rathaus auch wieder für viele kul-
turelle Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt. 
Kaltenkirchener Vereine und Verbände, Schulen, an-
dere Behörden und kommerzielle Veranstalter nutzten 
den Ratssaal für Konzerte, Lesungen, Vorträge, Schu-
lungen und Dienstversammlungen. An 2 Sonntagen 
stand der Ratssaal in 2013 für Wahlen (Kommunal-
wahl und Bundestagswahl) zur Verfügung. Auch die 
Fachabteilungen nutzten den Ratssaal für verschiede-
ne Veranstaltungen wie Neujahrsempfang, Einwoh-
nerversammlung, Bürgerbeteiligungen, Bürgerinforma-
tionsveranstaltungen, Verpflichtungen von Wahlvor-
ständen, Personalversammlung u.ä.. Außerdem waren 
noch zwei Ausstellungen (125 Jahre Freiwillige Feuer-
wehr Kaltenkirchen und Glasmalerei von Uwe Fosse-
mer), zu sehen. Die Kaltenkirchener Turnerschaft 
nutzte das Rathaus wieder als Organisations- und 
Auswertungsstelle für den Kaltenkirchener Stadtlauf 
und im Dezember war das Rathaus im Rahmen des 
alljährlich stattfindenden Weihnachtsmarktes für die 
Kunsthandwerker geöffnet. 

15. Nutzung Bürgerhalle 
In der Bürgerhalle fanden 2 Comedy-Veranstaltungen, 
1 Kinovorstellung, 2 Theateraufführungen, 4 Puppen-
theateraufführungen, 2 Konzerte, 1 Vortrag und das 
traditionelle Weihnachtsmärchen mit 2 Aufführungen 
statt. 

16. Nutzung Aula der Gemeinschaftsschule am 
Marschweg 

Die Aula der Gemeinschaftsschule am Marschweg, 
wurde für 5 Konzerte, 2 Vorträge und 1 Modellbahn-
ausstellung genutzt. 

17. Zuschüsse an Sportvereine 
Zur Förderung des Schwimmsports erhielten die Kal-
tenkirchener Turnerschaft und die DLRG Kaltenkir-
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chen jeweils einen Zuschuss in Höhe von 2.000,00 
EUR, der zur Begleichung der beim Freibad oder der 
HolstenTherme anfallenden Eintrittskosten dient. 

Die Kaltenkirchener Turnerschaft wurde bei der 
Durchführung des Stadtlaufes 2013 durch den städti-
schen Baubetriebshof unterstützt. Die vom städti-
schen Baubetriebshof erbrachten Leistungen entspra-
chen einem indirekten Zuschuss in Höhe von 
1.761,00 EUR. Darüber hinaus gewährte die Stadt ei-
nen direkten Zuschuss in Form einer Fehlbetragsfi-
nanzierung in Höhe von 2.500,00 EUR, welcher je-
doch nicht benötigt wurde. 

Der FSC Kaltenkirchen von 1988 e.V. erhielt anläss-
lich seines 25-jährigen Bestehens eine Jubiläumszu-
wendung in Höhe von 100,00 EUR. Darüber hinaus 
wurde dem Verein ein Zuschussbetrag in Höhe von 
insgesamt 1.258,98 EUR für die Anschaffung ver-
schiedener Sportgeräte gewährt. 

Die Kaltenkirchener Turnerschaft erhielt ebenfalls fi-
nanzielle Unterstützung in Höhe von 771,06 EUR für 
die Anschaffung von Sportgeräten. 

Der Tennisclub an der Schirnau Kaltenkirchen e.V. er-
hielt eine finanzielle Zuwendung für die Installation ei-
ner Beregnungsanlage für acht Außenplätze seiner 
Tennisanlage; diese betrug 2.971,85 EUR. 

18. Übungsleiterentschädigung 
Zehn Kaltenkirchener Sportvereinen wurde für den Ab-
rechnungszeitraum 01. Juli 2012 bis 30. Juni 2013 
eine Übungsleiterentschädigung von insgesamt 
34.139,02 EUR gewährt. 

Im Kalenderjahr 2013 sind für die jährliche Abrech-
nung und die Gewährung von Abschlagszahlungen 
insgesamt 32.999,02 EUR gezahlt worden. 

19. Sportlerehrung 
Auch 2013 fanden wieder zahlreiche Ehrungen von 
Sportlerinnen und Sportlern in Kaltenkirchener Verei-
nen statt. 

Radsportclub Kattenberg e.V. 
Linus Brammer errang die Landesmeisterschaft 2012 
in der Disziplin Straßenrennen in der Altersklasse 
U17. 

Leon Fergee kann zu Recht auf seinen Landesmeister-
titel in der Disziplin Querfeldein in der Altersklasse 
U17 stolz sein. 

FAG Kaltenkirchen e.V. 
Nils Brückner war im Kunstflug mit Wasserflugmodel-
len F3A-W nicht zu schlagen und kann sich Deutscher 
Meister 2012 nennen. 

Peer Brückner war nicht minder erfolgreich und errang 
die Deutsche Jugendmeisterschaft in der Disziplin 
Kunstflug (Land). 

Kaltenkirchener Turnerschaft von 1894 e.V. 

Finja Lorentz erhielt eine Ehrung für das Erreichen der 
Landesmeisterschaft im Speerwurf in der Altersklasse 
WJ U18. 

Jannis Möller gewann in der Disziplin Kür und Pflicht 
im Geradeturnen im Rhönradsport den Landesmeis-
tertitel in der Altersstufe 12-14 Jahre. 

Patrik Süß war mit dem Rhönrad unschlagbar in der 
Disziplin Kür und Pflicht im Geradeturnen in der Al-
tersstufe 15-18 Jahre und wurde Landesmeister. 

Yvonne Sievert-Möhle errang die Norddeutsche Meis-
terschaft in der Disziplin Kumite Mannschaft im Kara-
te. 

Caja Stölting war die Größte bei den Landes-
Minimeisterschaften im Tischtennis und holte sich den 
Titel. 

Bent Holm erhielt seine Ehrung für den Norddeut-
schen Meistertitel im Tischtennis in der Disziplin Seni-
oren Einzel. 

Moo Rim San e.V. 
Nicole Schäfer holte sich die Landesmeistertitel in den 
Disziplinen Technik Einzel LK 3 (Schüler B weiblich bis 
9 Jahre) und im Technik Paarlauf LK 2 in der Sportart 
Taekwondo. 

Ayleen Jahn sicherte sich im Technik Einzel LK 3 
(Schüler A weiblich 9-11 Jahre) die Landesmeister-
schaft. 

Natasha Bachmann war im Technik Einzel LK 2 (Schü-
ler A weiblich 9-11 Jahre) nicht zu besiegen und darf 
sich Landesmeisterin 2012 nennen.    

Sarah Albrecht errang die Landesmeisterschaft in der 
Disziplin Technik Einzel LK 3 (Jugend C weiblich 12-13 
Jahre). 

Alexander Schick war unschlagbar in der Technik Ein-
zel Wertung der LK 2 (Jugend B männlich 14-15 Jahre) 
und kann sich über den Landesmeistertitel freuen. 

Daniel Schäfer zeigte es seinen Konkurrenten in der 
Disziplin Technik Paarlauf LK 2 (Schüler bis 13 Jahre) 
und gewann die Landesmeisterschaft. 

20. Jubiläum: 40 Jahre Stadt Kaltenkirchen 
Am 26. November 1973 wurden der damaligen Ge-
meinde Kaltenkirchen als 59. Stadt des Landes 
Schleswig-Holstein die Stadtrechte verliehen. Im Rah-
men einer Feierstunde übereichte der Innenminister 
Rudolf Titzck dem damaligen Bürgermeister Günter 
Fehrs die entsprechende Urkunde.  

Dieses Jubiläum wurde zum Anlass genommen, um 
am Samstag, dem 30. November 2013 im Ratssaal 
eine kleine Jubiläumsfeier durchzuführen. Mit Unter-
stützung der Autoren des Buches „Kaltenkirchen, Dorf- 
und Stadtgeschichte(n)“ wurde dabei die Entwicklung 
der Stadt bis heute im Rahmen kleinerer Darbietun-
gen und Interviews dargestellt. Dabei kamen auch Kal-
tenkirchener Bürgerinnen und Bürger sowie ehemalige 
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Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter zu Wort, um 
die Entwicklung der Stadt aus ihrer Sicht zu schildern. 
Mit Frau Brigitte Renk konnte eine Moderatorin ge-
wonnen werden, die mit diesem Werdegang bestens 
vertraut ist. Musikalisch wurde der Nachmittag durch 
die Musikgruppen „SOATEBA“ und „Ohlau-Pieper“ be-
gleitet. 

Die Veranstaltung erfreute sich eines regen Zuspru-
ches und wurde von rd. 300 Gästen besucht. Im An-
schluss an den offiziellen Programmablauf klang die 
Jubiläumsfeier bei Gesprächen über Vergangenes und 
Zukünftiges sowie einem Imbiss, der von den Land-
frauen zubereitet wurde, aus.  

21. Deutsch-Polnische Jugendbegegnung 
Aufgrund der mangelnden Nachfrage auf deutscher 
Seite und vor dem Hintergrund daraus resultierender 
organisatorischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte 
musste im Jahr 2013 leider Abstand von der Durch-
führung der Deutsch-Polnischen Jugendbegegnung 
genommen werden. Es ist aber vorgesehen, dass die 
Maßnahme in 2014 wieder stattfinden soll – da es 
sich um einen bedeutenden Pfeiler der bestehenden 
städtepartnerschaftlichen Verbindungen zwischen Kal-
tenkirchen und Kalisz Pomorski handelt. 

22. Stadtbücherei Kaltenkirchen 
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem Team der 
Stadtbücherei. 

Im März musste die Bücherei wegen der Umstellung 
auf das sogenannte Hosting (die Bibliotheksdaten lie-
gen auf dem Server des Providers) eine Woche schlie-
ßen. Danach präsentierte sich die Bücherei mit einem 
modernen, integrierten Webauftritt, der Homepage 
und ONLINE-Katalog vereint. 

Im Sommer hatte bereits zum 5. Mal der FerienLe-
seClub oberste Priorität, der wieder ein voller Erfolg 
war und noch mehr Kinder zum Lesen animierte. 

Danach begannen dann die umfangreichen Bau- und 
Brandschutzmaßnahmen für den neuen Jugendraum. 

Zur Vorbereitung auf die Teilnahme an der ONLEIHE 
zwischen den Meeren, die am 01.05.2014 beginnen 
wird, verleiht die Stadtbücherei mittlerweile 3 bespiel-
te E-Book-Reader. 

Begeistert wurden die neuen, deutlich kundenfreund-
licheren Öffnungszeiten angenommen. 

Die Öffnungszeiten: 
 
Montag  geschlossen 
Dienstag 10.00 – 19.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 – 13.00 Uhr 
Donnerstag 10.00 – 19.00 Uhr 
Freitag  10.00 – 19.00 Uhr 
Samstag 10.00 – 13.00 Uhr 
 

22.1. Entwicklung der Stadtbücherei 

 
Der aktive Leserbestand von 3.737 Kunden entspricht 
18,2 % der Einwohnerzahl. 

 

22.2. Statistischer Arbeitsbericht 
 

 

Jahr Einwohnerzahl Aktive Leser Bestand Entleihungen
2003 19.242 4.136 35.273 166.371
2004 19.604 3.689 36.306 166.462
2005 19.766 3.663 38.494 182.183
2006 19.835 3.598 39.143 189.219
2007 19.901 3.830 39.284 202.149
2008 19.930 3.935 38.145 200.535
2009 19.946 4.011 38.839 204.747
2010 20.089 4.029 39.289 204.725
2011 20.202 3.827 39.058 219.338
2012 20.330 3.934 38.807 213.720
2013 20.523 3.737 40.377 206.300

Zuwachs 0,90% -5% 4,00% -3,50%

Bestand 2013
Medieneinheiten

Sachliteratur (inkl. Zeitschriften) 11.185
Belletristik 7.113
Kinder- und Jugendliteratur 13.136
Bücher und Ztschr. insgesamt 31.434

Analoger und digitaler Medienbestand 8.653
Andere Non-Book-Medien 290
Non-Book-Medien insgesamt 8.943

Gesamtbestand 40.377
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22.3. Jahresstatistik 2013 nach Medienarten 

 
23. Sachbeschädigungen an den Schulen und an 

sonstigen öffentlichen Einrichtungen  
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 90 Schadenfälle 
gemeldet. Davon betrafen 56 Schadenfälle die Schu-
len und Einrichtungen der Stadt Kaltenkirchen und 34 
Schadenfälle die Schulen des Schulverbandes. Unter 
den Schadenfällen waren rund 75 Vandalismus-
Schäden, 5 Einbruch-/Diebstähle sowie 10 Wasser-
schäden zu verzeichnen. Die Gesamtschadensumme 
der bereits abgeschlossen Schadenfälle beläuft sich 
auf rund 134.516,15 EURO. 
 

Bestand 2013
Zeitschriften und Zeitungsabonnements 56
Zugang an Medien insgesamt 4.809
Abgang an Medien insgesamt 3.312
Medien  je E inwohner 1,97

Ent leihungen 2013
Sachliteratur 30.314
Belletristik 30.070
Kinder- und Jugendliteratur 65.741
Zeitschriftenhefte 10.363
Bü cher + Zei tschri f ten  insgesamt 136.488

Analoger und digitaler Medienbestand 68.231
Andere Non-Book-Medien 1.581
Non -Book-Medien  insgesamt 69.812

Fern leihe 1.917

Insgesamt 208.217

Kunden  2013
Aktive Benutzer  (Kunden, die mind. 1-mal  
Medien ausgeliehen haben) 3.737
Aktive Benutzer
            innerhalb der Kommune 2.260
            außerhalb der Kommune 1.477
Neuanmeldungen 585
Besucher 58.142

Bezeichnung 2013
Medienbestand 40.377
Entleihungen 208.217

Verhäl tn iszahlen
Medieneinheit je Einwohner 1,97
Entleihungen je Einwohner                  11,90
Entleihungen je aktivem Benutzer 55,20
Entleihungen je Medieneinheit 5,10

Finanzen 2013
Städtischer Anteil - laufende Kosten 405.047 €
Finanzieller Aufwand insgesamt 513.994 €
E innahmen
eigene 33.535 €
vertragliche Mittel 108.948 €
Aufwand (Kosten pro Entleihung) 2,49 €
Ausgabendeckungsgrad 27,7%

Öf fnung 2013
Öffnungstage 245
Jahresöffnungsstunden 1607
Wöchentliche Öffnungsstunden 33

Öf fen t l ichkei tsarbei t 2013
Klassen-/ Gruppenführungen 10
Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendliche 28
Veranstaltungen f. Erwachsene 1
Ausstellungen 0

Personal 2013
Dipl.-Bibl. 2
Bibliotheksassistenten 2,53
Büchereiverwaltungsangestellte 0,37
geringfügig Beschäftigte

Räu ml ichkei ten 2013
Gesamtfläche 781 m²
Für die Benutzer sind in der Bücherei vorhanden:

Arbeitsplätze 30
OPAC   (Benutzerkatalog) 2
Internetarbeitsplatz 1
Münzkopierer 1

Leis tungs indikatoren
Medien / Einwohner 1,97 ME
Erneuerungsquote 11,9%
Entleihungen / Öffnungsstunde 128 ME
Entleihungen /Einwohner 10 ME
Entleihungen je aktivem Benutzer 55,2 ME
Entleihungen / Medieneinheit 5,1 ME
Besucher / Öffnungsstunde 36,2
Non-Book- Medien / Gesamtbestand 22,1%
Aktive Nutzer / Einwohner 18,2%

Ressourceneinsatz
Kosten / Besucher 8,84 €
Kosten / Nutzer 137,54 €
Kosten / Ausleihe 2,49 €
Kosten / Öffnungsstunde 319,85 €
Kostendeckungsgrad 27,70%

Gesamtbestand / Ausleihe Bestand Ausleihe
% 

Bestand
% 

Ausleihe
Um-

schlag
Bücher u. Ztschr. Insges. 31.434 136.488 100,0 100,0 4,3
Sachliteratur 9.366 30.314 29,8 22,2 3,2
Belletristik 7.113 30.070 22,6 22,0 4,2
Kinder- u. Jugendliteratur 13.136 65.741 41,8 48,2 5
Zeitschriftenhefte 1.819 10.363 5,8 7,6 5,7
Non-Book-Medien 8.943 69.812 100,0 100,0 7,8
Analoger u. digitaler 
Medienbestand 8.653 68.231 96,8 97,7 7,9
Andere Non-Book-Medien 290 1.581 3,2 2,3 5,5
Gesamtbestand 40.373 206.300 5,1
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1. Bauleitplanung 

1.1. Flächennutzungsplan 
Folgende Änderungen des am 11.09.1999 wirksam 
gewordenen Flächennutzungsplanes wurden in 2013 
bearbeitet: 

11. Änderung 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
Umsiedlung des im Ohlandcenter ansässigen Globus-
Baumarktes in den Bereich nördlich der Kieler Straße 
(L 320) und südlich des Kamper Weges (GIK 143) zu 
schaffen, wurde die Änderung des Flächennutzungs-
planes erforderlich. Das Bauleitplanverfahren wurde in 
2013 beendet. Ziel der Planung ist die Ausweisung ei-
nes Sondergebietes „Baumarkt“ und einer gewerbli-
chen Baufläche. Die Änderung ist am 07.05.2013 
wirksam geworden. 

12. Änderung 

Für den Bereich östlich des Kisdorfer Weges und süd-
lich des Graffweges wurde in 2012 ein Änderungsver-
fahren begonnen, um auf dem betreffenden Areal 
künftig eine betriebliche Erweiterung für einen Gewer-
bebetrieb schaffen zu können. Das Bauleitplanverfah-
ren wurde in 2013 weitergeführt. Ziel der Planung ist 
die Ausweisung einer gewerblichen Baufläche.  

• Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung: vom 14.05. bis 14.06.2013. 

• Öffentliche Auslegung: vom 17.12. 2013 bis 
17.01.2014. 

13. Änderung 

Das durch die 13. Änderung betroffene Gebiet um-
fasst den Bereich westlich der Süderstraße, nördlich 
der Süderstraße und des Krückauringes und südlich 
des künftigen Flottmoorparkes, Teilbereiche 1 und 2. 
Südlich des künftigen Flottmoorparkes ist die Einrich-
tung eines Rettungszentrum (Feuerwehr, THW usw.) 
geplant. Hierfür ist die Ausweisung einer Gemeinbe-
darfsfläche erforderlich. Das Bauleitplanverfahren 
wurde in 2013 weitergeführt. Ziel der Planung ist die 
Ausweisung einer Wohnbaufläche und einer Gemein-
bedarfsfläche. 

• Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung: vom 21.05.2013 bis 21.06.2013. 

• Öffentliche Auslegung: vom 06.12.2013 bis 
06.01.2014 

• Abschließender Beschluss am 25.02.2014 

14. Änderung 

Für den Bereich südlich der Alvesloher Straße, nörd-
lich des Brookweges und westlich der Straße Am 
Krankenhaus soll nach dem Abriss des ehemaligen 
Krankenhauses Wohnbebauung entstehen. Um die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, 
wird die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes 
aufgestellt. Ziel der Planung ist die städtebauliche 
Neuordnung des Bereiches und die Ausweisung einer 

Wohnbaufläche. 

• Aufstellungsbeschluss am 17.12.2013. 
• Planungsanzeige an die Landesplanung am 

18.12.2013. 

1.2. Bebauungspläne 
Die folgenden Bebauungsplanverfahren wurden in 
2013 bearbeitet: 

B-Plan Nr. 7A „Zentrum “, 5. Änderung 

Das Gebiet umfasst den Bereich westlich der Straße 
Jungfernstieg und südlich der Friedenstrasse. Ziel der 
Planung ist die Optimierung der Ausnutzbarkeit des 
Bereiches im Interesse der innerstädtischen Nachver-
dichtung. 

• Aufstellungsbeschluss am 26.02.2013. 
• Öffentliche Auslegung vom 15.10. bis 15.11.2013 
• Satzungsbeschluss am 25.02.2014. 

B-Plan Nr. 18 „Lindrehm-Süd“, 15. Änderung 

 
Für den Bereich südlich der Alvesloher Straße, nörd-
lich des Brookweges und westlich der Straße Am 
Krankenhaus, soll nach dem Abriss des ehemaligen 
Krankenhauses eine Wohnbebauung entstehen. Um 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, 
wird die 15. Änderung des B-Planes Nr. 18 erforder-
lich. Ziel der Planung ist die städtebauliche Neuord-
nung des Bereiches und die Ausweisung eines Allge-
meinen Wohngebietes. 

• Aufstellungsbeschluss: 17.12.2013 

B-Plan Nr. 33 „Auf dem Berge“, 4. Änderung 

Das Gebiet umfasst den Bereich östlich der BAB 7 und 
südlich der L 320. Ziel der Planung ist die Erhöhung 
der Verkaufsflächen im Sondergebiet „Großflächiger 
Einzelhandel“ wie folgt: 

• Erweiterung der Gesamtverkaufsfläche um 
maximal 6.500 m² 

• in den Sortimenten Möbel und Einrichtung um 
maximal 5.400 m² , 

• in den Sortimenten Bekleidung, Textlilien, 
Schuhe, Lederwaren und Sportartikel um ma-
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ximal 1.100 m²  
• innerhalb der für die Sortimentsbereiche Be-

kleidung, Textlilien, Schuhe, Lederwaren und 
Sportartikel maximal zulässigen Verkaufsflä-
che beträgt die zulässige Höchstverkaufsflä-
che für Sportbekleidung unverändert 1.080 
m². 

Weiteres Ziel der Planung ist die Erweiterung des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 33 “Auf 
dem Berge“ um die im Flächennutzungsplan Kalten-
kirchen als gewerbliche Bauflächen dargestellten 
Grundstücke zwischen der L 320 und der Bahn-Trasse 
mit einer Ausweisung als Gewerbegebiet. 

B-Plan Nr. 35 „Ohland“, 5. Änderung 

 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
Neustrukturierung des ehemaligen Ohlandcenters zu 
schaffen wurde ein Änderungsverfahren zum B-Plan 
Nr. 35 „Ohland“ erforderlich. Das Gebiet umfasst den 
Bereich nördlich des Kisdorfer Weges, westlich der 
Straße Graff und südlich der Kleingartenanlage 
„Schöne Aussicht“. Ziel der Planung ist die städtebau-
liche Neuordnung des Sondergebietes zur Stärkung 
des Wirtschaftsstandortes Kaltenkirchen und die 
Festsetzung von Sortimenten im Hinblick auf die Stär-
kung der Innenstadt als zentraler Versorgungsbereich. 

• Aufstellungsbeschluss: 21.05.2013 
• Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbe-

teiligung: vom 13.08.2013 bis 13.09.2013 
• Auslegung: vom 05.12.2013 bis 06.01.2014 
• Satzungsbeschluss: 25.02.2014 
• Rechtskraft: 05.03.2014 

B-Plan Nr. 52 B „Süderstraße“, 1. Änderung 

Das Gebiet umfasst den Bereich nördlich der Süder-
straße und südlich des künftigen Flottmoorparkes. Ziel 
der Planung ist die Ausweisung einer Gemeinbedarfs-
fläche. Innerhalb des Geltungsbereiches soll die neue 
Feuerwache angesiedelt werden. 

• Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung:  21.05.2013 bis 21.06.2013 

• Auslegung: 06.12.2013 bis 06.01.2014 

B-Plan Nr. 54 „Nördlich der Alvesloher Straße“, 2. Än-
derung 

Für den Bereich nördlich der Alvesloher Straße, süd-
lich des Grünzuges Krauser Baum und östlich der BAB 
7. Ziel der Planung ist, die planerischen Vorgaben zur 
Zulässigkeit von Nebenanlagen und genehmigungs-
freien Vorhaben gemäß Landesbauordnung sowie die 
überbaubaren Grundstücksflächen der Grundstücke 
neu zu ordnen. 

• Aufstellungsbeschluss: 20.08.2013 

B-Plan Nr. 58 „Überm Heerweg Süd“, 2. Änderung 

Für den Bereich südlich der Carl-Zeiss-Straße, westlich 
des Ochsenweges und östlich der Werner-von-
Siemens-Straße. Ziel der Planung ist es, die Zulässig-
keit des Einzelhandels im Gewerbegebiet neu zu ord-
nen. 

• Aufstellungsbeschluss: 29.01.2013 
• Auslegung: 13.08.2013 bis 13.09.2013 
• Satzungsbeschluss: 17.12.2013 

B-Plan Nr. 60 „Südlich des Flottkamps“, 4. Änderung 

Für den Bereich westlich der Süderstrasse und südlich 
des Flottkamps. Ziel der Planung ist die Optimierung 
der Ausnutzbarkeit des Bereiches im Interesse der in-
nerstädtischen Nachverdichtung 

• Aufstellungsbeschluss: 26.02.2013 
• Auslegung: 14.05.2013 bis 14.06.2013 
• Satzungsbeschluss: 20.08.2013 
• Rechtskraft seit: 24.09.2013 

 
Visualisierung Eckgebäude Flottkamp/Süderstraße 

B-Plan Nr. 64 „Überm Heeweg West“, 1. Änderung 
Für den Bereich südlich und östlich der Werner-von-
Siemens-Straße. Ziel der Planung ist es, die Zulässig-
keit des Einzelhandels im Gewerbegebiet neu zu ord-
nen. 

• Aufstellungsbeschluss: 20.08.2013 
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B-Plan Nr. 65 „Bahnhof“, 2. Änderung 

Das Gebiet umfasst den Bereich nördlich der 
Bahntrasse und südlich der Straße Am Bahnhof, Teil-
bereich 1, sowie nördlich der Hamburger Straße und 
westlich des Holstenplatzes, Teilbereich 2. Ziel der 
Planung ist die Optimierung der Bebauung des Bahn-
hofsumfeldes.  

• Aufstellungsbeschluss: 30.10.2012 

 
Übersichtsplan über das Bahnhofsumfeld 

B-Plan Nr. 75 „Camp“ 

Für den Bereich nördlich der Kieler Straße (L 320), 
und südlich des Kamper Weges (GIK 143). Ziel der 
Planung ist die Ausweisung eines Sondergebietes 
„Baumarkt“ und eines Gewerbegebietes. Es wurden 
die planungsrechtlichen Erfordernisse zur Umsiedlung 
des im Ohlandcenter ansässigen Globus-Baumarktes 
geschaffen. 

• Satzungsbeschluss: 26.02.2013 
• Rechtskraft: 28.05.2013 

B-Plan Nr. 76 „Flottmoorkoppel“ 

Das Gebiet umfasst den Bereich südwestlich des künf-
tigen Flottmoorparks und westlich der neuen Verbin-
dungsstraße zwischen der Süderstrasse und der 
Grashofstraße sowie nördlich und südlich der Straße 
Krückauring. Ziel der Planung ist die Ausweisung eines 
Wohngebietes und eines Mischgebietes. 

• Aufstellungsbeschluss: 21.05.2013 
• Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-

gung: 17.09.2013 bis 17.10.2013 
 

B-Plan Nr. 77 „Graff“ 

Das Gebiet umfasst den Bereich östlich des Kisdorfer 
Weges und südlich des Graffweges. Ziel der Planung 
ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes. 

• Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung 14.05.2013 bis 14.06.2013 

• Auslegung: 17.12.2013 bis 17.01.2014 

B-Plan Nr. 79 „Wiesenpark“ 

Das Gebiet umfasst den Bereich östlich des Lakweges 
und östlich des Wiesendammes. Ziel der Planung ist 
die Ausweisung eines Wohngebietes. 
• Aufstellungsbeschluss: 22.10.2013 

1. Lärmaktionsplan Kaltenkirchen 
In Deutschland sehen sich über 60 Prozent der Men-
schen durch Lärm, vor allem durch Verkehrslärm be-
lästigt. Davon sogar mehr als 10 Prozent stark oder 
äußerst stark. Lärm ist für viele Menschen eines der 
vorrangigsten Umweltprobleme. Mit der Richtlinie 
2002 / 49 / EG des europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und 
Bekämpfung von Umgebungslärm (Umgebungslärm-
richtlinie) hat die Europäische Gemeinschaft ein Kon-
zept vorgegeben, um schädliche Auswirkungen und 
Belästigungen durch Umgebungslärm zu verhindern, 
zu mindern und ihnen vorzubeugen. Die wesentlichen 
Aufgaben nach der Umgebungslärmrichtlinie sind: 

- Ermittlung der Belastung durch strategische 
Lärmkarten, 

- Verminderung und Vorbeugen durch Lärmakti-
onspläne 

Im Jahr 2013 hat die Stadt Kaltenkirchen die Bearbei-
tung der 2. Bearbeitungsstufe zur Lärmaktionspla-
nung abgeschlossen. Der Entwurf des Lärmaktions-
planes hat im Januar 2013 öffentlich ausgelegen. Die 
Stadtvertretung hat daraufhin am 21.05.2013 den 
abschließenden Beschluss gefasst. Die Meldung des 
Lärmaktionsplanes an das Land Schleswig-Holstein er-
folgte fristgerecht noch vor dem festgelegten Abgabe-
termin am 17. Juni 2013.  

 
Gesamtes Stadtgebiet mit Lage der Brennpunkte  
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2. Ehemaliger Standortübungsplatz 

 
Ehemaliger Standortübungsplatz Kaltenkirchen 

Im Zusammenhang mit der künftigen Weiterentwick-
lung und Nutzung des Standortübungsplatzes Kalten-
kirchen haben im Jahr 2013 drei weitere Zusammen-
künfte mit den Behörden und Nutzungsinteressenten 
stattgefunden.  

Die im Hinblick auf die gewünschten Nutzungen erfor-
derliche Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsprüfung 
ist am 10.06.2013 beauftragt worden. Der bereits vor-
liegende Entwurf beinhaltet eine Gesamtbetrachtung 
aller Nutzungen und die Beurteilung von Wechselwir-
kungen untereinander sowie die Analyse der Auswir-
kungen auf das FFH-Gebiet und die Eingriffs- und Aus-
gleichsmaßnahmen zur BAB 20.  

Nach Beschlussfassung in den städtischen Gremien 
wird ein Beteiligungsverfahren (Behörden, Natur-
schutzverbände, Nachbargemeinden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange) durchgeführt. Aus den 
hieraus resultierenden Ergebnissen wird ein Nut-
zungskonzept erarbeitet, welches auch das Betreten 
durch die Öffentlichkeit regelt. 

3. Nahversorgungsabdeckungsanalyse für die Stadt 
Kaltenkirchen 

 

Im Zusammenhang mit verschiedenen Bauleitplanver-
fahren wurden in den Jahren 2005 und 2007 bereits 
Einzelhandelsgutachten für das Gebiet der Stadt Kal-
tenkirchen erarbeitet. Auf der Grundlage der dort er-
fassten Daten wurden auch Aussagen zur Abdeckung 
des Stadtgebietes mit nahversorgungsrelevantem Ein-
zelhandel getroffen.  

2013 wurde nunmehr eine Aktualisierung der Nahver-
sorgungsabdeckungsanalyse beauftragt. Dabei wur-
den insbesondere die Standorte des ehemaligen Ede-
ka-Marktes in der Straße „Am Kretelmoor“ und des 
ehemaligen Sky-Marktes in der Schulstraße im Hin-
blick auf eine adäquate Nachnutzung durch einen 
Nahversorger untersucht.  

Des Weiteren wurde das Gelände des ehemaligen 
Krankenhausgeländes in der Alvesloher Straße als ein 
möglicher neuer Nahversorgungsstandort begutach-
tet. Die Analyse wurde am 30.08.2013 fertiggestellt. 

Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung 
am 29.10.2013 die Nahversorgungsabdeckungsana-
lyse vom 30.08.2013 als Grundlage und Leitlinie für 
die zukünftige Ansiedlung von Nahversorgungsbetrie-
ben beschlossen. 

4. Bauanträge und Voranfragen 

4.1 Wohneinheiten 

 
Die Gesamtanzahl der beantragten Wohneinheiten 
(WE) ist in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 
4,79 % gesunken.  

Während die Anzahl der WE im Bereich der Einfami-
lien-, Doppel- und Reihenhäuser im Vergleich zum Vor-
jahr um ca. 20 % gesunken ist, ist im Bereich der 
Mehrfamilienhäuser ein Anstieg der WE um ca. 27 % 
zu verzeichnen.  

Gewerbegebäude wurden in diesem Jahr lediglich mit 
1 WE beantragt. Es handelt sich hierbei um eine Be-
triebsleiterwohnung, die gemäß § 8 (3) der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) in einem Gewerbegebiet 
bzw. gemäß § 9 (3) BauNVO in einem Industriegebiet 
unter bestimmten Voraussetzungen ausnahmsweise 
zugelassen werden kann. 
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4.2 Bauvorhaben 

 
In diesem Jahr wurden ca. 15 % Bauanträge weniger 
eingereicht als im Vorjahr. Die Gesamtanzahl hat sich 
von 197 im Jahr 2012 auf 167 im Jahr 2013 redu-
ziert. Während die Anzahl der Anträge im Bereich der 
Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser im Vergleich 
zum Vorjahr von 46 im Jahr 2012 auf 34 im Jahr 
2013 gesunken ist, ist die Anzahl der Anträge für 
Mehrfamilienhäuser von 7 im Jahr 2012 auf 9 im Jahr 

2013 leicht angestiegen. Erhöhungen haben sich 
ebenfalls im Bereich der Neubauten von Gewerbege-
bäuden (von 10 im Jahr 2012 auf 12 im Jahr 2013) 
sowie im Bereich der An- und Umbauten von Gewer-
begebäuden (von 13 im Jahr 2012 auf 18 im Jahr 
2013) ergeben. 

4.3 Bauanträge und Genehmigungsfreistellungen           
Zur Errichtung eines Bauwerkes bedarf es in der Regel 
einer Baugenehmigung, deren Erlangung der Bauan-
trag dient. Nach der Landesbauordnung für Schleswig-
Holstein (LBO), in der zurzeit gültigen Fassung, unter-
scheidet man folgende Arten von Anträgen: 

Es gibt zum einen den Bauantrag nach § 67 LBO. Die-
ses Baugenehmigungsverfahren kommt bei Sonder-
bauten (z.B. Hochhäuser, Schulen, Krankenhäuser 
etc.), bei bauvorlageberechtigten Personen nach § 65 

Abs. 4 LBO und in den Fällen des § 65 Abs. 2 LBO zur 
Anwendung. Des Weiteren gibt es den Bauantrag nach 
§ 69 LBO. Es handelt sich hierbei um einen Bauantrag 
im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Dar-
über hinaus gibt es die sogenannte Genehmigungs-
freistellung nach § 68 LBO, die für Vorhaben nach § 
68 Abs. 1 LBO zur Anwendung kommt, wenn diese im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne des 
§ 30 Abs. 1 oder 2 Baugesetzbuch (BauGB) liegen, die 
Voraussetzungen nach § 68 Abs. 2 LBO erfüllt sind 
und die Bauvorlagen von Entwurfsverfasserinnen oder 
Entwurfsverfassern nach § 65 Abs. 3 LBO gefertigt 
sind. Zudem müssen die bautechnischen Nachweise 
von Personen aus der Liste nach § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 5 des Architekten- und Ingenieurkammergesetzes 
aufgestellt sein. Bei diesem Verfahren gelten die Bau-
vorhaben als genehmigungsfrei gestellt. Eine Bauge-
nehmigung wird nicht erteilt. Für die Bearbeitung der 
Anträge nach § 67, § 68 und § 69 LBO ist die Untere 
Bauaufsichtsbehörde des Kreises Segeberg zuständig. 
Die Stadt Kaltenkirchen, die für die Planung zuständig 

ist, wird bei allen Bauanträgen be-
teiligt und gibt ihre Stellungnahme 
nach § 36 BauGB bzw. ihre Erklä-
rung im Rahmen der Genehmi-
gungsfreistellung nach § 68 LBO ab. 
Die Gesamtanzahl aller Bauanträge 
ist im Vergleich zum Vorjahr gesun-
ken. Die Anzahl der Genehmigungs-
freistellungen (überwiegend Wohn-
häuser) hat sich ebenfalls reduziert. 
Während im Jahr 2012 197 Anträge 
(davon 60 Genehmigungsfreistel-
lungen) eingegangen sind, wurden 
im Jahr 2013 167 Anträge (davon 
37 Genehmigungsfreistellungen) 
eingereicht. Von den eingegange-
nen Anträgen sind in diesem Jahr 
somit 22,16 % nach dem Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren einge-
reicht worden. 

Die Anzahl der Bauanträge und Ge-
nehmigungsfreistellungen stellt sich im Jahr 2013 wie 
folgt dar: 

 

Bauanträge u. Voranfragen Anträge 
2011

Anträge 
2012

Anträge 
2013

Wohnein-
heiten 
2011

Wohnein-
heiten 
2012

Wohnein-
heiten 
2013

Einf.-, Doppel- u. Reihenhäuser 48 46 34 65 69 55
Mehrfamilienhäuser 3 7 9 52 74 94
Gewerbe 7 10 12 0 2 1
An-/Umbau Wohngebäude 18 25 21 3 0 3
An- und Umbauten Gewerbe 12 13 18 0 1 0
Nutzungsänderungen 13 15 11 1 0 0
Garagen 0 5 4 0 0 0
Carports 3 9 5
Wintergärten 5 4 2
Werbeanlagen 11 6 13
sonstige Vorhaben (z.B. Ölbehälter) 8 13 13 0 0 0
Abbruchanträge 4 0 0
Befreiungsanträge 10 29 13
Voranfragen 18 15 12
Gesamt: 160 197 167 121 146 153
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5. Hochbaumaßnahmen 

5.1 Rathaus 

Aufgrund altersbedingter Schäden und energetischen 
Gründen konnte die Gewährleistung für eine dauerhaf-
te Beheizung des Rathauses von den Stadtwerken 
nicht mehr gewährleistet werden. Den Stadtwerken 
gehört die Heizungsanlage im Rathaus. Aus diesem 
Grund wurde die Anlage inkl. der Steuer- und Regel-
technik in 2013 von den Stadtwerken ausgeschrieben 
und im Oktober eingebaut. Gemäß Wärmeliefervertrag 
mit den Stadtwerken musste die Erneuerung der 
Steuer- und Regelanlage von der Stadt übernommen 
werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 
142.000,- €. Hieran beteiligt sich die Stadt mit rd. 
94.400,- €. 

5.2 Instandsetzung der Parkpalette 

 
Der TÜV hatte in einem Gutachten im Jahr 2010 eine 
Chloridbelastung  des Betontragwerkes festgestellt 
und zum Erhalt der Standsicherheit der Parkpalette 
eine Sanierung in 3 – 6 Jahren empfohlen, also in den 
Jahren 2013 bis 2016. Die Sanierungskosten wurden 
vom TÜV mit ca. 3,7 Mio. Euro angegeben. 

Die Stadt hat die Sanierungskosten in einer zusätzli-
chen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung überprüfen las-
sen. Der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass eine 
Sanierung wirtschaftlicher ist als ein Neubau. Nach 
durchgeführten Planungen wird die Betonsanierung 
einschließlich einer Überdachung der Parkpalette ca. 
2,5 Mio. € kosten. Die Arbeiten zur Betonsanierung 

wurden ausgeschrieben und sind von April bis Sep-
tember 2013 durchgeführt worden.  

Während der Sanierung des Parkhauses wurden im 
Stadtgebiet folgende Ausweichparkflächen zur Verfü-
gung gestellt: 

• Kreuzung Hamburger Straße / Marschweg  = 27 
Plätze 

• Kreuzung Hamburger Straße / Brauerstraße = 31 
Plätze 

• Marschweg  - ehemals Haus-Nr. 10 = 28 Plätze 
• Bahnhofsgelände auf Höhe des Holstenplatzes = 

49 Plätze 
• Bahnhofsgelände auf Höhe der Querverbindung =  

30 Plätze 
• Friedenstraße, gegenüber Bäckerei Vogt = 21 

Plätze 

Für den Park & Ride-Verkehr standen am AKN Halte-
punkt Kaltenkirchen-Süd auf dem Gelände ehemals 
Palace bis zu 300 Stellplätze zur Verfügung.  

5.3 Gemeinschaftsschule am Marschweg 
Innerhalb der Ferien wurde im Medienraum eine 
Schallschutzdecke eingebaut. Kosten rd. 1.300,- €. Es 
wurde ein Renovierungsanstrich in den Sanitärräumen 
und den Treppenhäusern im Altbau durchgeführt. Kos-
ten rd. 1.800,- €. Der in der Wand des Flures einge-
baute Elektro - Verteilerschrank wurde erneuert. Kos-
ten rd. 4.800,- €. Des Weiteren wurde der Lino-
Bodenbelag im Flur des Treppenhauses und im Com-
puterraum II erneuert. Die Kosten betrugen rd. 3.600,- 
€. 

5.4 Dietrich-Bonhoeffer-Schule- 
In den Sommerferien erfolgte im 2. BA der Austausch 
von 32 Fenstern und Fensterelementen im 1. OG der 
Schule. Mit dem Einbau sind im Obergeschoss alle 
Fenster erneuert. Die Gesamtmaßnahme ist in 4 Bau-
abschnitte von 2012 bis 2015 aufgeteilt. Für die Ge-
samtmaßnahme wurden 350.000,- € bereitgestellt. 
Die Kosten für 2013 betrugen rd. 84.200,- €. 

5.5 Grundschule Marschweg 
In den Sommer- und Herbstferien wurden altersbe-
dingt 7 Klassenraumtüren inkl. der Zargen ausge-
tauscht. Kosten rd. 12.300,- €. Aus altersbedingten 
Gründen musste das Eingangspodest entfernt werden. 
Stattdessen wurde der Eingangsbereich komplett als 
Rampe gepflastert. Kosten rd. 5.400,- €. In 4 Klassen 
und 2 Nebenräumen wurde ein Renovierungsanstrich 
durchgeführt. Kosten rd. 6.400,- €. Auf Grund alters-
bedingter Schäden musste der Trennzaun zum Pau-
senhof erneuert werden. Der neue Zaun wurde als 
Stabmattenzaun mit einem zweiflügligen Tor erstellt. 
Kosten rd. 2.200,- €. 

5.6 Gymnasium 
Im Mai wurde von der Schule gemeldet, dass Wasser 
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an den Nähten des Lino- Bodens des Computerraums 
heraustritt. Hieraufhin wurde eine Ortung des Lecks 
durchgeführt. Hierbei stellte sich heraus, dass eine 
unter dem Estrich verlegte Wasserleitung ein Leck hat-
te und bereits 3 Klassenräume mit Fluren durchfeuch-
tet waren. Um den Schaden nicht noch zu erhöhen, 
wurde das Wasserrohr im Versorgungsschacht ge-
trennt und oberhalb neu zu den Abnahmestellen ver-
legt. Zwecks Trocknung mussten die Bodenbeläge aus 
3 Räumen ausgebaut und entsorgt werden. Die 
Trocknung erfolgte mittels Überdruckverfahren, wobei 
der Estrich angebohrt, Luft eingeblasen und über gefil-
terte Absauggeräte nach außen geblasen wurde. Mit 
Ende der Sommerferien konnten die Räume wieder-
hergestellt und der Schulbetrieb ungehindert aufge-
nommen werden. Der Gesamtschaden belief sich auf 
rd. 90.800,- €. Die Summe wurde vollständig von der 
Versicherung übernommen. 

Da regelmäßig Beschädigungen der Pausenhofanlage 
nach Schulschluss auftraten, wurde der Zugang zwi-
schen der Schule und der Sporthalle mit einem 1,80 
m hohen Stabmattenzaun mit zweiflügligem Dreh- Tor 
geschlossen. Kosten rd. 2.500,- €.  

Aufgrund zu hohen Sandeintrages wurden im Herbst 
für 2 zweiflüglige Ausgangstüren innen zwei Abstreif-
matten in den Fliesenbelag eingearbeitet. Kosten rd. 
9.600,- €. Aus altersbedingten Gründen musste Mitte 
des Jahres die Verdunkelungsanlage der Lichtkuppel 
im Computerraum erneuert werden. Kosten rd. 
4.300,- €. 

Aufgrund wiederholter Vandalismusschäden auf dem 
Vordach der alten Sporthalle wurde an den Ecken und 
den Fallrohren ein sogenannter Aufstiegsschutz ange-
bracht. Weiterhin wurden die bereits angebrachten 
Absperrungen und Türen auf der Nottreppe am Altbau 
der Schule erhöht. Kosten rd. 4.100,- € 

5.7 Grundschule Flottkamp 
In den Sommerferien wurde der Sanitärraum für Jun-
gen auf Grund altersbedingter Schäden und starker 
Geruchsbelästigung komplett saniert. Die Urinalrinne 
wurde ausgebaut und durch wasserlose wandhängen-
de Urinalbecken ersetzt. Eine Rasterdecke mit Einle-
geleuchten wurde eingebaut. Die Türen wurden er-
neuert und es wurde komplett neu gefliest. Kosten rd. 
30.000,- €  

Da bislang am Haupteingang der Sporthalle kein Vor-
dach angebracht war und die wartenden Schülerinnen 
und Schüler zum Teil zum Sportunterricht im Regen 
warten mussten, wurde mit einem Kostenaufwand von 
rd. 14.500,- €. der Eingang mit einem großen Vordach 
als Schrägdach versehen. 

Zwecks Abstellung von Spiel- und Gartengeräten wur-
de eine zusätzliche Betonfertiggarage an die beste-
hende aufgestellt. Kosten rd. 7.400,- €. 

5.8 Schulzentrum Lakweg 
Auf Grund altersbedingter Absackungen der Gehwege 
zu den Nebeneingängen der Schule mussten das 
Pflaster und die Borde überarbeitet werden. Im An-
schluss wurde das baufällige Podest des Hinteraus-
ganges weggenommen und der Gehweg als Rampe 
bis an die Türen gelegt. Kosten rd. 4.000,- €. 

Mitte des Jahres wurde vom Hausmeister festgestellt, 
dass sich Marder in den Dachräumen aufhalten. Hie-
raufhin wurden Mardersicherungen an Fallrohren und 
Rinnen angebracht. Kosten rd. 1.800,- €. 

Aus altersbedingten Gründen mussten die Garagento-
re vom Hausmeisterlager im Juni erneuert werden. 
Kosten rd. 1.900,- €. 

5.9 Stadtbücherei 
Im Obergeschoss der Stadtbücherei wurde im Herbst 
ein bestehender Raum zu einer Jugendbücherei 
umgebaut. Im gleichen Rahmen wurden die Fenster-
front des Raumes erneuert, eine interne Brandmelde-
anlage eingebaut, Rauchschutzklappen im Dach ein-
gearbeitet und eine Nottreppe an der Fassade zum 
Jugendraum errichtet. Die nach oben offene Brüstung 
des Flures im Obergeschoss wurde bis an das Dach 
mit einer Fensterfront geschlossen. Kosten rd. 
136.100,- €. 

5.10 Kita Kunterbunt 
Innerhalb der Sommerferien erfolgte die Überarbei-
tung von drei Gruppen- und Abstellräumen, der Einbau 
einer Wasserspielecke, einer Kinderküche und der 
Austausch von Bodenfliesen in einem Sanitärraum. In 
den Gruppenräumen erfolgte die Auswechselung der 
Bodenbeläge, Anstrich der Decken und Wände, Anbau 
von Schallschutzsegeln an den Decken und die Er-
neuerung der Deckenbeleuchtung. Kosten rd. 
73.500,- € 

5.11 Kita Abenteuerland 
Aus Sicherheitsgründen wurde an allen Innen- und 
Außentüren ein Fingerklemmschutz angebracht. Kos-
ten rd. 4.000,- €. 

5.12 Städtischer Baubetriebshof 
Auf Grund baulicher Schäden an den Fliesen der 
Wasch- und Sanitärräume wurden diese im Herbst 
überarbeitet. Kosten rd. 2.000,- €.  

Auf Grund altersbedingt fehlender Dichtungsbänder 
am First und Leckagen an den Dachrinnen und Fall-
rohren mussten diese im Herbst überarbeitet werden. 
Kosten rd. 2.800,- €.  

5.13 Trafo-Station 
Aus altersbedingten Gründen und wegen Dachdurch-
feuchtungen wurde die stadteigene Trafostation am 
Durchgang Marschweg zum Flottkamp neben dem 
Gymnasium überholt. Das Gebäude wurde neu gestri-
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chen, die Türen wurden gewechselt und die Lüfter-
haube auf dem Dach wurde erneuert. Kosten rd. 
10.200,- €. 

5.14 Feuerwache 
Aus altersbedingten Gründen mussten die Holzfenster 
im Bad und Kinderzimmer vom Wohnungstrakt gegen 
neue Kunststofffenster ausgetauscht und eine Um-
wälzpumpe der Heizungsanlage ausgewechselt wer-
den. Kosten rd. 2.700,- €. 

6. Tiefbaumaßnahmen 

6.1 Sanierung der Winterschäden 

 
Im Kisdorfer Weg wurden Sanierungsarbeiten durch-
geführt. Es wurden Teilstücke der Fahrbahn abgefräst 
und fachgerecht mit Asphalt ausgebessert. Die Bau-
kosten beliefen sich auf rd. 60.000,00 €. 

6.2 Offene Kanalsanierung  

 
Aufgrund von Leitungsschäden an der Schmutz- und 
Regenwasserkanalisation in der Schmalfelder Straße 
und der Friedensstraße mussten in den betreffenden 

Straßen entsprechende Sanierungsarbeiten durchge-
führt werden. Die Sanierungsarbeiten wurden teilwei-
se in geschlossener Bauweise (sogenanntes „Inliner-
verfahren“) und in offener Bauweise durchgeführt. In 
dem Teilabschnitt von der Kreuzung Hamburger Stra-
ße bis zur Kreuzung Schmalfelder Straße / Elsa-
Brändström-Straße / Elisabeth-Selbert-Straße musste 
der Regenwasserkanal aus hydraulischen Gründen 
durch einen Kanal mit größerem Querschnitt ausge-
wechselt werden. Ab Frühjahr 2014 sollen die Arbei-
ten dann in der Friedenstraße bis hin zur Hamburger 
Straße fortgesetzt werden. Die Baukosten belaufen 
sich zurzeit auf rd. 1.300.000,00 €. 

6.3 Bettina-von-Arnim-Straße 

 
In der Bettina-von-Arnim-Straße wurden Aufpflasterun-
gen und Pflanzinseln zur Verkehrsberuhigung herge-
stellt. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 32.000,00 
€. 

6.4 Geh- und Radweg zum Flottmoorring 

 
Die Firma Rudolf Fock GmbH & Co. KG hat am 
25.09.2013 das letzte Stück des Geh- und Radwegs 
von der neu hergestellten Querungshilfe in der Süder-
straße bis hin zum Flottmoorring fertiggestellt. Damit 
ist eine durchgängige Verbindung zwischen dem 
Flottmoorring und der Erich-Kästner-Schule herge-
stellt. Die Baukosten für den Geh-/Radweg beliefen 
sich auf rd. 25.000,00 €. 

6.5 Schirnauallee 
In der Schirnauallee wurde die letzte schadhafte Pflas-
terfläche von der Firma Heinrich Uhl aus Elmshorn 
ausgetauscht. Die Baukosten beliefen sich auf rd. 
22.000 €. 
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6.6 P&R-Anlage – AKN Haltepunkt Süd 
Aufgrund des hohen Auslastungsgrades der P+R-
Anlage am AKN-Haltepunkt Kaltenkirchen-Süd ist auf 
dem Gelände der ehemaligen Diskothek „Palace“ eine 
weitere Stellplatzanlage mit 80 Kfz-Stellplätzen gebaut 
worden. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden zusätz-
lich weitere Abstellflächen für Fahrräder geschaffen. 
Die Firma SAW GmbH & Co. KG aus Kiel hat am 
01.08.2013 mit den Bauarbeiten begonnen. Die Bau-
kosten, einschließlich Planungskosten belaufen sich 
auf insgesamt rd. 310.000 €. Die Maßnahme wird mit 
Landesmitteln in Höhe von rd. 190.000 € bezu-
schusst. Im Zuge der Maßnahme wird eine überdachte 
Fahrradabstellanlage errichtet. Aufgrund der hohen 
Nachfrage sollen im kommenden Jahr weitere ab-
schließbare Fahrradboxen aufgestellt werden.  

 

6.7 Straßensanierung im Stadtgebiet: 
In den Straßen Krauser Baum, Wiesendamm, Philipp-
Otto-Runge-Weg und Lakweg musste die Fahrbahnde-
cke saniert werden. Es wurden Teilstücke der Fahr-
bahn abgefräst und fachgerecht mit Asphalt ausge-
bessert. Die Baukosten belaufen sich auf  50.000 €. 

6.8 Umbau Holstenstraße  
Zur Verbesserung der Fahrbahnbeschaffenheit für die 
Radfahrer wurde die Holstenstraße umgebaut. Dabei 
wurden die Köpfe des Mittelpflasters abgeschnitten, 
zur Rutschhemmung geflammt und anschließend wie-
der versetzt. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 
120.000,00 €. 

6.9 Brookweg 
Die Sanierungsarbeiten im Brookweg (Teilstück von 
der Alvesloher Straße bis kurz hinter der Einmündung 
Kiebitzweg) begannen ab dem 21.10.2013 und wur-
den bis zum 30.10.2013 fertiggestellt. Die Asphalt-
decksicht der Fahrbahn wurde komplett abgefräst und 
fachgerecht mit Asphalt wieder hergestellt. Die Bau-
kosten beliefen sich auf rd. 65.000 €. 

 

6.10 Stellplatzanlage Barmstedter Straße 
Im Zuge der Maßnahme wurden 26 Stellplätze in un-
gebundener Deckschicht (Glensanda) hergestellt. Die 
Stellplätze sollen dann an interessierte Anlieger ver-
mietet werden. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 
30.000,00 € 

 

6.11 Erschließung einer Gewerbefläche 
Für die Bereitstellung weiterer Gewerbeflächen soll 
das vorhandene Gewerbegebiet im Südwesten der 
Stadt (B-Plan 74 „Hochmoor“ erweitert und die er-
schlossenen Gewerbeflächen besser untereinander 
verkehrlich vernetzt werden. Neben dem Bau der 
Schmutz- und Regenwasserleitungen sowie den stra-
ßenbaulichen Erweiterungen sind im Zuge der Er-
schließung ergänzende Retentions- und Absetzberei-
che für das Oberflächenwasser und ein neues 
Schmutzwasserpumpwerk zu errichten. Die Gesamt-
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kosten der Maßnahme, einschließlich Planungskos-
ten, rd. 5,0 Mio. € (brutto). Die Umsetzung erfolgt ab 
Ende 2013 / 2014. 

6.12 Knotenpunkt Schmalfelder Straße/Radensweg 
Der Kreuzungsbereich der Schmalfelder Straße (L 
234) mit den Gemeindestraßen Radensweg und Am 
Ehrenhain soll unter Berücksichtigung der weiteren 
Entwicklungen im Umfeld und aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit umgebaut werden. Die Möglichkeiten 
zum Umbau der Kreuzung wurden mit dem Straßen-
baulastträger der Landesstraße, dem Landesbetrieb 
für Straßenbau und Verkehr (LBV-SH), diskutiert und 
abgestimmt. Nach Prüfung der Antragsunterlagen hat 
der LBV-SH mit Schreiben vom 23.07.2013 die Errich-
tung des Kreisverkehrsplatzes abgelehnt. Der Umbau 
zu einer Kreuzung mit der Verschwenkung der 
Schmalfelder Straße und der Verlegung der Einmün-
dung Am Ehrenhain in Richtung Norden, zur Schaffung 
einer „echten“ Kreuzung mit direkt gegenüberliegen-
den Ästen, wird hingegen vom LBV-SH unterstützt. Die 
geschätzten Baukosten für den Umbau betragen rd. 
380.000,00 Euro. 

6.13 Bau eines Radweges 
Entlang der Barmstedter Straße (L 210) soll ein neuer 
Radweg gebaut werden. Zielsetzung ist die Schaffung 
einer Radwegeverbindung vom Ortsausgang (L210/ 
Schirnauallee / Lindrehm) bis zur B 4 (Kieler Stra-
ße).Der Bauabschnitt umfasst den Lückenschluss bis 
zur Straße Am Springmoor in Moorkaten und darüber-
hinaus bis zur Zufahrt des ehemaligen Standor-
tübungsplatzplatzes. Die Gesamtkosten der Baumaß-
nahme, einschließlich Planungs- und Nebenkosten be-
tragen rd. 400.000 €. 

6.14  Verkehrsberuhigung im Moorredder 
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde im Que-
rungsbereich Moorredder/Krückauring eine Aufpflas-
terung hergestellt. Die Baukosten beliefen sich auf 
rd.16.000, 00 € 

 

6.15 Verkehrsberuhigung im Libellenweg 
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurden im Libel-
lenweg 3 Aufpflasterungen hergestellt. Die Baukosten 
beliefen sich auf rd. 6.000,00 €. 

7. Straßenbeleuchtung Stromkosten 

 
Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung wurden 
2013 erstmalig komplett über die Stadtwerke Kalten-
kirchen abgerechnet. Es fand ebenfalls eine Umstel-
lung auf LED Beleuchtung einzelner Straßen im Stadt-
gebiet statt. Anhand der Grafik ist zu erkennen, dass 
sich die Kosten fast halbiert haben.  

 

8. Abwassermengen  

 

 

9. Vorkaufsrecht  
Die Stadt Kaltenkirchen erhält alle Kaufverträge, die 
für Grundstücke innerhalb des Stadtgebietes abge-

Jahr Kosten in € Verbrauch in kWh
2011/2012 155.819,00 € 753.369

2012 167.879,54 € 775.788
2013 95.763,69 € 517.565

2011 2012 2013
Januar 160,931 166,916 151,744
Februar 154,092 138,988 139,205
März 151,184 142,279 139,228
April 130,809 129,174 135,261
Mai 140,431 130,361 155,409
Juni 131,68 133,782 148,679
Juli 132,408 137,283 136,695
August 145,967 135,667 137,064
September 143,656 128,153 140,235
Oktober 136,9 133,33 142,155
November 130,346 130,629 150,657
Dezember 162,36 141,17 144,056
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schlossen werden, um ein möglicherweise bestehen-
des gemeindliches Vorkaufsrecht zu prüfen. Hierzu 
zählen nicht die Verträge der Stadt mit Dritten. Die 
Stadt hat bei Nichtbestehen oder Nichtausüben des 
Vorkaufsrechts ein Zeugnis darüber auszustellen. Für 
das Jahr 2013 wurden 138 gebührenpflichtige Be-
scheinigungen über das gemeindliche Vorkaufsrecht 
nach dem Baugesetzbuch ausgestellt.  

10.  Grünflächen und Umweltschutz 

10.1 Planung Flottmoorpark  
Der Flottmoorpark wurde 2013 zusammen mit den 
Kaltenkirchener Bürgerinnen und Bürgern, der Ju-
gendstadtvertretung und dem Seniorenbeirat geplant. 
Zusammen mit dem Landschaftsarchitekten Arne Sil-
ler aus Kiel wurden in mehreren Workshops die Anre-
gungen und Wünsche der Beteiligten gesammelt und 
in einem konkreten Entwurfsplan dargestellt. Am 24. 
September 2013 wurde dieser Entwurfsplan zusam-
men mit einer ersten Kostenschätzung im Bau- und 
Umweltausschuss der Stadt Kaltenkirchen vorgestellt.  

 

10.2 Baumschutzsatzung 
Auf Antrag der FDP-Fraktion hat die Stadtvertretung 
am 22.5.2012 mehrheitlich beschlossen, dass sich 
Kaltenkirchen eine Baumschutzsatzung geben soll 
und daraufhin in der Sitzung am 26.02.2013 die Auf-
stellung einer Satzung zum Schutze des Baumbestan-
des im gesamten Gebiet der Stadt Kaltenkirchen be-
schlossen. Dieser Beschluss wurde 2013 von der 
Verwaltung umgesetzt. Nach einem interfraktionellen 
Beratungsgespräch und der Diskussion im Bau- und 
Umweltausschuss wurden die Träger öffentlicher Be-
lange beteiligt und der Satzungsentwurf öffentlich 
ausgelegt. Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 
17. Dezember 2013 die Satzung abschließend bera-
ten und beschlossen. Nach der Veröffentlichung ist die 
Baumschutzsatzung jetzt seit dem 10. Januar 2014 in 
Kraft getreten. 

10.3 Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen 
Die externe Ausgleichsmaßnahme zum Bebauungs-
plan Nr. 61 6. Änderung (Gewerbeflächen Maybach-
str.) wurde an der Krückau umgesetzt. Zur optischen 

Kaschierung von Gewerbebauten wurden Bäume ent-
lang des Krückauwanderweges gepflanzt. An der Erst-
aufforstungsfläche an der Alvesloher Straße wurden 
Knickwälle aufgesetzt, die im Frühjahr 2014 als Aus-
gleichsmaßnahme zum Bebauungsplan Nr. 75 (Son-
derflächen und Gewerbe an der Kieler Str.) bepflanzt 
werden sollen. 

 

11. Umweltaktionen 

 
Am Tag des Baumes am 25. April 2013 wurde in ei-
nem Garten am Krückauring ein Apfelbaum gepflanzt.  

Wegen des langen Winters etwas später als gewohnt 
wurde am 13. April 2013 die Aktion Sauberes Kalten-
kirchen mit rund 50 Teilnehmern erfolgreich durchge-
führt.  
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1. Personalbestand 

 
1.1. Personalveränderungen 
Zwei Mitarbeiter mit befristeten Arbeitsverträgen wur-
den besonders für die Reinigung der Straßen, Wege, 
Plätze und Grünanlagen im Innenstadtbereich einge-
stellt. Für 2014 ist die Übernahme in unbefristete Ar-
beitsverhältnisse vorgesehen. Am 1. August 2013 
konnte ein neuer Auszubildender für das Berufsbild 
des Gärtners im Garten -und Landschaftsbau einge-
stellt werden. 

 

2. Beschaffungen von Maschinen- und  Fuhrpark  

 
2013 sind ein Iveco Transporter mit Kipppritsche, ein 
sehr wendiger Großflächenmäher mit Allradlenkung 
beschafft worden. Ferner wurde für die Beseitigung 
von Unkraut im Wegebereich eine kostengünstige, 
handgeführte Wildkrautbürste gekauft. Die Kosten be-
trugen ca. 3.000,00 €.  

 
Die Ersatzbeschaffungen für rund 80.000,00 € waren 
aus wirtschaftlichen Erwägungen erfolgt. 2014 stehen 
als Ersatzbeschaffungen u. a. an: ein 10 to sowie ein 
2,5 to Anhänger, ein Großflächenspindelmäher für die 
Sportplatzpflege. Geplante Investitionssumme hierfür 
ca. 80.000,00 €. 

 

3. Besondere Projekte/Baumaßnahmen: 

 

Personal 2012 2013
Stammpersonal

Beschäftige 19 21
Verwaltung 2 2
Auszubildende 0 1

Sonstige Maßnahmen
Ableistung von Strafstunden (Jugendliche)

a) über die Polizei 2 0
b) über das Kreisjugendamt 1 1
c) über die Staatsanwaltschaft 1 0

Schülerpraktikum 5 3
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Auf Initiative und in Zusammenarbeit mit Mitgliedern 
der Jugendstadtvertretung und weiteren Jugendlichen 
wurde im Erholungspark die Multifunktionshütte er-
baut und am 2. Oktober 2013 eingeweiht. Große 
Mengen des Baumaterials wurden durch diverse 
Spender gestiftet. Die Hütte ist mit Bänken und Grill-
kästen ausgestattet und kann von Besuchern auch 
gut als Wetterschutz benutzt werden.  

Zusammen mit einer Gruppe angehender Abiturienten 
wurde ein kleiner Kletterparcour aus naturbelassenen 
Baumstämmen und Netzen geplant und in zwei Ar-
beitseinsätzen auf dem Schulhof des Gymnasiums er-
richtet. 

 
Auf dem Bauhof konnten mehrere Boxen von 10 x 4 
Metern zur Lagerung von Schüttgütern wie z.B. Sand, 
Wegebaumaterial usw. errichtet werden. Für das Jahr 
2014 ist die Pflasterung der Mitarbeiterparkplätze ge-
plant.  

 

4. Produktivstunden 

 

Im Jahre 2013 wurden durch den städtischen Bauhof 
37.391 Produktivstunden geleistet. Wie sich diese 
Stunden auf die einzelnen Aufgabenbereiche aufteilen 
ist aus dem nächsten Diagramm ersichtlich. 

4.1. Verteilung der Produktivstunden 

 
Wesentliche Veränderungen haben sich in den einzelnen 
Aufgabenbereichen gegenüber dem Vorjahr nicht ergeben. 

4.2. Winterdienst 

 
Durch den späten aber kurzen Winter 2013 haben 
sich die Stunden gegenüber 2012 leicht vermindert.  
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1. Gewerbegrundstücke 

 
1.1. Verkauf: 
Im Jahr 2013 wurden Gewerbegrundstücke an neun 
Unternehmen verkauft. Die Gesamtfläche betrug rd. 
33.000 qm. Es haben sich folgende Branchen ange-
siedelt: 

• Ein Betrieb für eine Kfz-Lager und Montagehal-
le  
(Größe 1.941 qm), 

• zwei KFZ – Händler 
(Größe 2.160 qm und 4.999 qm), 

• ein Sanitär- und Heizungsbaubetrieb 
(Größe 1.250 qm), 

• ein Gießharzproduzent 
(Größe 10.318 qm), 

• ein Großhändler für Sanitär- und Installations-
bedarf 
(Größe 4.200 qm), 

• ein Werkzeugbauunternehmen, Maschinenbau 
Zulieferer  
(Größe 3.770 qm), 

• ein Serviceunternehmen für Krananlagen und 
Hebevorrichtungen  
(Größe 3.303 qm), 

• ein Thermoplast-Unternehmen (Erweiterung) 
(Größe 1.175 qm). 

1.2. Ankäufe 
Im Bereich der Boschstraße wurde ein 11.786 qm 
großes Industriegrundstück zum Zweck der weiteren 
Vermarktung im Rahmen der Bestandspflege ange-
kauft und wieder verkauft. Mittelfristig profitieren hier-
vor 3 Unternehmen, die dadurch in die Lage versetzt 
werden, zusätzliche Betriebserweiterungen zu planen. 

Zusätzlich wurden für die Entwicklung der Südstadt 
weitere Flächen von privaten Eigentümern in einer 
Größe von rd. 4,1 ha angekauft. 

Ferner wurde das Grundstück des ehemaligen EDEKA 
– Marktes in der Straße Am Kretelmoor von der Stadt 
erworben. Das Gebäude wurde sogleich abgerissen. 
Ziel ist es, mittels eines Neubaus die Nahversorgung 
in diesem Bereich wieder sicherzustellen.  

2. Veranstaltungen und Messen: 

2.1. Unternehmerforum Kaltenkirchen 
Das Unternehmerforum Kaltenkirchen, eine gemein-
same Veranstaltung vom Stadtmarketing Kaltenkir-
chen e.V. und der Wirtschaftsförderung der Stadt, wel-
ches als aktives Business-Netzwerk fungiert und den 
Erfahrungs- und Informationsaustausch in den Berei-
chen Management, Vertrieb und Marketing fördert, ist 
fortgeführt und weiterentwickelt worden. Die Foren 
fanden bei zwei Weltmarktführern in Kaltenkirchen 
statt. 

Die dritte Veranstaltung fand am 31. Januar 2013 bei 
dem Unternehmen Menck GmbH in dem Gewerbege-
biet Kaltenkirchen Moorkaten unter dem Themenge-
sichtspunkt „Energiewende in Schleswig-Holstein und 
die finanziellen Auswirkungen für die Wirtschaft“ mit 
der Staatssekretärin Ingrid Nestle aus dem Ministeri-
um für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein statt. 

Der Geschäftsführer der Menck GmbH, Herr Christoph 
Daum, berichtete über das Thema Offshore - Anlagen. 
Er stellte sein Unternehmen und die Produktionsanla-
gen in Kaltenkirchen vor. 

Das vierte Unternehmerforum wurde am 30. Oktober 
2013 bei dem Unternehmen Gleich Aluminium GmbH, 
einem mittelständisch geführten Familienunterneh-
men, durchgeführt. Frau Christel Gleich, Geschäftsfüh-
rerin der Aluminiumbranche, stellte das Unternehmen 
vor. 

Herr Björn Fiedler von Fiedler & Partner Consulting re-
ferierte über die Möglichkeiten und Wege die Ser-
vicequalität durch Personalentwicklung zu steigern. 

Beide Unternehmerforen hatten jeweils rund 60 Teil-
nehmer. 

2.2. Fachforum NORDGATE 

 
Am 13. Februar veranstaltete das NORDGATE in Bad 
Bramstedt im Schloss ein Fachforum zum Thema Un-
ternehmenserweiterung und -umsiedlung. Das wach-
sende Unternehmen stand im Mittelpunkt des 6. 
NORDGATE Fachforums. Während der Podiumsdis-
kussion „Wir packen`s -  Anbau, Neubau, Umzug“ re-
ferierten Arno Drewer (Bartram GmbH), Tim Ramsl 
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(Sparkasse Südholstein) und Jan Marcus (Paul Hilde-
brandt AG) aus dem Blickwinkel des Bauträgers, des 
Finanzdienstleisters und des Unternehmers. 
Die Gäste nutzten die Diskussionsrunde und vor allem 
das sich anschließende „come together“ für intensive 
und individuelle Gespräche mit den Referenten, den 
Wirtschaftsförderern und untereinander mit anderen 
Gästen der Veranstaltung. Damit wird jeweils eine ge-
zielte Vernetzung gefördert. 

2.3. Wirtschaft NORDGATE 

 
Über die Städtekooperative NORDGATE wurde ge-
meinsam mit dem Messeveranstalter Fabrik 10, Birgit 
Zwicklinski, in der Holstenhalle in Neumünster die 
zweite „WirtschaftNORDGATE“, eine Mittelstandsmes-
se für den Norden, durchgeführt.  

Die Zielgruppe dieser b2b-Messe sind Entscheider, 
wie Unternehmer, Geschäftsführer, Experten, Einkäu-
fer, und Abteilungsleiter, denen eine zweitägige Platt-
form für Kontakte und Netzwerke zur erfolgreichen 
Entwicklung neuer Ideen und Kooperationen geboten 
wurde.  

Es konnten neue Märkte und Möglichkeiten entdeckt 
werden bzw. das eigene Unternehmen konnte auf der 
WirtschaftNORDGATE mit seiner wirtschaftlichen Stär-
ke inklusive überzeugender Ideen und Produkten dar-
gestellt werden. 
 

2.4. B2B Nord in Hamburg – Schnelsen 

 

Das NORDGATE hat sich auf der größten, regionalen 
Wirtschaftsmesse in der Metropolregion Hamburg 
präsentiert. Hier konnten Geschäftsführer, Unterneh-
mer und Entscheider der Metropolregion mit ihrem 
Wirtschaftsförderer aus dem NORDGATE sprechen. 

2.5. EXPO Real in München 

 
Im Rahmen des Städtebündnisses NORDGATE präsen-
tierte sich die Wirtschaftsförderung der Stadt Kalten-
kirchen auch wieder erfolgreich auf dem Gemein-
schaftsstand „Schleswig-Holstein“ bei der 16. Interna-
tionalen Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in Mün-
chen vor tausenden von Fachbesuchern aus der Im-
mobilienbranche.  

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Messestand der 
Freien und Hansestadt Hamburg konnten zahlreiche 
neue und bereits bestehende Kontakte gepflegt wer-
den. 

Das gesamte NORDGATE Team konnte eine positive 
Bilanz ziehen und 6 Jahre NORDGATE Kooperative auf 
der Messe gemeinsam mit den sechs Bürgermeistern 
der Städte und Gemeinden präsentieren. 
Im 6. Jahr nach Gründung der NORDGATE- Kooperati-
on konnte festgestellt werden, dass die NORDGATE– 
Region als zweitstärkste Wirtschaftsregion in Schles-
wig-Holstein bei Investoren und Projektentwicklern 
angekommen ist und wahrgenommen wird. 
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2.6. KAGEM  
Zum achten Mal wurde die Kalten-
kirchener Gewerbemesse vom Kal-
tenkirchener Ring für Handel, 
Handwerk und Industrie e.V. 
durchgeführt. Diese Veranstaltung 
fand erstmalig auf dem Grünen 

Markt in unserem Zentrum am 25. und 26.05.2013 
statt und wurde mit einem verkaufsoffenen Sonntag 
kombiniert. Bürgermeister Hanno Krause hat als 
Schirmherr die Messe begleitet. 

 
Die Wirtschaftsförderung war auf der KAGEM von 
städtischer Seite gemeinsam mit den Unternehmen 
der Stadt auf der Messe vertreten. Auf dem Gemein-
schaftsstand mit der Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH 
und der Holsten Therme wurden Informationen über 
Elektromobilität und neue Entwicklungen in Kaltenkir-
chen den Besuchern mitgeteilt. 

Auf der KAGEM erhielten Unternehmen aller Branchen 
aus Kaltenkirchen und Umgebung die Möglichkeit sich 
zu präsentieren und Gespräche mit Interessierten zu 
führen.  

Karsten Kock hat im großen Festzelt moderierend für 
gute Stimmung gesorgt. 

3. Neues LOGO für Kaltenkirchen 
Für die Außendarstellung von Kaltenkirchen gibt es 
ein neues Logo. Das neue Corporate Design - siehe 
auch Titelblatt - soll, auch in Verbindung mit dem 
Stadtwappen, künftig Broschüren, Briefköpfe und an-
dere offizielle Schriftstücke sowie Visitenkarten von 
Vertretern der Stadt zieren. Das von der Kieler Werbe-
agentur Lemon Design im Rahmen eines Ausschrei-
bungsverfahrens entworfene Motiv zeigt ein stilisiertes 
„K“ sowie den Schriftzug „Stadt Kaltenkirchen – Wirt-
schaft. Natur. Verbunden.“ Der gewählte hellblaue 
Farbton drückt sowohl Frische und Leichtigkeit als 
auch Wirtschaft und Entwicklung aus. Der Buchstabe 
„K“ steht selbstverständlich für Kaltenkirchen, seine 
an ein Verkehrsschild erinnernde Gestaltung soll auf 
die Autobahnanbindung hinweisen.  

Der Slogan soll ein Ausdruck von Selbstbewusstsein 
und Gradlinigkeit dokumentieren. Mit dem Wort „Ver-
bunden“ werden die Begriffe „Vertraulichkeit und Ver-
lässlichkeit“ vermittelt. Als Ganzes soll das Logo Attri-
bute wie innovatives, flexibles, überschaubares und 
dynamisches Handeln vermitteln. 

4.  Neue Weihnachtsbeleuchtung  

 
Entsprechend dem Beschluss des Hauptausschuss 
hat die Stadt es übernommen, die straßenüberspan-
nende Weihnachtsbeleuchtung mit LED – Technik zu 
erneuern und künftig zu unterhalten.  

Über das Unternehmen Essert Illumination GmbH er-
folgte nach einer durchgeführten Modell- und Preis-
umfrage die Lieferung der neuen Facongirlanden.  

Die Mitarbeiter des Bauhofes werden alljährlich für die 
weihnachtliche Ausschmückung unserer straßenüber-
spannenden Weihnachtsbeleuchtung zuständig sein. 

 



Gleichstellungsbeauftragte 

Seite 57 von 76 

1. Tätigkeitsbericht der Gleichstellungsbeauftragten  

Seit 1. Januar 1994 ist die Stelle 
der hauptamtlichen kommuna-
len Gleichstellungsbeauftragten 
der Stadt Kaltenkirchen mit Sa-
bine Schaefer-Maniezki, Diplom-
Pädagogin, besetzt. 

 
 
 

2. Vorwort 

Die institutionalisierte Gleichstellungsarbeit ist seit 20 
Jahren in der Stadt Kaltenkirchen verankert und im 
regionalen Bezug anerkannt. Von einer tatsächlichen 
Verwirklichung der Chancengleichheit für Männer und 
Frauen, auch im Hinblick auf die beruflichen Auf-
stiegschancen in der Stadtverwaltung kann meines 
Erachtens aber nach wie vor nicht gesprochen wer-
den.  

Ein Blick in den Frauenförderplan der Stadtverwaltung 
Kaltenkirchens legt offen, dass die Frauen zwar zah-
lenmäßig stark in der Verwaltung vertreten sind, je-
doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass sie in 
erheblich größerer Anzahl den niedrigeren Gehalts-
gruppen angehören als die männlichen Kollegen. Die 
Teilzeitarbeitsplätze sind alle in den unteren bis mitt-
leren Vergütungsgruppen angesiedelt, sie sind absolut 
überwiegend in weiblicher Hand. Eine erfreuliche 
Trendwende zeichnet sich bei der Wahrnehmung der 
Elternzeit durch Väter ab. Inzwischen befindet sich oft 
ein Vater pro Jahr in den Vätermonaten. Dennoch 
bleibt die Akzeptanz verbesserungsfähig, gerade 
durch die Vorgesetzten.  

Ziel muss also in Kaltenkirchen weiterhin sein, von ei-
ner Gleichstellung de jure (gesetzliche Verankerung) 
zu einer Gleichstellung de facto (tatsächliche) zu 
kommen. Ich gehe davon aus, dass durch die Einfüh-
rung des Gender Mainstreamings, verknüpft mit Gen-
der Budgeting, ein ausgeprägteres Bewusstsein für 
Fragen der Gleichstellung im Sinne von Qualität und 
struktureller Notwendigkeit erzielbar wäre. Leider 
spielt dieser Ansatz weder in der verwaltungsinternen 
noch in der politischen Diskussion eine Rolle.  

Die im Folgenden verwendeten Rahmendaten sowie 
durchgeführte Projekte und Vorhaben beziehen sich 
wie immer auf das vergangene Jahr, also auf 2013. 

3. Rahmenbedingungen der Gleichstellungsarbeit 

3.1. Rechtliche Grundlagen 
Mein Aufgaben- und Kompetenzbereich hat folgende 
rechtliche Grundlagen: 

 Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG) 
 Artikel 6, Kommunalverfassung des Landes 

Schleswig-Holstein 

 §§ 19-21 Gleichstellungsgesetz (GstG) des 
Landes Schleswig-Holstein 

 § 2 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) für Schles-
wig-Holstein 

 § 5 der Hauptsatzung der Stadt Kaltenkirchen 
 Frauenförderplan 2010-2013 für die Verwal-

tung der Stadt Kaltenkirchen (Kommunalver-
fassung in Schleswig-Holstein 

Wie in der Verfassung der Bundesrepublik Deutsch-
land hat auch das Land Schleswig-Holstein der Förde-
rung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung 
von Frauen und Männern oberste Priorität eingeräumt. 
In der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein heißt 
es in Artikel 6: 

„Die Förderung der rechtlichen und tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern ist die Aufga-
be des Landes, der Gemeinden und Gemeindever-
bände sowie anderer Träger der öffentlichen Verwal-
tung. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass Frau-
en und Männer in kollegialen öffentlichen Beschluss- 
und Beratungsorganen zu gleichen Anteilen vertreten 
sind.“  

Seit 2006 sind alle Städte, Ämter und Gemeinden 
über 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner ver-
pflichtet, hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu 
bestellen. Im Rahmen der Reform des kommunalen 
Verfassungsrechts wurde sowohl in der Gemeindeord-
nung als auch in der Kreisordnung jeweils unter § 2 
Abs. 3 die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 
durch das höchste Gremium der Kommunalvertretung 
beschlossen.  

Des Weiteren ist eine Absicherung der Gleichstel-
lungsbeauftragten erfolgt, in dem die Bestellung nur 
aus Gründen, die in der Person oder in dem Verhalten 
der Gleichstellungsbeauftragten liegen oder wegen 
dringender dienstlicher Erfordernisse mit der Zustim-
mung der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der politi-
schen Vertreterinnen und Vertreter oder in entspre-
chender Anwendung des § 626 BGB widerrufen wer-
den kann.  

Darüber hinaus besagt § 2 Abs. 4, dass die Gleichstel-
lungsbeauftragte bei Maßnahmen, die der Entschei-
dung der Dienststellenleitung obliegt, ein schriftliches 
Widerspruchsrecht hat, welches erneut die Entschei-
dung hinterfragen kann.  

3.2. Hauptsatzung der Stadt Kaltenkirchen  
Die Stadtvertretung Kaltenkirchen hat ihre Hauptsat-
zung letztmalig am 26.04.2013 geändert.  

In § 5 werden dort die näheren Regelungen über Auf-
gaben, Bestellung und Position der Gleichstellungsbe-
auftragten bestimmt. Dieser Paragraph wurde aber 
nicht geändert. 

Nachstehend ist der entsprechende Auszug aus der 
Hauptsatzung aufgeführt. 
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4. Ansiedlung der Gleichstellungsstelle im Organi-
gramm  

Gleichstellungsarbeit ist eine Querschnittsaufgabe, die 
sich abteilungsübergreifend auf alle Bereiche er-
streckt. Daher bin ich der Verwaltungsspitze direkt zu-
geordnet. Bedauerlicherweise hat der Bürgermeister 
im vergangenen Jahr mir gegenüber mehrfach die Auf-
fassung vertreten, dass die GB nicht zur Verwaltung 
gehöre. Auf das Organigramm der Stadtverwaltung hat 
dies allerdings keinen Einfluss. 

 
 
Aufgrund meiner Querschnittsaufgaben wurde mir 
2013 der Status einer Stabsstelle zugewiesen. 

5. Personelle und finanzielle Ausstattung 

5.1. Personell 
Meine wöchentliche Arbeitszeit beträgt seit der Schaf-
fung der Stelle im Jahr 1992 die Hälfte der wöchentli-
chen Regelarbeitszeit. Dies sind inzwischen 19,5 
Stunden. 

Es gibt keine Assistenzkraft oder Mitarbeiterin. Durch 
die unzureichende zeitliche Ausstattung der Stelle las-
sen sich Einschränkungen in verschiedenen Bereichen 
nicht vermeiden: 

• Die Präsenz bei Ausschusssitzungen und Stadtver-
tretungssitzungen ist kaum möglich. 
• Stellungnahmen können nur punktuell abge-

geben werden. 
 Bei Abwesenheit durch Fortbildung, Dienstreisen, 

Urlaub, Krankheit oder Außenterminen ist das Bü-
ro nicht besetzt. Die Arbeit bleibt liegen! Das Abar-
beiten der Rückstände kann nur mit erneuten 
Mehrarbeitsstunden geleistet werden. 

5.2. Finanziell 
Mein Büro ist seit 20 Jahren mit der Hälfte der wö-
chentlichen Arbeitszeit=19,5 Stunden in der Vergü-
tungsgruppe TVÖD 9 besetzt. Ein Bewährungsaufstieg 
ist nicht vorgesehen. Es liegt in der Hand der Stadtver-
tretung dies zu ändern. 

Für Sachmittel und Geschäftsausgaben standen mir 
im Jahr 2013 insgesamt 3.400 Euro zur Verfügung. 

Aus- und Fortbildung: 500 € 
Öffentlichkeitsarbeit 1.000 € 
Innere Verrechnung (Bauhof) 500 € 
Reisekosten: 400 € 
Zuschüsse zur Förderung der 
Gleichstellungsarbeit: 1.000 € 

Die Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet das Herausgeben 
von Broschüren und die Durchführung von Veranstal-
tungen. Ein Haushaltsansatz von 1.000 € bedeutet, 
dass hochgerechnet auf die Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Stadt Kaltenkirchen, weniger als 5 Cent 
pro Kopf für das Jahr 2013 zur Verfügung standen. 
Mit diesen relativ geringen Mitteln lässt sich die 
Bandbreite an Veranstaltungen nur durch Kooperatio-
nen sowie durch das Einwerben weiterer Mittel ver-
wirklichen. Folgende Mittel wurden im Jahr 2013 ein-
gesetzt: 

Aus- und Fortbildung: 487,85 € 
Öffentlichkeitsarbeit: 520,17 € 
Innere Verrechnung (Bauhof) 0,00 € 
Reisekosten: 54,10 € 
Zuschüsse zur Förderung der 
Gleichstellungsarbeit 1.975,60 € 

Da alle Haushaltsstellen in diesem Produkt gegensei-
tig deckungsfähig sind, konnten die Mehrausgaben 
bei der Förderung der Gleichstellungsarbeit durch die 
anderen Haushaltsstellen ausgeglichen werden. Bera-
tung und Kooperation mit den Abteilungen zur Umset-
zung des Frauenförderplanes 

Ich arbeite aufgrund meiner gesetzlichen Aufgaben-
stellung als weisungsunabhängige Angestellte der 
Stadtverwaltung. 

Gemäß § 19 Abs.2 Satz 1, § 20 Abs. 2. Satz 2 GstG 
und § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Kaltenkir-
chen ist die GB so frühzeitig zu beteiligen, dass ihre 
Initiativen, Vorschläge, Anregungen, Bedenken oder 
sonstige Stellungnahmen berücksichtigt werden kön-
nen. Die GB muss demnach zu allen Vorgesprächen 
eingeladen werden, die über den betreffenden Vor-
schlag geführt werden.  
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Das klappte in den ersten 11 Monaten des vergange-
nen Jahres immer noch nicht in der verwaltungsinter-
nen Arbeit. Alle Vorlagen, Einladungen, Protokolle und 
sonstiges wurden mir immer erst bekannt gemacht, 
wenn sie bereits der Politik und der Öffentlichkeit zu-
gänglich sind und im Internet standen. So konnte es 
regelmäßig nicht gelingen, im Vorwege Einfluss zu 
nehmen und Korrekturbedarf anzumelden. Der Ein-
druck, dass möglichst viele Themen an meiner Ein-
flussnahme vorbeigezogen werden, bestätigte sich so 
immer wieder aufs Neue. Nachdem ich dies in 2 
Fachausschusssitzungen des Sozial- und Gleichstel-
lungsausschusses Mitte letzten Jahres öffentlich ge-
macht hatte, wurden seit November/Dezember 2013 
alle Abteilungen vom Bürgermeister verpflichtet, mir 
zukünftig die Vorlagen vor der Veröffentlichung zur 
Kenntnis zu geben, damit ich Hinweise geben kann. 
Vorbildlich und sofort umgesetzt wurde dies von der 
Abteilung für Jugend, Bildung, Sport und Kultur. Die 
anderen Abteilungen taten sich schwerer, dort klappt 
es partiell, vor allem in der Bauabteilung nicht umfas-
send. 

Laut Kommentar zum GstG von Nikolaisen / Wich-
mann kennzeichnet das Gesetz mit dem Begriff der 
Beteiligung die Einbindung der GB bei fachlichen so-
wie personellen, sozialen und organisatorischen Ange-
legenheiten der Dienststelle(vgl. § 19 Abs. 1 und § 20 
Abs. 1 GstG. Ebenso hat die GB gemäß § 19 Abs. 2 
GstG ein Recht auf frühzeitige Mitwirkung. 

Aus der Verpflichtung zur frühzeitigen Beteiligung 
folgt, dass die GB bereits in das Planungsstadium ein-
zubeziehen und bei der Umsetzung der Planung ggf. 
erneut zu beteiligen ist.  

Es genügt daher nicht, mich erst nach bereits vollzo-
gener Willensbildung einzuschalten. Ich muss viel-
mehr zu einem Zeitpunkt herangezogen werden, in 
dem das Ergebnis des Willensbildungsprozesses noch 
offen ist. 

Der Willensbildungsprozess innerhalb einer Dienststel-
le vollzieht sich regelmäßig in der Weise, dass Vor-
schläge unterbreitet und zwischen verschiedenen Be-
teiligten erörtert, konkretisiert und abgestimmt wer-
den. Bereits zu diesem Zeitpunkt greift die Beteili-
gungspflicht. Ich bin zuversichtlich, dass die Umset-
zung sich allmählich etabliert. 

5.3. Allgemeine Personalsituation und 
Personalentwicklung aus dem Fokus der 
Frauenförderung 

Ende 2013 waren bei der Stadtverwaltung Kaltenkir-
chen, inklusive der Beschäftigten in Betrieben und 
Einrichtungen, 125 Männer und Frauen tätig, davon 7 
Beamte (6 Männer, 1 Frau) und 114 Beschäftigte (56 
Männer, 58 Frauen). Nach den Beschäftigungsver-
hältnissen gab es 84 Vollzeitbeschäftigte, davon 50 
Männer und 34 Frauen. 34 KollegInnen arbeiteten in 
Teilzeit, davon 3 Männer und 27 Frauen, 7 Beschäftig-
te hatten Zeitverträge, davon 3 Männer und 4 Frauen. 

2 Männer waren in Altersteilzeit, keine Frau. Wir hat-
ten 4 Auszubildende, davon 1 Mann und 3 Frauen.  

Die Detailanalyse des Frauenförderplans gibt Auskunft 
über die Verteilung der Besoldungsgruppen und der 
Entgeltgruppen auf die Beschäftigten der Stadt. Hier 
finden wir folgendes Bild vor: 

 1 Mann in Besoldungsgruppe A 9,  
 1 Frau in Besoldungsgruppe A 10,  
 1 Mann in Besoldungsgruppe A 12,  
 2 Männer in Besoldungsgruppe A 13,  
 1 Mann in Besoldungsgruppe A 15,  
 1 Mann in Besoldungsgruppe B 3 

 
Das heißt: selbst bei den Beamten ist die einzige Frau, 
als stellvertretende Abteilungsleiterin, nur in der 
zweituntersten Besoldungsgruppe angesiedelt,  

 1 Mann in Entgeltgruppe 1 
 6 Männer, 1 Frau in Entgeltgruppe 2 
 2 Männer, 2 Frauen in Entgeltgruppe 3 
 9 Männer, keine Frau in Entgeltgruppe 4 
 12 Männer, 14 Frauen in Entgeltgruppe 5 
 7 Männer, 10 Frauen in Entgeltgruppe 6 
 2 Männer, 19 Frauen in Entgeltgruppe 8 
 7 Männer, 9 Frauen in Entgeltgruppe 9 
 7 Männer, 1 Frau in Entgeltgruppe 10 
 1 Mann, 1 Frau in Entgeltgruppe S11 
 kein Mann, 1 Frau in Entgeltgruppe 11 
 2 Männer, keine Frau in Entgeltgruppe 12 

 
Das heißt: auch bei den Angestellten erreicht nur eine 
der Frauen aufgrund ihrer Funktion als Abteilungslei-
terin eine hohe Eingruppierung, trotzdem ist festzu-
stellen, dass sie nach Übernahme der Leitungsfunkti-
on umgehend niedriger eingestuft wurde als ihr Vor-
gänger.  

Die Zielvorgaben des Frauenförderplans sehen vor, 
dass in jeder Besoldungs- und jeder Entgeltgruppe 
mindestens die Hälfte der Stellen mit Frauen zu be-
setzen ist. Hier sind die Zielvorgaben noch lange nicht 
umgesetzt! 

Insgesamt mussten in 2013 übrigens erneut in erheb-
licher Anzahl Personalausfälle wegen schwerwiegen-
der Erkrankungen kompensiert werden.  

5.4. Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes  
Das Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentli-
chen Dienst trat am 13.12.1994 in Kraft.  

Ziel des Gesetzes ist  

 die Förderung der Gleichstellung in der öffentli-
chen Verwaltung,  

 die Schaffung von Arbeitsbedingungen, die eine 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen,  

 der Abbau von Nachteilen für Frauen im Arbeitsle-
ben und  

 die gerechte Beteiligung von Frauen in allen Lohn-, 
Vergütungs-, Besoldungsgruppen sowie in Gremi-
en.  
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Wir Gleichstellungsbeauftragten achten darauf, dass 
die gesetzliche Pflicht immer wieder in das Bewusst-
sein der Entscheidungsträger und Entscheidungsträ-
gerinnen gerufen wird und Veränderungen angestrebt 
werden. Die Stadtverwaltung beachtet die formellen 
Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes.  

Aus meiner Sicht sind dabei folgende Aspekte immer 
zu beachten: die Effektivität von Teilzeitarbeit, die 
zielorientierte Führung und die Erhöhung der Attrakti-
vität von Familienarbeit für Väter. 

Ziel der Stadtverwaltung sollte es sein, sich auch in 
der Verteilung der Arbeitszeiten einer Gleichverteilung 
zwischen Männern und Frauen anzunähern.  

Nach dem Arbeitszeitvolumen ergab sich in 2013 fol-
gendes Bild:  

Vollzeit arbeiteten 65% der Männer und 35% der 
Frauen, auf Vollzeit umgerechnete Teilzeitstellen hat-
ten 7% der Männer und 93% der Frauen inne. Von den 
118,3 Beschäftigten der Stadt Kaltenkirchen und ihrer 
Einrichtungen waren vom Arbeitszeitvolumen her also 
53,5% an Männer und 46,5% an Frauen vergeben.  

Teilzeit sollte auch in leitenden Positionen zunehmend 
möglich sein. Das seit 01.01.2001 in Kraft getretene 
Teilzeit- und Befristungsgesetz bietet den Arbeitneh-
mern und Arbeitnehmerinnen zur Verwirklichung ihrer 
Teilzeitbegehren größere Handlungsmöglichkeiten. Ar-
beitszeiten können aufgaben- und arbeitsplatzbezo-
gen bemessen werden und sich nicht an einen „Rund-
um-die-Uhr“ Führungsverständnis orientieren. Letzt-
endlich führt die Umsetzung individueller Arbeitszeiten 
zu einer gesteigerten Motivation der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und folglich zu einer höheren Produk-
tivität und geringeren Fehlzeiten. 

5.5. Umsetzung des Frauenförderplans (FFP) und 
Berichtswesen 

Ein Instrument einer gezielten Personalentwicklung 
sind Frauenförderpläne und das dazugehörige Be-
richtswesen. Sie sind gemäß Gleichstellungsgesetz 
von der Stadtverwaltung für einen 4-Jahreszeitraum 
aufzustellen. Um die Wirksamkeit der Frauenförder-
pläne transparent zu machen, wurde das Berichtswe-
sen in den Verwaltungen verankert. Hiermit kann 
sichtbar gemacht werden, welche Maßnahmen in wel-
cher Qualität umgesetzt werden konnten. Im FFP der 
Stadtverwaltung Kaltenkirchen ist festgelegt, dass der 
Bürgermeister in einer öffentlichen Stadtvertretersit-
zung alle 4 Jahre über den Umsetzungsstand berich-
tet.  

Der Frauenförderplan für die Stadtverwaltung war gül-
tig für die Jahre 2010-2013. Ein Bericht des Bürger-
meisters über die Durchführung des GstG erfolgte am 
17.12.2013 in der Stadtvertretung.  

In der Leistungsbeschreibung des Produktplanes ist 
folgendes festgelegt: 

 Beratung von Führungskräften zu gleichstellungs-

relevanten Problemen innerhalb ihres Verantwor-
tungsbereiches  

Seit Januar 2012 wurde ich von den Besprechungen 
des Bürgermeisters mit den Abteilungsleitungen aus-
geschlossen mit der Begründung, die Themen über die 
dort gesprochen werde seit allesamt nicht gleichstel-
lungsrelevant. Darunter müssten dann auch Abtei-
lungsleitungen sein, die grundsätzlich auch gleichstel-
lungsrelevante Themen haben müssten. Nur wenn mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass gleich-
stellungsrelevante Themen, also alles, was mit perso-
nellen, sozialen und organisatorischen Angelegenhei-
ten zu tun hat, nicht behandelt werden hält die Kom-
munalaufsicht des Kreises es für gerechtfertigt, dass 
so verfahren wird. Dies hatte ich im November 2013 
prüfen lassen.  

Seit dem Ausschluss kann ich meine o.g. Leistung 
gemäß Produktplan den Führungskräften nicht mehr 
anbieten! Ich bin erneut von vielen Informationen, die 
Projekte der Verwaltung betreffen, abgeschnitten und 
erfahre davon meist über meine Netzwerke außerhalb 
der Verwaltung, was ich für unglücklich halte und sehr 
bedauere.  

Seit September 2013 erhalte ich zumindest die Proto-
kolle der Abteilungsleitungsrunden, diese sind jedoch 
zu knapp abgefasst um alle Themen oder den Diskus-
sionsverlauf nachvollziehen zu können. 

5.6. Beratung von weiblichen Beschäftigten 
Die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der Au-
ßenstellen haben die Möglichkeit, sich von mir bei un-
terschiedlichen Fragestellungen beraten zu lassen. 
Das ungeschriebene Gesetz in unserer Verwaltung, 
sich nicht an die GB zu wenden, findet glücklicher-
weise keine Anwendung mehr. Die Beratungen erfol-
gen in der Regel in persönlichen Gesprächen, meist in 
meinem Büro. 

Die meisten Anfragen beziehen sich auch weiterhin 
auf den Arbeitsalltag und die Vereinbarkeitsproblema-
tik. Darüber hinaus liegen, für alle Mitarbeitenden zu-
gänglich, Broschüren und Informationsmaterialien be-
reit. Kleinere Anliegen werden in informellen Gesprä-
chen besprochen. 

Grundsatz und Ziel der Beratungsarbeit ist es immer, 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ anzuregen. Es werden Anregun-
gen gegeben und Unterstützung für selbständige Prob-
lemlösungen angeboten. Nur wenn dies nicht möglich 
ist, werde ich, immer in Absprache und mit Zustim-
mung der ratsuchenden Kollegin/des ratsuchenden 
Kollegen, eigeninitiativ tätig. Grundsätzlich gilt nach 
wie vor, dass alle Gespräche von mir absolut vertrau-
lich behandelt werden.  

An den Themen der Einzel- und Gruppengespräche hat 
sich nichts verändert: 

 Schlechtes Arbeitsklima 
 Belastende private Lebenssituation 
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 Probleme der Arbeitsbewältigung  
 Mangelnde Anerkennung durch Vorgesetzte 

5.7. Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren 
Eine Einflussmöglichkeit auf die Personalpolitik im 
Sinne einer gezielten Frauenförderung besteht durch 
die Beteiligung der GB  an allen Stellenneu- bzw. Stel-
lenumbesetzungen. 

Die Gestaltung der Ausschreibungstexte wird von mir 
geprüft und die Vorstellungsgespräche mit durchge-
führt und gestaltet. Insbesondere prüfe ich, ob die 
Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes, des AGG (All-
gemeines-Gleichbehandlungs-Gesetz) und der Frauen-
förderpläne in diesen Verfahren eingehalten werden. 

In 2013 war ich an 7 von 10 Stellenbesetzungsverfah-
ren beteiligt. 1 Stellenbesetzung wurde nicht ausge-
schrieben, 9 wurden extern ausgeschrieben.  

6. Frauen - und gleichstellungspolitische Steue-
rungsunterstützung 

6.1. Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik  
In der Leistungsbeschreibung des Produktplanes ist 
folgendes festgelegt: 

 Prüfung von Verwaltungsvorlagen und ggf. Stel-
lungnahmen und Berücksichtigung der gesamt-
strategischen Ausrichtung 

 Mitwirkung an der Verwaltungsstrukturreform 
 Kooperation mit der ehrenamtlichen Verwaltung  
 

In diesen Produkten sind alle Leistungen zusammen-
gefasst, die d. U. anbietet, um die hauptamtliche und 
die ehrenamtliche Verwaltung bei der Formulierung 
und Durchsetzung gleichstellungsrelevanter und frau-
enspezifischer Ziele und Aufgaben zu unterstützen. 

6.2. Überregionale Zusammenarbeit 
6.2.1 Zusammenarbeit mit den Frauenministerien 

und anderen GB’s auf Landes- und Bundes-
ebene 

Die regelmäßige Teilnahme an regionalen und überre-
gionalen Konferenzen konnte durch die personelle 
Ausstattung der Stelle im Berichtszeitraum nicht be-
friedigend sichergestellt werden. In Zeiten großen Ar-
beitsanfalls vor Ort, z.B. durch die Vorbereitung von 
Veranstaltungen, konnten überhaupt keine Konferen-
zen besucht werden. 

7. Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern in der Stadt Kaltenkirchen 

Leistungsbeschreibung laut Produktplan: 

 Konzeptionsentwicklung für gleichstellungs- oder 
frauenrelevante Projekte 

 Herausgabe von differenzierten Informationsbro-
schüren zu gleichstellungs- oder frauenspezifi-
schen Themen bei Bedarf und auf Nachfrage 

 Bereitstellung von Infomaterial zu gleichstellungs- 
und frauenspezifischen Themen im Informations-
ständer des Foyers 

 Planung, Organisation und Durchführung von Ver-
anstaltungen, Ausstellungen, Workshops und Se-
minaren zu gleichstellungsrelevanten und frauen-
spezifischen Themen  

 

Das Büro wird kontinuierlich als Anlauf- und Vernet-
zungsstelle für unterschiedlichste Themenbereiche 
angefragt. Sehr häufig wird insbesondere die Koopera-
tionsbereitschaft genutzt. 

Leistungsbeschreibung laut Produktplan: 

 Öffentliche Stellungnahmen zu aktuellen gleich-
stellungs- oder frauenpolitischen Themen  

 Beratung und Unterstützung von Ratsuchenden in 
gleichstellungs- und/oder frauenpolitischen Fra-
gen 

Beratungsgespräche sind bevorzugt nach Terminab-
sprache möglich, Ratsuchende wurden jedoch nie ab-
gewiesen, ihnen wurde zumindest eine Erstberatung 
angeboten und ein Folgetermin vereinbart. Jedoch 
bringt die angewachsene EinwohnerInnenzahl in Kal-
tenkirchen und die Funktion als Mittelzentrum es auch 
mit sich, dass Beratungsanfragen auch aus dem regi-
onalen Einzugsbereich bei mir auflaufen. Die Proble-
me der Ratsuchenden sind dabei häufig so komplex, 
dass eine einmalige Beratung nicht ausreicht, sondern 
mehrere Termine vereinbart werden müssen. In Ein-
zelfällen erfolgt auch eine beratende Begleitung über 
mehrere Monate. Telefonische Erstberatung wird nach 
wie vor spontan geleistet. 

Es gab wenige Änderungen bei den Beratungsschwer-
punkten: 

 Trennung/Scheidung 
 Familiäre Gewalt 
 Schwierige private Lebenssituation allgemein 
 Fragen zu ALG II 
 Armut/Existenzsorgen 
 Schwierigkeiten mit Behörden 

Weitere Themen waren: 

 Krisenintervention 
 Wohnungsnot/Obdachlosigkeit 
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 Teilzeitbeschäftigung/Geringfügige Beschäfti-

gung 
 Existenzgründung 
 Probleme beim beruflichen Wiedereinstieg 
 Vereinsamung 

Hauptthema in den Beratungen ist nach wie vor Tren-
nung und Scheidung. Weitere Themen, oft in Koopera-
tion mit den vorgenannten, sind immer wieder Woh-
nungs- und Finanznot, sowie Schwierigkeiten mit Be-
hörden. Das Erläutern von Verwaltungshandeln ist da-
bei oft Nebenthema. 
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„Kleine“ Anfragen konnte telefonisch geklärt werden, 
z.B. Übersenden von Info-Broschüren, Adressauskünf-
te und Weiterverweisen an andere Beratungsstellen. 
Beratungsanfragen wurden weiterhin auch aus dem 
Zuständigkeitsbereich der Ämter Kaltenkirchen-Land 
und Kisdorf gestellt. Die Ratsuchenden wurden stets 
ebenfalls beraten, da in den Ämtern die Erreichbarkeit 
der ehrenamtlichen GB’s für die Ratsuchenden 
schwieriger ist als in Kommunen mit hauptamtlichen 
GB’s. 

Ein großer Teil der ratsuchenden Frauen war nach wie 
vor nicht in einem Maße erwerbstätig, dass die eigen-
ständige Existenz gesichert war, sondern bezog ent-
weder in vollem Umfang oder zumindest ergänzend 
Lohnersatzleistungen oder war auf die Unterstützung 
durch den Partner angewiesen. Die überwiegende 
Zahl der Frauen hatte im Haushalt lebende Kinder zu 
versorgen. 

Leistungsbeschreibung laut Produktplan: 

 Kooperation mit Frauenvereinen, -projekten, Ar-
beitsamt, Beratungsstellen, Organisationen und 
Schulen 

Das frauenspezifische Beratungsangebot in Kaltenkir-
chen (Frauentreffpunkt, Frau & Beruf) wird sehr gut 
angenommen. Selten muss an andere Kommunen im 
Kreis Segeberg weiterverwiesen werden.  

Berufsrückkehrerinnen und/oder Existenzgründerin-
nen werden i. d. R. an die Außen-Sprechstunde von 
Frau&Beruf in der Amtsverwaltung Kaki-Land weiter-
verwiesen. 

7.1. Außensprechstunde von Pro Familia 
Norderstedt  

Mittwochs findet eine Sprechstunde in den Räumen 
der Beratungsstelle Frauentreffpunkt statt.  

Die Beraterin ist aufgrund der Vielzahl der Anfragen 
voll ausgelastet. Die Terminvergabe erfolgt über die 
Norderstedter Beratungsstelle.  

2013 weisen die Zahlen für Kaltenkirchen 132 Bera-
tungstermine in der wöchentlichen Sprechstunde aus 
(2012 waren es 106).  

Davon fielen 12 aus, weil die Ratsuchenden nicht ka-
men (2012 waren es 13).  

Bei 26 handelte es sich um Schwangerschaftskon-
fliktberatungen nach § 219 (2012 waren es 14), bei 
denen entsprechende Bescheinigungen ausgestellt 
wurden.  

9 waren Beratungen in sozialrechtlichen Fragen (2012 
waren es 7) ohne weitere Antragstellungen.  

Bei 71 Beratungen wurden sozialrechtliche Fragen er-
örtert und gleichzeitig ein Antrag auf Mittel aus der 
Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des unge-
borenen Lebens“ gestellt (2012 waren es 68).  

8 Beratungen hatten andere Inhalte (2012 waren es 
4).  

Nachdem die Stadt Kaltenkirchen in 2013 der Bera-
tungsstelle pro familia zum 1. Mal Haushaltsmittel für 
die Übernahme von Verhütungsmittelkosten zur Ver-
fügung stellte, wurden in der Zeit vom 6.3. bis 
31.12.2013 15 Anträge von Frauen gestellt, die fol-
gende Leistungen erhielten:  

• 12 Frauen SGB II,  
• 3 Frauen SGB XII,  

von Männern wurden keine Anträge gestellt. 

• 3 der Antragstellerinnen waren unter 25 Jahre, 
• 4 waren zwischen 25-29 Jahre,  
• 5 waren zwischen 30-34 Jahre,  
• 3 waren 35 Jahre und älter.  

7 Frauen leben in Partnerschaft und 8 nicht.  

14 Frauen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit, 
eine hatte eine andere Staatsangehörigkeit.  

• 8 Frauen hatten keine Kinder,  
• 1 hatte 1 Kind,  
• 5 hatten 2 Kinder und  
• 1 hatte 3 Kinder. 

Neben der Beratung in den Außensprechstunden der 
pro familia arbeitete die Beratungsstelle auch präven-
tiv.  

2013 fanden 18 Veranstaltungen mit Schulklassen 
statt:  

• 13 davon im Gymnasium Kaki,  
• 3 in der Dietrich-Bonhoeffer Regionalschule 

und  
• 2 in der Erich-Kästner Regionalschule.  

Dazu eine Elternabendreihe mit  

• 3 Terminen im Gymnasium,  
• 1 Elternabend in der Gemeinschaftsschule 

Marschweg,  
• 1 Elternabend im Hort Kunterbunt,  
• 2 Fortbildungen in der Kita Pusteblume.  

Insgesamt also 23 Veranstaltungen, was erneut eine 
deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeu-
tet. 

Leistungsbeschreibung laut Produktplan: 

 Beratung von Frauenvereinen, Beratungsstellen 
und Initiativen 

7.2. Die Beratungsstelle Frauentreffpunkt 
Ist seit Januar 2008 in Trägerschaft des Vereins Frau-
enräume e.V. Der Verein ist ebenfalls Träger der Frau-
enberatungsstelle und des Notrufs Norderstedt.  

Das Beratungsangebot ist inhaltlich unverändert ge-
genüber dem Vorjahr, die personelle Ausweitung 
durch eine 2. erfahrene und qualifizierte Fachkraft 
konnte fortgeführt werden. Leider war die Kollegin im 
vergangenen Jahr langfristig erkrankt, so dass die Be-
ratungsstelle für die Dauer der Erkrankung eine Ver-
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tretungskraft einstellen musste. 
Durch Synergie-Effekte mit dem 
Norderstedter Trägerverein wurde 
die telefonische Erreichbarkeit op-
timiert. Auch in Urlaubs- und 
Krankheitszeiten hat sich die Zu-
sammenarbeit bewährt. 

Die Zuständigkeit für den kom-
munalen Anteil an der Finanzie-
rung der Beratungsstelle liegt bei 

der Abteilung 3, Hhst. 707300, Einzelplan 4, Soziale 
Sicherung, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände. Durch 
die politischen Gremien der Stadt wurde die Bera-
tungsstelle im vergangenen Jahr im beantragten Um-
fang unterstützt.  

Rückwirkend zum 1. Januar 2013 wurde eine mehr-
jährige Vereinbarung mit dem Träger der Kaltenkir-
chener Beratungsstelle, Frauenräume e.V., über das 
Beratungsangebot geschlossen.  

Der Vertrag regelt eine Zuwendungsvereinbarung für 
den Frauentreffpunkt Kaltenkirchen für die Jahre 
2013 und 2014. Er endet durch Zeitablauf, aber die 
Vertragsparteien nehmen spätestens im 1. Halbjahr 
2014 Gespräche auf, um sich über eine mögliche Ver-
tragsverlängerung auszutauschen.  

Der Vertrag ermöglicht der Beratungsstelle mehr Pla-
nungssicherheit für ihr Personal und die angemieteten 
Räumlichkeiten. 

7.3. Beteiligung an und Initiieren von lokalen und 
regionalen Netzwerken 

7.3.1 Der Soziale Arbeitskreis Kaltenkirchen (Soz 
AK) 

Der Soz AK Kaltenkirchen besteht seit mehr als 16 
Jahren und trifft sich in der Regel 10 Mal jährlich, 
meist im Beratungszentrum. Einladung, Protokoll und 
Koordination des AK’s übernimmt d. U.. Dieses Netz-
werk ermöglicht der GB den regelmäßigen Kontakt zu 
den meisten sozialen Einrichtungen in Kaltenkirchen. 
2013 waren im Soz AK 32 Institutionen vertreten, die 
teilweise mit mehreren MitarbeiterInnen am AK teil-
nahmen, 10 Institutionen nahmen nur sporadisch an 
Sitzungen teil, alle erhielten regelmäßig die Protokolle. 
Ca. 20 Personen nehmen monatlich teil. Neue Institu-
tionen, die um Aufnahme in den Verteiler bitten und 
an den Sitzungen teilnehmen wollen, bringen dem Ar-
beitskreis hohe Wertschätzung als unverzichtbare 
Möglichkeit zur Vernetzung entgegen.  

Im vergangenen Jahr waren folgende Institutionen  
Mitglieder des Sozialen AK Kaltenkirchen. 

Amt Kaltenkirchen-Land, Ämterlotsen, AWO, ATP Be-
treutes Wohnen, Beratung in Wohnungsnotlagen, BKE 
Blaukreuzgruppe Kaltenkirchen, Blaues Kreuz-
Frauengruppe, DRK, Drogenberatung „Flott“/ATS, 
Suchtberatung/ATS, Ev. Luth. Kirchengemeinde Süd, 
Beratungsstelle Frauentreffpunkt, Fachberatungsstel-
le gegen sexuelle Gewalt, Familienbüro/Flexible sozi-

alpädagogische Hilfen, Beratungsstelle Frau & Beruf, 
Jugendhaus, Kaltenkirchener Tafel, Kreisgesundheits-
amt/Sozialpsychiatrischer Dienst, Kreisjugendamt 
ASD-Außenstelle Kaltenkirchen, Kreisjugend-
amt/Fachkraft für die Netzwerke, Kreisjugend-
amt/Jugendhilfeplanung, Lebenshilfe Kaltenkirchen 
gGmbH, Lebenshilfe Lindenhain, Lebens- u. Erzie-
hungsberatungsstelle, Diakonisches Werk / Migrati-
onssozialberatung, Pflegediakonie, Pflegestützpunkt 
des Kreises Segeberg, pro familia Norderstedt, Psy-
chiatrische Tagesklinik, Das Rauhe Haus, Regenbogen 
e.V., Schuldenberatung, Segeberger Wohn- und Werk-
stätten, Stadt Kaltenkirchen (GB, Abteilungsleiter Ord-
nungs- und Sozialamt, Präventive Stadtsozialarbeit), 
Tausendfüßler Kinder- u. Familiengarten e.V., VHS 
Südholstein GmbH, Weisser Ring. 

Die Vereinbarung über die Arbeit des Soz AK´s aus 
dem Jahr 1997 besagt, dass es vorrangiges Ziel des 
Arbeitskreises ist, eine optimale Vernetzung aller sozi-
alen Vereinigungen, Einrichtungen und ihrer Träger 
herzustellen.  

Die Angebote der vertretenen Institutionen sollen den 
Bürgerinnen und Bürgern transparent gemacht und so 
weit wie möglich aufeinander abgestimmt werden. 

Kommunalpolitik und Verwaltung kann auf Anfrage 
oder durch Initiative des Arbeitskreises bei ihrer Ent-
scheidungsfindung fachliche Anregungen und Unter-
stützung beim Sozialen Arbeitskreis abfragen und eine 
zentrale Ansprechperson finden. 

Die selbst gewählten Aufgaben des Arbeitskreises sind 
neben der Kooperation und dem Erfahrungsaustausch 
insbesondere die Beteiligung an der Jugendhilfepla-
nung.  

Weiterhin ist die Erörterung von Fragestellungen in so-
zialen und gesundheitlichen Bereichen (z.B. zu aktuel-
len Konflikten im Gemeinwesen) Gegenstand der Be-
ratung im Soz AK.  

Gegebenenfalls werden der Verwaltung und den politi-
schen Gremien Anregungen und Gesprächsbereit-
schaft signalisiert. 

Die Mitglieder des Soz AK verstehen sich in der Au-
ßendarstellung als AnsprechpartnerInnen für den AK 
und nicht für die Belange einzelner Mitglieder. 

Im Sommer 2013 begann eine Unter-AG des AK's un-
ter Vorsitz d. U. mit der Vorbereitung eines Fachtages 
zum Thema "Leichte Sprache", der im Februar 2014 
durchgeführt wurde. 

7.3.2 Die „Kinder“ des Sozialen Arbeitskreises Kal-
tenkirchen 

Rat & Hilfe als Broschüre und im Internet 
Die Veröffentlichung der Rat & Hilfe-Broschüre findet 
seit Sommer 1997 großes Interesse. Ziel der Broschü-
re ist es, als Informations- und Nachschlagewerk zu 
dienen und die für Kaltenkirchen wichtigen Anlaufstel-
len und Institutionen zu präsentieren. Das Heft ist in-
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zwischen offizielle Info-Broschüre der Stadt Kaltenkir-
chen und wird ständig aktualisiert. Der Druck erfolgt in 
der Hausdruckerei der Verwaltung. Das Info-Heft kann 
von allen Institutionen in der benötigten Anzahl ange-
fordert werden. Es ist ebenfalls auf der Internet-Seite 
der Stadt Kaltenkirchen unter dem Link Bürgerinfo zu 
finden. 

Von neuen Institutionen, die um Aufnahme in das ak-
tualisierte Heft bitten, wird die Broschüre als unver-
zichtbare Möglichkeit zur Öffentlichkeitsarbeit hoch 
geschätzt.  

Die Info-Rallye 
Seit 12 Jahren gibt es die Info-Rallye in Kaltenkirchen. 
Traditionell nehmen die 5 Klassen der 8. Jahrgangs-
stufe der Erich-Kästner-Regionalschule teil. 2013 fand 
die Rallye am 30. Mai statt. Start und Ziel war wieder 
das Jugendhaus. Die Preisverleihung fand am 13. Juni 
in der Schule statt.  

Folgende Institutionen wurden im Beratungszentrum 
besucht: Erziehungsberatungsstelle, Fachberatungs-
stelle gegen sexuellen Missbrauch, Frauentreffpunkt, 
pro familia, ATS, Jugendamt, Schuldenberatung, Mig-
rationsberatungsstelle. 

An ihren jeweiligen Standorten wurden besucht: VHS, 
Regenbogen e. V. und Jugendhaus. 

Die Idee für diese Art von Rallye wurde 1998 für die 
Bad Segeberger Schulen entwickelt von der Jugend-
schutzbeauftragten des Kreises gemeinsam mit den 
MitarbeiterInnen des Jugendtreffs „Alte Feuerwache“ 
und der Beratungsstelle PRO FAMILIA in Bad Sege-
berg.  

Auch Kaltenkirchen hält in vielen Einrichtungen Ange-
bote für junge Menschen vor, dort wird kompetente 
und professionelle Hilfe angeboten, wenn Jugendliche 
Fragen, Ängste und Nöte haben. In der unmittelbaren 
Arbeit mit Jugendlichen wird jedoch oft deutlich, wie 
wenig Jugendliche über Arbeit und Aufgaben der Bera-
tungs-, Hilfs-, und Informationseinrichtungen wissen. 
Ziel der Info-Rallye ist es daher, eine Veranstaltung 
durchzuführen, in der die Jugendlichen sowohl Infor-
mationen über Beratungseinrichtungen vermittelt 
werden, als auch Spaß, Unterhaltung und „anderes 
Lernen“.  

Daher wurde die Veranstaltungsform einer Rallye ge-
wählt, um durch das Aufsuchen der Einrichtungen 
Schwellenängste abzubauen und durch das Lösen von 
Aufgaben in der jeweiligen Beratungsstelle Informati-
onen in einem spielerischen und spannenden Rah-
men vermitteln zu können. Es wurden diejenigen Insti-
tutionen vor Ort ausgewählt, die für Jugendliche von 
Bedeutung sein können. Diese Beratungsstellen sind 
Stationen der Rallye. Hier müssen die Jugendlichen 
Aufgaben und Rätsel zur jeweiligen Einrichtung lösen 
oder Fragen beantworten. 

Jede teilnehmende Klasse wird zuvor in der Schule 
von dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin in 

Kleingruppen aufgeteilt, die sich auf verschiedene 
Rundkurse begeben. Anschließend wird ein gemein-
sames Klassenprodukt erstellt, in dem die Beratungs-
stellen mit ihren jeweiligen Angeboten dargestellt wer-
den sollten. 

Als Anreiz gibt es Klassenpreise für die besten Ideen 
und die Präsentation. Zuverlässige Sponsoren stiften 
jedes Jahr die attraktiven Klassenpreise. Dies sind: 
Ein Frühstück für die ganze Klasse bei Dodenhof, ein 
Badetag für die ganze Klasse in der Holsten Therme, 
ein Besuch für die ganze Klasse im Fitnessstudio 
CHACE. 

Der Mittagstisch 
Der „Mittagstisch“ als Ort der Nachbarschaftshilfe und 
Begegnung startete im Januar 2008. In vielen deut-
schen Städten hat sich ein solches Projekt bereits 
etabliert. Auch in Kaltenkirchen wurde der Bedarf ei-
nes solchen Projekts vom Sozialen Arbeitskreis Kal-
tenkirchen gesehen. Vertreterinnen und Vertreter der 
Stadt, sozialer und diakonischer Einrichtungen, der 
Kaltenkirchener Tafel, der VHS Südholstein gGmbH, 
der evangelischen und katholischen Kirche und ver-
schiedene Privatpersonen schlossen sich daher zu ei-
nem Vorbereitungsteam zusammen, um das Projekt 
zu konzipieren  

Am 30.1.2008 gab es die erste Essensausgabe im 
Christophorushaus, Brookweg 1. Die Mahlzeiten wer-
den immer mittwochs von 12-14 Uhr gegen eine Min-
destspende von 1 € abgegeben. Inzwischen werden 
wöchentlich 60-69 Essen ausgegeben. Das Limit ist 
somit erreicht, die Abnahmezahlen sind ungebrochen 
sehr hoch. 

Drei Ziele werden mit dem Projekt „Mittagstisch“ um-
gesetzt: 

- Menschen sollen trotz ihrer finanziellen oder 
sozialen Schwierigkeiten eine gesunde, warme 
Mahlzeit erhalten. 

- Menschen sollen die Chance haben, in Ge-
meinschaft mit anderen essen zu können.  

- Menschen sollen gleichzeitig Hilfe vor Ort fin-
den durch Ansprechpersonen von Kirche und 
Stadt. 

Das Angebot des Mittagstischs richtet sich an Men-
schen aller Altersstufen: Schulkinder, Ein-Eltern-
Familien, ältere Menschen und Alleinstehende. Wer 
kommen mag, ist herzlich eingeladen! 

Das Sozialkaufhaus 

Die langersehnte Eröffnung 
fand am 19.7.2012 mit 
überwältigendem Interesse 
der Bevölkerung und in An-
wesenheit vieler Vertrete-

rInnen der Verwaltungen von Kreis, Amt und Stadt 
statt. Auch alle Fraktionen entsandten Vertretungen.  
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7.4. Der Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch 

von Kindern 
Der Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch in Kal-
tenkirchen wurde 1994 auf meine Initiative ins Leben 
gerufen. Er existiert inzwischen leider nur noch als 
kreisweiter AK und findet meist in Bad Segeberg statt. 
Die seit 1996 kreisweit tätige Fachberatungsstelle in 
Trägerschaft des Kinderschutzbundes Kiel, mit Sitz in 
der Kreisstadt, bot zunächst vor Ort Sprechstunden für 
professionelle HelferInnen an. Aufgrund erheblicher 
Haushaltskürzungen des Kreises ist die Personalaus-
stattung seit 2004 stark reduziert worden. Dies wirkt 
sich sowohl auf die Konstanz in der personellen Be-
setzung als auch auf die Präsenz in Kaltenkirchen ne-
gativ aus. In der Regel findet nur noch einmal jährlich 
eine kreisweite Tagung in Segeberg statt.  

7.5. Das Kooperations- und Interventions-Konzept 
für die Region Kaltenkirchen 

Thema und Ziel ist die Koordinie-
rung der Maßnahmen zum Ge-
waltschutzgesetz, das 2002 in 
Kraft trat. Gekoppelt wurde es mit 

dem Wegweisungserlass für die Polizei.  

Der KIK-Kaki-AK wurde von d. U. Anfang 2002 gegrün-
det unter Beteiligung der Beratungsstelle Frauentreff-
punkt, einer Kaltenkirchener Rechtsanwaltskanzlei, 
der Polizeidienststelle Kaltenkirchen und des Weißen 
Rings. Rasch konnten durch intensive Besprechungen 
und verlässliche Absprachen eine gute Vernetzung 
und Zusammenarbeit sichergestellt werden. Mittler-
weile sind die AWO Kaltenkirchen, die Migrationsbera-
tungsstelle, die Frauengruppe des Blauen Kreuzes 
und die KIK-Koordinatorin des Kreises Segeberg dazu 
gekommen. 

Die KIK-Region-Kaki ist eine von dreien im Kreis Se-
geberg, ihre Einzugsbereiche wurden durch die Stand-
orte der 3 Frauenfachberatungsstellen im Kreis defi-
niert.  

Zu unserer Region gehört neben der Stadt Kaltenkir-
chen das Amt Kaltenkirchen-Land, die Stadt Bad 
Bramstedt und das Amt Bad Bramstedt-Land, die Ge-
meinde Henstedt-Ulzburg und das Amt Itzstedt. 

Für die Polizei ist die zuverlässige Kooperation mit den 
Frauenprojekten unverzichtbar, da diesen vom Minis-
terium für Bildung und Frauen die Aufgabe übertragen 
wurde, den Frauen Beistandschaft und Unterstützung 
in Form von Gesprächen und Begleitung anzubieten.  

Die kreisweiten Treffen der KIK-Region Segeberg fin-
den 1-2-mal jährlich im Kreishaus Segeberg statt, da-
zu lädt die KIK-Koordinatorin des Kreises ein. Die Zu-
sammenarbeit auf kommunaler Ebene in Kaltenkir-
chen klappt nach wie vor reibungslos. 

7.6. Die Beratungsstelle „Frau & Beruf“  
Seit 1998 gibt es im Kreis Se-
geberg die Beratungsstelle 
„Frau & Beruf“ in Trägerschaft 
der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft des Kreises Sege-
berg (WFS). Seit 2001 befindet 
sie sich in Trägerschaft der 
WEP. Die Fachberatung und In-
formation zu den Themen Be-

rufswegplanung für Berufs-Einsteigerinnen, Wege zur 
Existenzgründung, Wiedereinstieg nach einer Familien-
Phase, Weiterbildung, Fortbildung und Umschulung 
sowie finanzielle Fördermöglichkeiten wird im Ein-
zugsbereich Kaltenkirchen sehr gut angenommen.  

Die Beratungsstelle ist durch den Sozialen AK bestens 
vernetzt mit den anderen Beratungsstellen in Kalten-
kirchen.  

Die Sprechstunden finden einmal wöchentlich don-
nerstags nach Voranmeldung in der Amtsverwaltung 
Kaltenkirchen-Land statt. Bei Bedarf finden dort auch 
zusätzliche Beratungstermine statt.  

Beratungsanfragen zur o. g. Thematik werden daher 
von mir in der Regel an die F&B-Beraterin vor Ort oder 
an die Fachberatungsstelle in Segeberg weitergeleitet. 

7.7. Das lokale Bündnis für Familie 
Im Berichtszeitraum hat die 
Netzwerkarbeit im Bündnis 
für Familie einen erhebli-
chen Zeitumfang einge-
nommen. Die Mitarbeit fand 

in der Lenkungsgruppe und im Plenum sowie im „AK 
Alternative Wohnformen“ des Bündnis für Familie in 
Kaltenkirchen statt. Seit Ende 2008 koordinierte ich 
gemeinsam mit Renate Amthor/AWO Kaltenkirchen 
den AK alternative Wohnformen und bereitete öffentli-
che Veranstaltungen dazu vor. In 2013 wurde keine 
öffentliche Info-Veranstaltung durchgeführt.  

Die Lenkungsgruppe bat mich, die Koordination des 
Bündnisses zu übernehmen. Da ich mich außerstande 
sah, dies im Rahmen meiner halben Stelle als GB zu-
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sätzlich zu leisten, wandten wir uns gemeinsam an 
den Bürgermeister um eine Stellenausweitung zu er-
reichen. Nach monatelanger Prüfung durch die Ver-
waltung wurde dem Fachausschuss eine Vorlage prä-
sentiert, die die Übernahme der Betreuung des Loka-
len Bündnisses für Familie durch die Fachabteilung 4 
vorsieht. Die Entscheidung des Bürgermeisters wurde 
nicht begründet.  

Ich bedauere diese Entwicklung sehr und sehe den 
Fortbestand des Bündnisses existentiell gefährdet, da 
eine Betreuung m.E. nicht mit einer Koordination 
gleichgesetzt werden kann.  

7.8. AK Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
Ziel dieses AK’s ist es, Fachveranstaltungen für Per-
sonalverantwortliche aus Unternehmen zu organisie-
ren, um einerseits auf den demographischen Wandel 
und den drohenden Fachkräftemangel aufmerksam zu 
machen und andererseits Unternehmen, Institutionen 
und Einrichtungen zu familienfreundlichen Strukturen 
zu ermutigen. So wird die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für MitarbeiterInnen erleichtert, die „Care“-
Pflichten zu erfüllen haben. In diesem AK kooperierte 
ich mit folgenden Personen und Institutionen: Elke 
Adomeit - Koordinatorin Lokales Bündnis Familie, Mar-
tina Kreutzmann – Beratungsstelle FRAU & BERUF + 
GB, Karin Wesel – Unternehmensberaterin, Corinna 
Schmidt – BCA Arbeitsagentur Neumünster. In 2012 
entschieden wir uns, für ArbeitgeberInnen und Arbeit-
nehmerInnen eine Broschüre zu entwickeln, die um-
fassend alle Möglichkeiten der Kinderbetreuung und –
versorgung inklusive Schulformen in der Region Kal-
tenkirchen darstellt und entsprechende Steuertipps 
und Anreize enthält und andererseits ein vergleichba-
res Angebot für die Betreuung und Versorgung pflege-
bedürftiger Familienangehörigen in der Region. Also 
alles, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie er-
leichtert bzw. die Familienfreundlichkeit in den Betrie-
ben erhöht. Ein Servicepaket sozusagen. Die Vorarbeit 
ist abgeschlossen, in 2013 waren die Kapazitäten zur 
Veröffentlichung allerdings nicht gegeben. 

7.9. Das Forum „Unternehmerinnen im Gespräch“ 
Seit 2002 gibt es das erfolgreiche 
Kooperationsprojekt von Unter-
nehmerinnen der Region Kalten-

kirchen zur Förderung der beruflichen Selbstständig-
keit von Frauen mit den Gleichstellungsbeauftragten 
der Amtsverwaltung Kaltenkirchen-Land, der Städte 
Bad Bramstedt und Kaltenkirchen, der Beratungsstel-
le FRAU & BERUF und der WEP GmbH.  

Unser Anliegen 

Der Anteil der erfolgreich von Frauen geführten Unter-
nehmen wächst ständig. Unternehmerinnen gründen 
häufig in Handels- und Dienstleistungsbereichen. Die 
spezifisch fachlichen Anforderungen kommen Frauen 
eher entgegen als die technisch-wissenschaftlichen 
Unternehmensfelder, zumal auch die Möglichkeit be-

steht, durch ein "learning by doing" in die selbststän-
dige Tätigkeit hinein zu wachsen. Die Idee der Selbst-
ständigkeit ist bei Frauen oft verbunden mit dem 
Wunsch nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. 
Dabei ist zu beobachten, dass Unternehmerinnen der 
Kapital- und Risikominimierung einen hohen Stellen-
wert beimessen. 

Wichtig außerdem: Frauen bauen auf eine ausgepräg-
te Kommunikation wenn es um die Umsetzung ihrer 
Gründungsidee geht. Vor diesem Hintergrund entwi-
ckelten die Kooperationspartnerinnen im Jahr 2002 
das Projekt Unternehmerinnen im Gespräch von der 
Idee bis zur Umsetzung. 

Ziel ist es, Frauen ein Forum zu bieten, die bereits ein 
Unternehmen gegründet haben, ein solches erfolg-
reich am Markt etablieren wollen oder die über ihre 
Geschäftsidee mit kompetenten Fachfrauen diskutie-
ren wollen. Zielgruppe sind Existenzgründerinnen, Ein-
Frau-Betriebe sowie Unternehmerinnen, die bereits 
mehrere MitarbeiterInnen beschäftigen und Freiberuf-
lerinnen. 

Angebote des Kaltenkirchener Forums Unternehme-
rinnen im Gespräch: 

• Regelmäßige Gesprächsabende zu unterneh-
merischen Themen im Bürgerhaus Kaltenkir-
chen  

• Alle 2 Jahre Kaltenkirchener Unternehmerin-
nentag als ganztägige Veranstaltung im Busi-
ness & Spa Resort Dreiklang 

• Alle 2 Jahre Visitenkartenparty als Abendver-
anstaltung im Veranstaltung im Business & 
Spa Resort Dreiklang zum Knüpfen von Kon-
takten und zur Netzwerkepflege 

• Beteiligung an der Internetplattform XING als 
geschlossenen Gruppe "Unternehmerinnen im 
Gespräch" mit vielfältigen Informations- und 
Diskussionsmöglichkeiten 

2013 lud das Kaltenkirche-
ner Forum Unternehmerin-
nen im Gespräch zum vier-
ten Mal zum Unternehmer-
innentag in Kaltenkirchen zu 

einem Fachtag mit Vorträgen und Workshops zur Exis-
tenzgründung und Existenzsicherung von jungen Un-
ternehmen ein.  

Das Netzwerk ist eine wichtige Plattform für Erfah-
rungsaustausch und Wissenstransfer. Unser Ziel ist 
es, Existenzgründerinnen weiteres Rüstzeug mit auf 
den Weg zu geben und junge Unternehmen bei der 
Existenzsicherung zu unterstützen.  

Neben Fachvorträgen wie „Ohne Moos nichts los“ mit 
Inhalten zu Businessplananforderungen und Förder-
mitteln oder „Social Media: Hier geht’s zum Kunden“ 
wurden Themen wie „Ich bin eine Frau – und das ist 
gut so!“ oder „Wie schaffe ich das alles? Überlebens-
strategien im Unternehmerinnenalltag“ angeboten. 
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Das ORGA-Team des Forums konnte hervorragende 
Expertinnen als Referentinnen gewinnen. Besonders 
herauszuheben ist, dass die Veranstaltung von der 
bga (bundesweite gründerinnen agentur), der Investi-
tionsbank Schleswig-Holstein und der WEP Wirt-
schaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des 
Kreises Pinneberg mbH unterstützt wurde.  

 
7.10. Arbeitskreis Demenz 
Der Arbeitskreis Demenz existiert in Kaltenkirchen seit 
2006. Seitdem werden dort regelmäßig die Veranstal-
tungen zum Welt-Alzheimer-Tag vorbereitet und die 4 
Tanzcafés im Jahr für Demenzerkrankte und ihre An-
gehörigen sowie alle weiteren Interessierten.  

In diesem AK arbeite-
te ich mit der Alzhei-
mer Gesellschaft 
Norderstedt – Sege-
berg e.V., der Hospiz-
gruppe Kaltenkirchen, 
dem Seniorenbeirat 
der Stadt Kaltenkir-
chen, dem Pflege-
stützpunkt im Kreis 
Segeberg, der Pflege 

Diakonie, dem Pflegedienst "Bliev to Huus“, dem DRK 
Seniorenzentrum und Pflegeheim Am Ehrenhain, dem 
Alten- und Pflegeheim Uhlenhorst, dem Seniorenheim 
Alvesloher Hof, dem Mehrgenerationenhaus der "Tau-
sendfüßler", der Gesellschaft zur Förderung der Pati-
entenbetreuung Kaltenkirchen und mit Pastorin Ksch-
amer zusammen. 

8. Seminare/Kurse 

8.1. Kaltenkirchener Schreibwerkstatt 
Seit November 2001 
finden regelmäßig 2 
Kurse jährlich im Bür-
gerhaus statt. Der 24. 
und 25. Kurs fanden 
2013 wieder in Ko-
operation mit der GB 
Amt Kaki-Land statt. 

Adelheid Liepelt, Kursleiterin für Kreatives Schreiben 
und Poesietherapie, gibt verschiedene Schreibanre-

gungen, die den Schreibstart erleichtern. Das Angebot 
richtet sich stets an Frauen jeden Alters mit und ohne 
Schreiberfahrungen.  

8.2. Frauen in die Kommunalpolitik 
Anfang des Jahres 2013 wurden 2 Seminarreihen 

„Frauen in die Kommunalpolitik“ in Kaltenkirchen, 
vom 12.2.-19.3.2013 und Quickborn, vom 20.3.-
24.4.2013 durchgeführt um mehr Frauen für die 
Kommunalpolitik zu interessieren. 

Die Seminarreihe war sehr erfolgreich! Ca. 40 Frauen 
wurden geschult, etwa die Hälfte von ihnen ist inzwi-
schen kommunalpolitisch tätig. Es wurde ein Kommu-
nalpolitischer Frauenstammtisch eingerichtet, der 
2013 alle 2 Monate stattfand. 

Umso bedauerlicher ist es, dass nach der Kommunal-
wahl Ende Mai 2013 trotzdem so wenige Frauen in die 
Kaltenkirchener Stadtvertretung eingezogen sind, bzw. 
in Ausschüsse und weitere Gremien entsandt wurden. 
Daher habe ich am 24.06.13 in einer Stellungnahme 
den Bgm darauf hingewiesen, dass es auf der Stadt-
vertretersitzung vom 18.06.2013 durch die Entsen-
dungsbeschlüsse in folgende Gremien nicht zur ge-
setzlich vorgegebenen paritätischen Besetzungen 
kam: 

1. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Was-
serversorgung Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg (0 
Frauen, 4 Männer) 

2. Verbandsversammlung des Wege-
Zweckverbandes der Gemeinden des Kreises SE 
(0 Frauen, 4 Männer) 

3. Verbandsversammlung des Abwasser-
Zweckverbandes Pinneberg (0 Frauen, 2 Männer) 

4. Aufsichtsrat Städtische Betriebe GmbH (0 Frauen, 
8 Männer) 

Es handelt sich hierbei um einen Verstoß gegen den § 
15 (1) GstG. Ich bat darum, gegen diesen Beschluss 
gem. § 43 GO Widerspruch einzulegen und verwies in 
diesem Zusammenhang auf das Rechtsgutachten der 
Kanzlei Weissleder und Ewer vom Januar 2012. In den 
Fachausschüssen und in der Stadtvertretung sieht es 
zum Teil etwas, aber nicht erheblich besser aus. 

Es geht hier um die Förderung von Frauen in Ehren-
ämtern. Da der Bgm davon ausgeht, dass derzeit nicht 
genügend Frauen für die Übernahme der Posten zur 
Verfügung stehen, möchte ich gemeinsam mit ihm das 
Ziel einer paritätischen Besetzung in den Gremien der 
Stadt erreichen. Dazu braucht es auch die Zusam-



Gleichstellungsbeauftragte 

Seite 68 von 76 

menarbeit mit den PolitikerInnen, um gemeinsam da-
für zu werben, Frauen für kommunalpolitisches Enga-
gement in unserer Stadt zu interessieren und das Ziel 
in den kommenden Jahren zu erreichen.  

Auf Kreisebene haben wir uns darauf verständigt, 
künftig 1 Mal jährlich die Seminarreihe „Frauen in die 
Kommunalpolitik“ in den verschiedenen Städten und 
Gemeinden des Kreises Segeberg anzubieten.  

In 5 Jahren werden wir dann hier in Kaltenkirchen, 
rechtzeitig vor der Kommunalwahl, wieder mit einem 
Seminar dabei sein. 

 

8.3. Informationsbroschüren 
Im Berichtszeitraum lagen folgende Informationsbro-
schüren und Dokumentationen zur Mitnahme bereit: 

Auf Bundesebene:  
- Broschüre: Rentenratgeber für Frauen 
- Broschüre: Wenn das Gedächtnis nachlässt 
- Broschüre: Pflegeversicherung 
- Faltblatt Mütterkuren. Mutter-Kind-Kuren. 

Auf Landesebene:  
- Broschüre: Geringfügige Beschäfti-

gung/Teilzeitarbeit Broschüre: Nur Mut! Hand-
lungsmöglichkeiten für Frauen in Gewaltbezie-
hungen/Ausgaben in Deutsch, Russisch; Tür-
kisch 

- Wissenswertes für Sie und Ihn zu Eherecht und 
Eheverträgen 

Auf Kreisebene:  
- Broschüre Schwanger im Kreis Segeberg im 

November 2007 erschienen,  
- Broschüre: Trennung - Scheidung – Broschüre 
- Faltblatt: Hilfen bei häuslicher Gewalt 
- Faltblatt: Und ewig droht das Essen /Thema:  

 Ess-Störungen  
- Faltblatt: Mutter(Vater)-Kind-Kuren  
- Faltkarte Notrufnummern für Kinder und Ju-

gendliche  

Auf kommunaler Ebene: 
- Broschüre Rat & Hilfe, regelmäßig aktualisiert 

seit 1997 
- Faltblatt: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
- Faltblatt: Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ 
- Faltblatt: Brustkrebs-Selbsthilfegruppe „Kopf 

Hoch“ 
- Diverse Flyer zu den Veranstaltungen 

9. Veranstaltungen 2013 

9.1. Internationaler Frauentag / 8.3.2013 
Zum 4. Mal lud ich, gemeinsam mit dem Frauentreff-
punkt, die Kommunalpolitikerinnen und Netzwerk-
partnerinnen zum Frauennetzwerk-Brunch ein, dies-

mal am 7.3.2013 ins Haus der Beratung und Hilfe, 14 
Frauen nahmen teil.  

 
Am nächsten Tag, dem Jahrestag des Internationalen 
Frauentages, fand zum 1. Mal ein interner Frauen-
tagsbrunch nur für die Frauen der Verwaltung und der 
Einrichtungen der Stadt, der Bürgermeister hatte dazu 
verfügt, alle teilnehmenden Frauen für 2 Stunden von 
der Arbeit frei zu stellen. 18 Frauen nahmen an der 
Veranstaltung teil. 

 

9.2. Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen am 
25. November 2013  

 In Kaltenkirchen gab es anlässlich des Aktionsta-
ges folgende Aktivitäten in der Woche vom 20.-
27.11.2013: 

 Vor dem Rathaus und der Amtsverwaltung Kalten-
kirchen-Land wehten die Banner „frei leben – oh-
ne gewalt“ von TERRE DES FEMMES, um auf den 
Aktionstag aufmerksam zu machen. 

 Im Kaltenkirchener Rathausfoyer und im Ein-
gangsbereich der Amtsverwaltung standen Info-
Tische mit kostenlosem Informationsmaterial zum 
Mitnehmen, zum Teil mehrsprachig, für interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger bereit. 

 Am Montag, den 25.11.2012, gab es ab 7.00 Uhr 
den traditionellen Info-Stand in der Stadtbäckerei 
Wagner am Markt 12 in Kaltenkirchen, betreut 
von den Fachfrauen des regionalem KIK-
Netzwerkes Kaltenkirchen, mit umfassenden In-
formationen zum Thema häusliche Gewalt und In-
formationsmaterial zum Mitnehmen. 

Im Rahmen des Antigewalttages wird in Deutschland 
alljährlich auf den »Aktionsplan der Bundesregierung 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen« und das 
darin enthaltene Gewaltschutzgesetz hingewiesen. 
Schließlich ist dies der ernsthafteste Versuch der Re-
gierung gegen innerhäusliche Gewalt an Frauen etwas 
zu tun.  

Durch das Gewaltschutzgesetz müssen die Opfer nicht 
mehr aus der gemeinsam genutzten Wohnung fliehen, 
sondern der Täter kann von der Polizei weggewiesen 
werden. Bei den gesetzgeberischen Maßnahmen geht 
es vor allem darum, von Gewalt betroffene Opfer bes-
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ser zu schützen. Für den Erfolg des Aktionsplanes sind 
die länderübergreifende Kooperation und die Vernet-
zung der Hilfsangebote vor Ort von grundlegender Be-
deutung. 

Es haben sich daher auch im Kreis Segeberg Frauen-
fachberatungsstellen, Polizei, Gleichstellungsbeauf-
tragte, Frauenhaus, Rechtsanwältinnen, Weißer Ring 
und Jugendamt zu regionalen KIK-Netzwerken zu-
sammengeschlossen und veranstalten alljährlich Akti-
onen und Veranstaltungen zum 25. November. 

 

Mit den Aktivitäten soll ein Zeichen gesetzt werden, 
dass Frauen über die Parteigrenzen und ihre persönli-
chen Lebensumstände hinweg ihre Rechte gemein-
sam verteidigen und weiter erkämpfen wollen. Ein Zei-
chen der Solidarität auch mit all jenen Frauen, für die 
der Kampf um Gleichberechtigung gleichzeitig auch 
der Kampf um ihr Leben ist. 

 

Alljährlich gibt es am 25. November weltweit verschie-
dene Aktionen und Kampagnen. Der Tag gründet auf 

der Vergewaltigung und Ermordung der Schwestern 
Patria, Maria Theresa und Minerva Mirabel in der Do-
minikanischen Republik. Sie wurden am 25.11.1960 
unter Diktatur von Trujillo vom militärischen Geheim-
dienst verschleppt, gefoltert, vergewaltigt und getötet, 
weil sie gegen das Regime politisch aktiv waren. 

1981 fand in Bogotá ein Treffen engagierter Frauen 
aus Lateinamerika und der Karibik statt. Sie riefen 
den 25. November zum Internationalen Tag gegen 
Gewalt an Frauen aus. Seither machen Frauengrup-
pen aus Südamerika, Asien und Westeuropa am 25. 
November durch Aktionen auf die tägliche Gewalt an 
Frauen weltweit aufmerksam. 

Es zeigt sich auch hierzulande, dass noch viel zu tun 
ist: In der EU ist eine von fünf Frauen mindestens 
einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt durch ihren 
männlichen Partner geworden.  

In der BRD suchen jährlich über 40.000 Frauen Frau-
enhäuser als Zufluchtsorte auf, und die Dunkelziffer 
häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder ist nach 
Schätzungen von Kriminologen, zwölfmal so hoch. Ei-
ne andere Statistik sagt, dass in Deutschland jede 
siebte Frau zwischen 20 und 60 Jahren mindestens 
einmal in ihrem Leben vergewaltigt wurde. Gewalt ge-
gen Frauen muss daher immer wieder in der Öffent-
lichkeit thematisiert werden, damit alle Menschen 
sensibilisiert werden. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem In-
ternet unter: http://www.kaltenkirchen.de 

 

 

http://www.kaltenkirchen.de/
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1. Historie 

Die HolstenTherme GmbH wurde im November 1988 
gegründet und betreibt seit der Eröffnung am 3. Mai 
1991 das Freizeitbad für ihren Gesellschafter, die 
Stadt Kaltenkirchen. Die von der Stadt Kaltenkirchen 
in Verbindung mit den Zuwendungsgebern Bund, Land 
und Kreis übernommenen Investitionskosten betrugen 
DM 26.000.000. Die HolstenTherme GmbH hat einen 
Gewinnabführungsvertrag mit der Muttergesellschaft 
„Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH“ abge-
schlossen, der seit dem 1.1.2005 wirksam ist und 
gleichzeitig die Muttergesellschaft zum Verlustaus-
gleich verpflichtet. 

1.1. Entwicklung der HolstenTherme  
Das Schwimm-, Sport- und Freizeitzentrum „Holsten-
Therme“ besteht aus ErlebnisBad mit angeschlosse-
ner KinderKaribik und SoleRelaxpool, SaunenWelt, 
FitnessStudio, WellnessStudio, SonnenStudio, Sport-
becken, Gastronomie und Shop. Die Wasserfläche be-
trägt 1.100 qm, die Nutzfläche 6.132 qm und die 
Grundstücksgröße 40.503 qm.  

• Am 26.12.2003 eröffnete die HolstenTherme 
ein FitnessStudio. Dazu wurde die Therme um 
einen 650 qm großen Anbau erweitert. 

• Im Jahr 2005 folgte zur Erweiterung des Garde-
robenbereichs ein Anbau mit 194 Schränken. 

• Im September 2008 wurde die HolstenTherme 
erneut um 350 qm Nutzfläche vergrößert. In ei-
nem Neubau wurde unter dem Namen „Kin-
derKaribik“ ein Kinderland mit 2 insgesamt 45 
qm großen Wasserbecken eröffnet. Zusätzlich 
erhielt der Außenbereich des ErlebnisBades 
noch ein 70 qm großes Solebecken.  

• Im Jahr 2008 wurde das Mafis-Kassensystem 
und die gesamte Netzwerktechnik der Holsten-
Therme modernisiert. Weiterhin wurde die Fil-
tertechnik teilweise erneuert.  

• Im Jahr 2009 erfolgte die Umgestaltung der 
bisherigen Liegewiese in einen PalmenGarten 
nach Feng-Shui. 

• Im Jahr 2009 wurde die SaunenWelt um eine 

Afrika-Sauna erweitert. 
• 2010 wurde insbesondere in den Bau eines 

Sauna-Wintergartens, die Modernisierung der 
Garderobe, die weitere Umstellung von Saunen 
auf Gas und die Filtersanierung investiert. 

• Im Jahr 2011 wurde ein Multifunktionsgebäude 
mit Büros und Wäscherei angebaut und das 
FitnessStudio um ein Zirkeltraining erweitert.  

• Im Jahr 2012 wurde eine Japan Sauna mit Ja-
panischem Garten geschaffen. Die Gastrono-
mie wurde um das orientalische Restaurant 
„Mahira“ in der SaunenWelt erweitert.  

• Im Jahr 2013 wurde in der SaunenWelt ein 
Dusch- und Ruhehaus im brasilianischen Kolo-
nialstil erbaut, durch welches eine spürbare 
Entlastung zu Starklasttagen bewirkt werden 
konnte. Weiterhin wurde eine BerberOase mit 
zusätzlichen Liegeflächen geschaffen. Ferner 
wurde der Zugang zur SaunenWelt erneuert 
sowie ein weiterer Wellnessraum für Paarmas-
sagen zur Kapazitätserweiterung geschaffen. 
Zudem wurde ein Quick Check In für Fitness-
Studio Mitglieder realisiert, um einen schnelle-
ren Zugang zu ermöglichen. Für das Fitness-
Studio wurden weiterhin Ausdauergeräte er-
setzt, das Kursprogramm ausgeweitet und qua-
litativ überarbeitet. Aufgrund der zunehmenden 
Mitbewerbersituation wurde für das Fitness-
Studio eine Marktanalyse in Zusammenarbeit 
mit einer Unternehmensberatung durchgeführt.  

Des Weiteren wurde ein Masterplan 2013 ff. in Zu-
sammenarbeit mit einer Unternehmensberatung er-
stellt. Berücksichtig wurde eine Potenzialanalyse bis 
2025, das Einzugsgebiet nach Anfahrts-Isochronen, 
die Marktabschöpfung sowie eine Konzept- Fort-
schreibung inkl. Wirtschaftlichkeitsberechnung. 

 

1.2. Geschäftsführung 
Seit dem 01.01.2012 ist Stefan Hinkeldey Geschäfts-
führer der HolstenTherme. 
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1.3. Aktuelle Situation 
Die HolstenTherme steht im direkten Wettbewerb zu 
anderen Freizeitanbietern. Um gegenüber dem wach-
senden Wettbewerb im Einzugsgebiet den bestehen-
den Vorsprung in Sachen Qualität und Preisführer-
schaft zu erhalten, muss die HolstenTherme ihre At-
traktivität ständig steigern. Dazu sind kontinuierliche 
Modernisierungsmaßnahmen notwendig. Gleichzeitig 
ist die HolstenTherme verstärkt dazu übergegangen, 
anstehende Sanierungsmaßnahmen im Bereich der 
Technik durchzuführen, um die ständige Betriebssi-
cherheit gewährleisten zu können und um den Ener-
gieverbrauch nachhaltig zu reduzieren. Dadurch steigt 
die finanzielle Belastung insbesondere durch Instand-
haltungskosten (2013 auf zirka € 1,1 Mio. €) ständig 
an.  

Gleichzeitig wird dadurch vermieden, dass es für den 
Gesellschafter zu dem oft bei Bädern üblichen In-
standhaltungs- und Investitionskostenstau kommt. Im 
Jahr 2013 wurde zusätzlich mit zirka 733.000 € in die 
Weiterentwicklung investiert. 

 
1.4. Marketing-Maßnahmen 
Die HolstenTherme betreibt eine sehr erfolgreiche 
Marketing-Strategie, die aus Wettbewerbsgründen hier 
nicht näher beschrieben wird. Sie hat dazu geführt, 
dass die HolstenTherme hinsichtlich ihres betriebs-
wirtschaftlichen Ergebnisses zu den führenden Frei-
zeitbädern in Deutschland gezählt werden kann. 

1.5.  Tarife & Preise 
Nach Erhöhung der MwSt. von 16% auf 19% im Jahr 
2007 gab es keine allgemeine Preisanpassung mehr. 
Davon ausgenommen ist der Hochsaisonzuschlag. 
Dennoch muss die HolstenTherme versuchen, jährli-
che Kostensteigerungen durch zusätzliche Einnahmen 
auszugleichen, zumal die Kapazitätsgrenzen des Öfte-
ren bereits erreicht werden. Hier gilt es also, ein quali-
tatives Wachstum zu betreiben bzw. auslastungs-
schwächere Zeiten besser auszulasten. 

1.6. Geschäftsentwicklung  
(Angaben ohne Warmwasser Freibad) 

Der Geschäftsverlauf übertraf auch im Jahr 2013 er-
neut deutlich die Erwartungen des Wirtschaftsplans 

und brachte Umsatzstei-
gerungen in Höhe von 
brutto über € 360.000,--. 
Dies führt im Jahr 2013 
wieder dazu, dass mit ei-
nem ausgeglichenen Be-
triebsergebnis gerechnet 
werden kann.  

Im Jahr 2013 haben über 
446.000 Gäste die Hols-
tenTherme (ohne Warm-
wasser Freibad) besucht, 
das sind über 1.240 Be-
sucher pro Öffnungstag. 
Dies entspricht einer 
Steigerung von 5,0 % ge-
genüber dem Vorjahr. Der Verkauf von Gutscheinen 
konnte um 40.000 € auf 300.000 € gesteigert wer-
den. Dies konnte durch eine technische Verbesserung, 
aber auch durch die Einführung von einem personali-
sierten Gutschein mittels Bildmodul geschaffen wer-
den. 

Die leider in ähnlicher Höhe wie der Umsatz gestiege-
nen Kosten sind primär auf die erhöhten Instandhal-
tungsmaßnahmen nach 22 Betriebsjahren sowie die 
Abschreibungen und Zinsen aufgrund der durchge-
führten Investitionen zurückzuführen. Ohne diese 
Maßnahmen könnte die HolstenTherme aber mit Si-
cherheit nicht mehr den hohen Umsatz generieren. In 
diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass 
die Stadt Kaltenkirchen als Gesellschafter alle Kosten 
der Instandhaltung dem Pächter HolstenTherme über-
tragen hat (Instandhaltungs- und Investitionskosten 
siehe unter aktuelle Situation). Darüber hinaus erhält 
die HolstenTherme keine direkten Zuschüsse für das 
Vereins- und Sportschwimmen und stellt deshalb aus 
eigener Kraft dieses bei Weitem nicht kostendeckend 
arbeitende Angebot bereit. Dies kommt neben den 
Kaltenkirchener Schulen insbesondere auch der Kal-
tenkirchener Turnerschaft (KT) und der DLRG, aber 
auch anderen Vereinen der umliegenden Gemeinden 
zugute. 

 
1.7. Betriebskosten-Deckungsgrad 
Die meisten vergleichbaren Mitbewerber verzeichnen 
einen Betriebskosten-Deckungsgrad von zirka 76 %. 



Holstentherme 

Seite 72 von 76 

Dagegen hebt sich die HolstenTherme deutlich ab und 
wird im Jahr 2013 wieder einen Betriebskosten-
Deckungsgrad von 120% erreichen. Das heißt, dass 
die HolstenTherme nicht nur ihre Betriebskosten 
selbst erwirtschaftet, sondern zusätzlich auch noch 
Investitionen und Zinsen für den Eigentümer amorti-
siert.  

1.8. Mitarbeiter  
Beschäftigt waren mit Stand 31.12.2013 56 Fest-
angestellte, zirka 20 freiberufliche Mitarbeiter und 51 
geringfügig Beschäftigte – gesamt zirka 127 Kolle-
gen/innen. Neben dem Produktangebot sind die Ser-
vice-Leistungen der Mitarbeiter die Grundlage für den 
überdurchschnittlichen Erfolg eines Freizeitbades. Im 
Rahmen mehrjährig angelegter Personalschulungs-
maßnahmen trainieren die Mitarbeiter insbesondere 
ihr Service-Verhalten, was mit zu den wichtigsten Bau-
steinen der HolstenTherme-Konzeption zählt. 

Sicherheitsbeauftragte in der HolstenTherme sind Till 

Asmus, Thomas Stegemann und Torge Pfen-
nigschmidt. Datenschutzbeauftragte sind Clemens 
Reich und Torge Pfennigschmidt. Zusätzlich wurde im 
Dezember 2013 Till Asmus zum Brandschutzbeauf-
tragten bestellt. 

1.9. Aufsichtsrat 
Mit der Gründung der Städtischen Betriebe Kaltenkir-
chen GmbH als Holding der HolstenTherme (Anmel-
dung am 27.8.2004) ist der Aufsichtsrat kein Organ 
der HolstenTherme GmbH mehr. Die Kontrolle der 
HolstenTherme erfolgt seither über den Aufsichtsrat 
der Städtischen Betriebe Kaltenkirchen GmbH und 
den jährlich vom Gemeindeprüfungsamt beauftragten 
Wirtschaftsprüfer. 

1.10. Bilanz  
Weitere Informationen zum Geschäftsverlauf sind un-
ter www.bundesanzeiger.de einzusehen. 

1. Warmwasser Freibad 

1.1. Historie 
Am 8. Mai 1999 wurde das Warmwasser Freibad Kal-
tenkirchen im Bäderverbund mit der HolstenTherme 
im Freizeit- und Erholungspark eröffnet. Mit einer 
Bausumme von DM 7,7 Mio. wurde auf einer Grund-
stücksgröße von 20.000 qm eine Wasserfläche von 
1.050 qm errichtet. Die Kapazität beträgt 2.600 Be-
sucher.  

Im August 1999 wurde das Freibad um eine Wasser-
rutsche erweitert. Die Finanzierung erfolgte mittels ei-
ner DM 120.000 umfassenden Schenkung der sich 
zwischenzeitlich aufgelösten Stiftung Schwimmzent-
rum Kaltenkirchen und Umgebung. 

Mit Vertrag vom 14. Januar 1999 wurde zwischen der 
Stadt Kaltenkirchen und der HolstenTherme eine Ver-
einbarung über die Betriebsführung des Freibades 
geschlossen. Danach beauftragt die Stadt die Hols-
tenTherme mit der Führung des Freibades und ver-
pflichtet sich, die Defizite im Zusammenhang mit dem 
Betrieb auszugleichen. Grundlage hierfür ist die der 
Buchführung angegliederte Kostenrechnung zur Tren-
nung und Abgrenzung der Aufwendungen. 

1.2. Investitionen 
• 2005 wurde die Liegewiese mit südländischen 

Strohschirmen ausgestattet.  
• 2006 wurden folgende Investitionen getätigt: An-

schaffung von Wasserspielgeräten, Wasser-
matschanlage in der Sandspielanlage, erweiterte 
Sitzmöglichkeiten bei der Badeplattform (insbe-
sondere für die Vereine) und ein wesentlich ver-
besserter Wind- und Sonnenschutz auf der Pano-
rama-Terrasse. 

• 2007 wurde eine Beregnungsanlage für die Lie-
gewiese installiert.  

• 2008 wurde der Komfort rund um die Badeplatt-
form durch Liegestühle und eine Bankirai-
Terrasse erhöht.  

• 2009 wurde neben der Badeplattform ein Unter-
stand errichtet. Weiterhin wurde damit begonnen, 
im Rahmen von anstehenden Renovierungsarbei-
ten, das etwas blasse Erscheinungsbild des Frei-
bades durch Farbe aufzuwerten. 

• 2010 und 2011 wurden folgende Investitionen 
getätigt: Anschaffung von Wasser-Spielgeräten, 
Strandkörben, Webcam, neue Website über Hols-
tenTherme GmbH. Der Kiosk der Minigolfanlage 

http://www.ebundesanzeiger.de/
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(gleicher Pächter wie Freibad Kiosk) wurde zur 
Freibad-Seite geöffnet, um einen Verkauf an 
Schwachlasttagen zu ermöglichen. 

• 2012 wurden weitere Wasser-Spielgeräte und 
Strandkörbe erworben. Weiterhin wurden Sitz-
bänke saniert. 

• 2013 stand im Zeichen der Energieeffizienz. So 
konnten durch geringen Instandhaltungsaufwand 
(Nachtabsenkung der Schwallwasserpumpen so-
wie die Absenkung der Beckenwassertemperatur 
im Sportbecken) bereits im laufenden Betriebs-
jahr die Energiekosten um 17 % gesenkt werden.  

1.3. Öffnungszeiten & Tarife 
• In der Saison 2013 wurden 113 Öffnungstage 

(plus 1 Öffnungstag zu 2012) verzeichnet.  
• täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr und werktags 

Frühschwimmen von 6.00 bis 8.00 Uhr 
• 2013 wurden die Eintrittspreise nicht erhöht.  

1.4. Aktivitäten 
Vom Freibad-Team der HolstenTherme wurden sai-
sonbegleitend verschiedene Veranstaltungen reali-
siert: Das werktägliche Frühschwimmen, diverse 
Schwimmkurs-Gruppen und die Sommer-Olympiade. 

Weitere Veranstaltungen der DLRG, wie Tag des 
Schwimmabzeichens und Schnuppertauchen, runde-
ten das Programm ab. Das Freibad wurde am 11. Mai 
2013 offiziell durch den Bürgermeister eröffnet. Im 
Jahr 2013 fand das Sommer-Jugendcamp wieder 
statt.  

Die Familie De Castro hat auch 2013 den Freibad-
Kiosk gepachtet und betreibt gleichzeitig den Kiosk 
der Minigolfanlage der KT. 

 
1.5. Geschäftsentwicklung 
In der Saison 2013 besuchten das Freibad 49.993 
Gäste (inkl. HolstenTherme Gäste mit Nutzung Frei-
bad Zugang). Im Vorjahr waren es 40.690 Gäste. Dies 
entspricht einer Steigerung von 22,9 %. Mit ca. € 
65.000,-- lag der Netto-Umsatz 2013 mit zirka € 
11.000,-- über dem Umsatz der Saison 2012. Die 
Kosten mit netto zirka € 253.000,-- liegen mit € 
12.000,-- über denen des Jahres 2012. Der notwen-
dige Zuschuss der Stadt Kaltenkirchen lag 2013 zzgl. 
MwSt. bei ca. € 187.000,--. Dieser Betrag beinhaltet 
auch die jährliche Freibad-Pacht in Höhe von € 
30.678,--, die an die Stadt Kaltenkirchen für das 
Warmwasser Freibad bezahlt werden muss, so dass 
der Netto-Zuschuss der Stadt entsprechend geringer 
ausfällt. 

1.6. Mitarbeiter 
Eingesetzt wurden in der Saison 2013 die Mitarbeiter 
der Schwimmaufsicht, der Garderobe und der Rezep-
tion der HolstenTherme GmbH. Damit übernimmt die 
HolstenTherme GmbH das Risiko der Personalauslas-
tung. Weiterhin waren Mitglieder der DLRG als Wach-
gänger im Einsatz. 
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1. Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH 
Die Stadtwerke Kaltenkirchen sind seit dem Jahr 
2001 tätig.    Gegenstand des Unternehmens ist die 
Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wärme, 
Trinkwasser sowie die Durchführung des öffentlichen 
Personennahverkehrs im Gebiet der Stadt Kaltenkir-
chen. Ausgehend von der ersten Versorgungsaufgabe, 
der Gasversorgung, kamen seit unserer Gründung na-
hezu jährlich neue Aufgaben hinzu. Im Jahre 2003 der 
Stadtverkehr und der Betrieb einer Erdgastankstelle 
und in 2004 die Wasserverteilung für Kaltenkirchen. 
Seit dem 01.01.2005 sind wir in der Wärmeversor-
gung tätig und zum 01.07.2006 haben wir ein Block-
heizkraftwerk (BHKW) erworben, mit dem wir Wärme 
und Strom dezentral produzieren. Im Jahr 2007 be-
gannen wir mit dem Stromvertrieb und haben zum 
01.01.2012 das Stromnetz in der Stadt Kaltenkirchen 
und zum 01.01.2013 das Stromnetz im Konzessions-
gebiet der Gemeinde Oersdorf übernommen. Außer-
dem sind wir in der Energieberatung aktiv, wir bieten 
unter anderem die Erstellung von Energieausweisen 
sowie auch Contracting-Modelle für Privathaushalte 
und Wohnungsgesellschaften (seit 2009)  in Kalten-
kirchen an. Im Jahr 2013 wurden erste Abschnitte des 
Glasfasernetzes in Betrieb genommen. 

„Energie ist Leben – Wir beleben Kaltenkirchen!“ Mit 
dieser Aussage formulieren wir unseren Anspruch und 
fassen unsere Firmenphilosophie zusammen. Wir sind 
der Partner für Energieversorgung vor Ort und möch-
ten den Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren Fir-
menkunden einen hohen Nutzen bieten.  

Unsere Kunden schätzen die Betreuung und Beratung 
vor Ort mit persönlichen Ansprechpartnern anstatt 
anonymer Hotlines, den Rund-um-Service und vieles 
mehr. Wir verstehen uns als ein modernes, kunden-
orientiertes Unternehmen, das sich dem Gemeinwohl 
verpflichtet fühlt. Wir werden auch in Zukunft alle An-
strengungen unternehmen, unsere Kunden mit Ener-

gie und Wasser preisgünstig sowie mit einem hohen 
Maß an Versorgungssicherheit zu beliefern. Dabei er-
weitern wir unser Angebot kontinuierlich. 

1.1. Geschäftsfelder 
1.1.1 Stromversorgung 

Seit dem 01.01.2007 belie-
fern wir Endkunden in Kal-
tenkirchen mit Strom. Die 
auch im Jahr 2013 über-
durchschnittlich positive 
Kundenresonanz hat uns 
bestätigt, dass wir mit unse-

ren attraktiven Stromprodukten und der Versorgung 
aus einer Hand den Kundenwünschen mehr denn je 
entsprechen. Mittlerweile versorgen wir mehr als 
4.200 Kunden in Kaltenkirchen und Umgebung, unter 
anderem auch mit unserem „ProKlima Strom“ aus re-
generativen Energien.  

1.1.2 Erdgasversorgung 
Wir versorgen in unserem 
Gasnetz und im Wege des 
Out-of-area-Sales per 
31.12.2013 mehr als 3.000 

Tarif- und Sondervertragskunden mit Erdgas und ver-
fügen über ein gut ausgebautes Leitungsnetz. Unsere 
Kunden können sich darauf verlassen, dass wir den 
Energiemarkt stets intensiv beobachten und Preisvor-
teile schnellstmöglich weitergereicht werden. Neben 
den allgemeinen Tarifen bieten die Stadtwerke ihren 
Kunden auch attraktive Sonderprodukte an wie z.B. 
Festpreisvereinbarungen, die eine preisliche Pla-
nungssicherheit für die Zukunft geben.  

1.1.3 Wasserversorgung 
Wasser ist die Quelle unseres Lebens und durch 
nichts ersetzbar. Als Lieferant von Trinkwasser, das in 
Kaltenkirchen gefördert wird, hat der sensible Um-
gang mit natürlichen Ressourcen von Beginn an einen 
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festen Platz in unserer täglichen 
Arbeit. In den letzten Jahren be-
gonnene Investitionen in Wasser-
förder- und  Wasserverteilungsan-
lagen gewährleisten die zukünfti-
ge sichere Wasserversorgung. 
Unsere Verpflichtung ist es, auf 
eine Wasserqualität, die den ho-
hen gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen muss, zu achten. 
Diese wird regelmäßig von unab-

hängigen Laboren überprüft. Die Ergebnisse der Was-
seranalysen können im Download-Bereich unseres In-
ternet-Auftritts - www.stadtwerke-kaltenkirchen.de - 
abgerufen werden. Im Jahr 2013 wurden rund 4.800 
Abnahmestellen in Kaltenkirchen sicher und zuverläs-
sig versorgt. 

1.1.4 Contracting 
Seit dem 01.01.2005 belie-
fern wir Liegenschaften mit 
Wärme. Nach Übernahme 
der bestehenden Heizanla-
gen werden diese von uns 
schrittweise durch neue 
und moderne Anlagen er-
setzt, die so den CO2-
Ausstoß reduzieren und ei-

nen aktiven Beitrag zum  Klimaschutz leisten. Darüber 
hinaus haben wir seit Herbst 2010 unser Portfolio um 
die Wärmeerzeugung aus Biomasse erweitert. Hierzu 
wurde eine Kooperation mit einem örtlichen Betreiber 
eines mit Biogas gespeisten Blockheizkraftwerks ein-
gegangen und so unsere Wärmelieferung an die 
Grundschule Flottkamp in weiten Teilen umgestellt. 

1.1.5 Contracting für Privathaushalte 
Ältere Heizungsanlagen 
produzieren zu viel CO2. Mit 
dem aktuellen Energiekon-
zept „KakiWärme“ bieten 
die Stadtwerke Kaltenkir-
chen nun eine Alternative 
zum Kauf einer neuen Hei-
zung an. Unsere Kunden 
profitieren von der Kom-

plettlösung einer modernen Gas-Brennwertheizung 
inklusive Anschaffung, Installation und Wartung. Un-
ser Wärmeservice umfasst moderne Erdgasheizungen 
und richtet sich vor allem an Einfamilien- und kleinere 
Mehrfamilienhäuser sowie entsprechende örtliche 
Gewerbeobjekte. Wir kooperieren mit örtlichen Instal-
lateuren, die die Anlagen kundenspezifisch einrichten. 
Damit erhalten unsere Kunden ein Rund-um-sorglos-
Paket zur Wärmeversorgung – wie gewohnt sicher und 
zuverlässig durch ihre Stadtwerke. 

1.1.6 Blockheizkraftwerk (BHKW)  
Seit dem 01.07.2006 betreiben wir das Blockheiz-
kraftwerk „Im Grunde“. Im Spätherbst 2010 wurde 

dieses durch den Einbau ei-
nes neuen Moduls grundle-
gend modernisiert und auf 
den aktuellen technischen 
Stand gebracht. Mit dem 
gasbetriebenen BHKW wer-
den gleichzeitig Strom und 
Wärme produziert, dies führt zu einer besonders ho-
hen Ausnutzung der eingesetzten Energie. Strom und 
Wärme werden direkt an drei Großkunden vor Ort, u.a. 
dem Erlebnisbad Holstentherme GmbH geliefert. 

1.1.7 .Energieberatung 
Unsere Kunden haben seit Sommer 2008 die Mög-
lichkeit, sich bei uns die seit dem 01.07.2008 gesetz-
lich vorgeschriebenen Energieausweise ausstellen zu 
lassen.  

 

           

   

 

Der Energieausweis informiert - ähnlich wie das Ener-
gieeffizienzlabel bei Elektrogeräten - über den energe-
tischen Zustand einer Wohnung oder eines Hauses 
und hilft die potenziellen Energieverbrauchskosten 
schneller und einfacher abzuschätzen. Bewegen sich 
etwa die Werte im roten Bereich muss mit hohen 
Energiekosten gerechnet werden.  

Liegen die Werte dagegen im grünen Bereich, werden 
diese vermutlich überschaubar bleiben. Für einen Ei-
gentümer ist der Energieausweis eine wichtige Orien-
tierungshilfe und ein guter Wegweiser für die Moder-
nisierung seines Gebäudes.  

1.1.8 Breitbandkabelversorgung 
Wir haben in den letzten 
Jahren im Rahmen von Tief-
Tiefbauarbeiten Leerrohre 
und Flatliner zur Aufnahme 
von Glasfaserkabeln ver-
legt. Im Jahr 2013 haben 

wir damit begonnen, in den südlichen Gewerbegebie-
ten Glasfaserkabel in diese Rohre einzuziehen. Im 
Rahmen einer Kooperation mit dem Norderstedter Te-
lekommunikationsunternehmen wilhelm.tel GmbH ist 
in den Gewerbegebieten im zweiten Halbjahr eine 
Vielzahl der ansässigen Betriebe an das Breitbandka-
belnetz angeschlossen worden. Die Erschließung si-
chert dem Gewerbestandort Kaltenkirchen seine 
Wettbewerbsfähigkeit und ist auch für die Zukunft gut 
aufgestellt. 

1.2. E-Mobilität 
Als modernes und umweltbewusstes Unternehmen 
haben wir im vergangenen Jahr zwei Elektromobile in 
der täglichen Praxis getestet. Während in den Som-
mermonaten der Renault „Twizy“ eingesetzt wurde, ist 

0                        100                                      250                                                 
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seit dem Herbst 2013 der 
ebenfalls voll elektrisch an-
getriebene „Zoe“ Bestandteil 
unseres Fuhrparks. 

1.3. Stadtverkehr 
 Stadtverkehr ist für uns 

mehr als nur Verkehr. Getreu dem Motto „Mobilität ist 
Leben – Wir beleben Kaltenkirchen!“  

Der Stadtverkehr fährt Montag bis Sonnabend stünd-
lich; wochentags gibt es in der morgendlichen Haupt-
verkehrszeit Taktverdichtungen auf ein nahezu 20-
minütliches Angebot für die südlichen Stadtgebiete. 
Am Bahnhof erfolgt bei allen Fahrten eine direkte Ver-
knüpfung mit den Zügen der A1 in Richtung Hamburg. 

Für Schüler bieten die Stadtwerke mit dem Grund-
schulexpress ein zusätzliches Beförderungsangebot. 
Die angebotenen Schülerfahrkarten sind sehr preis-
günstig und mit dem Grundschulexpress werden auch 
die kleinen Fahrgäste frühzeitig an die Nutzung des 
umweltfreundlichen ÖPNV herangeführt. Ende des 
Jahres 2011 wurde mit einem Dienstleister ein neuer 
Verkehrsvertrag abgeschlossen und in diesem Zuge 
auch der eingesetzte Fuhrpark modernisiert. 

1.4. Organisation und Mitarbeiter 
Die Stadtwerke Kaltenkirchen bestehen aus einem 

Team, das die Region und unsere Kunden kennt.  

Zudem bilden die Stadtwerke mit dem Zweckverband 
Wasserversorgung Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg 
eine einheitliche Betriebsorganisation. Den Stadtwer-
ken obliegt die kaufmännische und technische Be-
triebsführung für den Zweckverband Wasserversor-
gung Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und zusätzlich 
auch für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Amt 
Kisdorf. Ziel ist die Schaffung von Synergien im kauf-
männischen und technischen Bereich. Die genannten 
Unternehmen beschäftigen zusammen 25 Mitarbei-
ter.  

KONTAKT 
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag:      08.00 - 16.00 Uhr 
Dienstag      08.00 - 18.00 Uhr 
Freitag:        08.00 - 12.30 Uhr 
Anschrift: 

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH 
Kamper Weg 38 

24568 Kaltenkirchen 
Telefon: (04191) 936 - 0 

Telefax: (04191) 936 – 270 
Internet: www.stadtwerke-kaltenkirchen.de 
E-Mail: info@stadtwerke-kaltenkirchen.de 
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